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Bürgermeister   Vorlagen-Nr. 10/117/2019 

Sitzung am Gremium Status  Zuständigkeit 

13.05.2019 Gemeinderat Ö Entscheidung   
   
 

 

TOP: 6   Bebauungsplan "Bahnbrücke Rugetsweiler" 

1. Aufstellungsbeschluss 

2. Zustimmung zum Planentwurf 

3. Beteiligung der Öffentlichkeit und Träger öffentlicher Belange 

 

Anlass der Planung: 
Zur Anbindung des Teilortes „Rugetsweiler“ soll die bereits bestehende Brücke über die 
Südbahn in Tragelast und Fahrbahnbreite ertüchtigt werden. 
Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens zur Elektrifizierung der Südbahn war eine 
Fußgänger- und Radfahrerbrücke zur Anbindung des Teilortes „Rugetsweiler“ vorgesehen. Da 
der Anbindung des vorgenannten Teilortes an die Landesstraße eine wichtige Bedeutung 
zukommt, soll eine einspurige Straßenbrücke umgesetzt werden, welche auch für die 
Befahrung durch Kfz- und Rettungsfahrzeuge eignet ist. Es besteht daher das Erfordernis, 
bauleitplanerisch steuernd einzugreifen. Nach Abschluss des Planfeststellungsverfahrens 
müssen Änderungen zum Planfeststellungsverfahren durch den Verursacher bzw. den Träger 
der Planungshoheit (Städte/Gemeinden) planerisch durchgeführt werden. Die Änderung der im 
Planfeststellungsverfahren festgesetzten Rad- und Fußwegbrücke zu einer einspurigen Kfz-
Brücke muss durch einen aufzustellenden Bebauungsplan erfolgen. 
 

Lage des Plangebietes 

Das Plangebiet umfasst eine Größe von ca. 0,49 ha und befindet sich südwestlich des 
Aulendorfer Ortsteils „Rugetsweiler“ zwischen „Mochenwanger Straße“, Baienwiese und 
Ölbreite.  

 
Abbildung 1: Bild zur Lage des Plangebiets 

 

Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist aus dem nachstehenden Lageplan zu 
entnehmen. 
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Abbildung 2: Geltungsbereich 

Flächennutzungsplan 

Im rechtsgültigen Flächennutzungsplan der Stadt Aulendorf (rechtsgültig seit 19.08.2011) ist 
die Fläche als „Gemeindestraße“ dargestellt. Die vorgesehene Planung ist somit gemäß § 8 
Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwickelt.  
 

 
Abbildung 3: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Aulendorf, o.M.; Quelle: Stadt Aulendorf 

Plangebiet 
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Bebauungsplanverfahren 

Der Bebauungsplan wird im Regelverfahren nach Europarecht (EAG-Bau) als einfacher 
Bebauungsplan gemäß § 30 (3) BauGB aufgestellt. Ein Umweltbericht, mit Aussagen zu den 
ermittelten und bewerteten Umweltbelangen nach § 2 (4) BauGB wird der Begründung 
beigefügt. Da die Fläche erstmalig entwickelt wird, besteht die Pflicht zum Ausgleich des 
Eingriffs. 
 
Schutzgebiete 
An den Geltungsbereich des Bebauungsplans grenzen geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG 
an.  
Das Biotop „Feuchtgebiet nördlich Zollenreute“ grenzt östlich an den Geltungsbereich an. Das 
Biotop „naturnaher Abschnitt der Schussen nördlich Zollenreute“ erstreckt sich entlang dem 
Verlauf der Schussen und befindet sich südlich des Plangebietes.  
Das Landschaftsschutzgebiet „Achtobel“ grenzt im Südwesten des Plangebietes an.  
Die vorhandenen Grünstrukturen stellen einen Kernraum des landesweiten Biotopverbunds für 
Offenlandflächen mittlerer Standorte dar. Zudem befindet sich der 1000m-Suchraum für 
feuchte Standorte in diesem Bereich.  
 
Projektbeschreibung  

Bestand - Brücke 
Bei dem bestehenden Bauwerk handelt es sich um eine Einfeld-Rahmenbrücke in 
Bogenkonstruktion. Die Brücke ist Eigentum der Stadt Aulendorf als Straßenbaulastträger der 
darüberliegenden Gemeindeverbindungsstraße. Sie wurde im Dez. 2017 vom Ingenieurbüro 
Zimmermann & Meixner einer Hauptprüfung unterzogen und erhielt die Zustandsnote 3,0. 
Aufgrund des maroden Zustands und der ersichtlichen Mängel der Bahn- als auch der 
nachfolgenden Schussenbrücke ist die Strecke derzeit auf 6-Tonnen beschränkt und somit 
nicht für den Schwerlastverkehr freigegeben. 
 
Planung - Brücke 
Geplant ist eine einspurige Straßenbrücke, die auch für die Befahrung durch Kfz- und 
Rettungsfahrzeuge geeignet ist. 
 
Die Brücke ist als einfeldrige Rahmenbrücke mit einem Überbauquerschnitt als 
Stahlbetonverbunds-Konstruktion geplant. 
 
Bebauungsplan 
Der Bauleitplan setzt entsprechend des Vorhabens „Straßenverkehrsfläche“ sowie die 
Böschung als „öffentliche Grünfläche“ fest. Der Bauleitplan schafft die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Realisierung der neuen Brücke.  
 

 

Beschlussantrag: 
1. Der Bebauungsplan „Bahnbrücke Rugetsweiler“ wird gemäß § 2 Absatz 1 BauGB 

aufgestellt. 
 
Der räumliche Geltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 0,49 ha und ist aus dem 
beigefügtem Lageplan ersichtlich. Das Plangebiet wird im Norden durch den Ortsteil 
Rugetsweiler und im Süden und Westen durch die Mochenwanger Straße begrenzt. Der 
Geltungsbereich kann sich im Laufe des Bebauungsplanverfahrens noch ändern. 
  
Der Bebauungsplan „Bahnbrücke Rugetsweiler“ wird im Regelverfahren nach Europarecht 
(EAG-Bau) aufgestellt.  
 
Es wird eine Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt und ein Umweltbericht 
gem. § 2a Nr. 2 BauGB als Bestandteil der Begründung angefertigt. Ferner findet eine 
Angabe umweltbezogener Informationen nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB und die Erstellung 
einer zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB statt. 
 
Die Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht im Rahmen des Verfahrens 
nicht. 
Hinweis: Da das Vorhaben den aktuellen Darstellungen des Flächennutzungsplanes 
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entspricht, ist keine Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich des 
Bebauungsplanes „Bahnbrücke Rugetsweiler“ notwendig. 
 

2. Der Gemeinderat billigt den Entwurf des Bebauungsplanes vom 11.04.2019 mit 
Begründung und Umweltbericht. 
 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, zur Beteiligung der Öffentlichkeit nach § Abs. 1 BauGB 
den Planentwurf vom 11.04.2019 mit Begründung und Umweltbericht für die Dauer eines 
Monats öffentlich auszulegen und die Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB einzuholen.  

 
 

  

Anlagen:  
 Planungsrechtliche Festsetzungen zum Bebauungsplan „Bahnbrücke Rugetsweiler“ Stand 

11.04.2019 
 Begründung zum Bebauungsplan „Bahnbrücke Rugetsweiler“ Stand 11.04.2019 
 Planzeichnung zum Bebauungsplan „Bahnbrücke Rugetsweiler“ Stand 11.04.2019 
 Umweltbericht mit integriertem Grünordnungsplan zum Bebauungsplan „Bahnbrücke 

Rugetsweiler“ Stand 11.04.2019 
 Umweltbericht Bestandsplan zum Bebauungsplan „Bahnbrücke Rugetsweiler“ Stand 

11.04.2019 
   
  
 

 
Beschlussauszüge für   Bürgermeister   Hauptamt 
  Kämmerei    Bauamt   Ortschaft  
Aulendorf, den 03.05.2019 
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Satzung 

über den Bebauungsplan 

„Bahnbrücke Rugetsweiler“ 

Nach § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 

(BGBl. I S. 3634) hat der Gemeinderat der Stadt Aulendorf den Bebauungsplan als Satzung be-

schlossen. 

§ 1 

Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ergibt sich aus dessen zeichnerischen Teil 

des Bebauungsplans. in der Fassung vom …. . 

§ 2 

Bestandteile der Satzung 

Der Bebauungsplan besteht aus: 

1) Lageplan mit zeichnerischem Teil vom …. 

2) Planungsrechtliche Festsetzungen vom …. 

3) Örtliche Bauvorschriften vom …. 

Beigefügt sind: 

1) Begründung vom …. 

2) Abarbeitung der Umweltbelange vom … 

§ 3 

Inkrafttreten 

Dieser Bebauungsplan tritt mit seiner ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft (§ 10 (3) BauGB). 

 

___________________________________ 

Matthias Burth, Bürgermeister 
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1. Planungsrechtliche Festsetzungen 

 

Rechtsgrundlagen  

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) 

• Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 

(BGBl. I S. 3786) 

• Planzeichenverordnung (PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I Nr. 3 vom 22.01.1991 S.58) 

zuletzt geändert am 04.05.2017 durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12.05.2017 (BGBl. I Nr. 

25 D. 1057) 

• Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, 358), gül-

tig ab am 01.03.2010, zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.11.2017 (GBl. S. 612) m.W.v. 

01.01.2018 

• § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 

24.07.2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698) zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.06.2018 (Gbl. 

S. 221) m.W.v. 30.06.2018 

• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), in Kraft getreten 

am 01.03.2010 zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.09.2017 (BGBl. I S. 3434) m.W.v. 

29.09.2017  

• Naturschutzgesetz Baden-Württemberg (NatSchG BW) vom 23.06.2015 (GBl. S. 585), in 

Kraft getreten am 14.07.2015, geändert durch Gesetz vom 21.11.17 (GBI S. 597, ber. S. 

643, 2008 S. 4) m. W. v. 31.11.17 
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1.1 Räumlicher Geltungsbereich 

Für den räumlichen Geltungsbereich der Satzung zum Bebauungsplan „Bahnbrücke Rugets-

weiler“ ist der zeichnerische Teil vom …. maßgeblich.  

  

1.2 Von einer Bebauung freizuhaltende Flächen  § 9 (1) Nr. 10 BauGB 

• Die im zeichnerischen Teil festgesetzten Sichtfelder sind von baulichen Anlagen (auch 
Stellplätzen) frei zu halten. Zulässig sind Bepflanzungen und Einfriedungen bis maximal 
0,6 m Höhe über der Fahrbahn.  

  

1.3 Verkehrsflächen  § 9 (1) Nr. 11 BauGB 

• Die Verkehrsflächen sind entsprechend den Eintragungen im zeichnerischen Teil festge-
setzt.  

 

1.4 Behandlung von Niederschlagswasser § 9 (1) Nr.14 und 16 BauGB 

• wird nachgereicht  

 

1.5 Grünflächen  § 9 (1) Nr.15, 20 und 25a BauGB 

• Öffentliche Grünflächen   

- Auf der öffentlichen Grünfläche ist eine bauliche Nutzung nicht zulässig. 
- Entlang der Straße sind (Anzahl wird im weiteren Verfahren festgelegt) großkronige 

Bäume zu pflanzen (HmB 20/25, Pflanzliste s. Anhang). Der Standort ist verschieb-
bar. 

 

1.6 Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft 

§ 9 (1) Nr. 25b BauGB 

§ 9 (1) Nr. 20 BauGB 

• Erhalt der Biotopflächen innerhalb des Plangebietes  

Die Biotopflächen des Feuchtbiotops „Feuchtgebiet nördl. Zollenreute“ (Biotop-Nr. 
180234360042) innerhalb des Plangebietes sind während der Bauphase vor Beeinträch-
tigungen zu schützen. Es sind alle Handlungen verboten, die zu einer negativen Beein-
trächtigung oder Zerstörung des Biotops führen können.  

• Kompensationsmaßnahmen werden im weiteren Verfahren ergänzt. 

• Verwendung Insektenfreundlicher Beleuchtungen 

Im Falle einer Beleuchtung der Straße im Geltungsbereich sind insektenfreundliche Be-
leuchtungsmittel in nach unten strahlenden Gehäusen zu verwenden. Die Beleuchtung 
ist zu konzentrieren. Zur Beleuchtung sind insektenverträgliche Leuchtmittel z. B. LED zu 
verwenden. Der Leuchtentyp ist geschlossen auszugestalten. 

• Versickerung  
wird im weiteren Verfahren ergänzt 
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1.6.1 Maßnahmen zur Kompensation des Eingriffs 

wird im weiteren Verfahren ergänzt 

1.6.2 Zuordnung von Eingriffs-/Ausgleichsmaßnahmen 

wird im weiteren Verfahren ergänzt 
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2. Nachrichtliche Übernahmen 

2.1 Biotop 

Im Bereich des Plangebietes befindet sich ein Teilbereich des Offenlandbiotops „Feuchtge-

biet nördl. Zollenreute“ (Biotop-Nr. 180234360042). Der innerhalb der Biotopfläche liegende 

Böschungsbereich des Straßendamms ist überwiegend von Gehölzen (Feldgehölz) und Alt-

gräsern (Ruderalflur) bestanden. Die gem. Erhebungsbogen kartierten Biotoptypen Nass-

wiese (95%), Land-Schilfröhricht (5%) und Sickerquelle (5%) befinden sich nicht innerhalb des 

Plangebietes. 
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3. Hinweise 

3.1 Denkmalschutz 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich unter Umständen archäologische 

Funde oder Befunde.  

Der Beginn von Erdarbeiten ist deshalb mindestens 2 Wochen vor dem geplanten Termin 

schriftlich bei der Archäologischen Denkmalpflege beim Regierungspräsidium Tübingen an-

zuzeigen.  

Erdbaumaßnahmen bedürfen der Begleitung durch die Archäologische Denkmalpflege. An-

sprechpartner ist Dr. Beate Schmid; Tel. 07071/757-2449, beate.schmid@rps.bwl.de. 

Sollten bei Erdarbeiten Funde (beispielsweise Scherben, Metallteile, Knochen) und Befunde 

(z.B. Mauern, Gräber, Gruben, Brandschichten) entdeckt werden, ist die Archäologische 

Denkmalpflege beim Regierungspräsidium Tübingen unverzüglich zu benachrichtigen. Fund 

und Fundstelle sind bis zur sachgerechten Begutachtung, mindestens bis zum Ablauf des 4. 

Werktages nach Anzeige, unverändert im Boden zu belassen. Die Möglichkeit zur fachgerech-

ten Dokumentation und Fundbergung ist einzuräumen.  

Auf § 20 Denkmalschutzgesetz wird verwiesen. 

 

3.2 Bodenschutz 

Reduzierung von Erdmassenbewegungen und Versiegelung auf das notwendige Maß, Mas-

senausgleich vor Ort ist anzustreben. 

Sachgemäße Behandlung von Oberboden bei temporärer Entnahme und Zwischenlagerung, 

bodenschonende Lagerung und Wiedereinbau. Fachgerechter Umgang mit Bodenmaterial 

bei Umlagerungen. Die DIN 19731 ist anzuwenden. 

Flächensparende Ablagerung von Baustoffen, Aufschüttungen, Ablagerungen unter Beach-

tung der DIN 18915 „Bodenarbeiten“ 

Bodenverdichtung und die Minderung von Deckschichten ist zu vermeiden. 

Der sach- und fachgerechte Umgang mit umweltgefährdenden Stoffen, z.B. Öl, Benzin etc. 

während der Bauphase und danach ist sicherzustellen.  

Auf einen ordnungsgemäßen Umgang mit dem Mutterboden ist besonders zu achten. Der 

Mutterboden ist insbesondere während der Bauzeit so zu lagern und zu schützen, dass auch 

dem Schutzzweck des Bodenschutzgesetzes Rechnung getragen wird. Anfallender Erdaushub 

hat nach Möglichkeit im Baugebiet zu verbleiben und ist dort wieder zu verwenden bzw. ein-

zubauen (Böschungen, landschaftsgestalterische Maßnahmen usw.). Bei allen Bau- und Pla-

nungsmaßnahmen sind die Grundsätze des schonenden und sparsamen Umganges mit Bo-

den zu berücksichtigen.  

Reduzierung von Erdmassenbewegungen  

• Es sollte möglichst wenig Erdaushub-Überschuss anfallen, der Überschuss soll im Plan-

gebiet wiederverwertet werden.  
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• Sachgemäße Behandlung von Oberboden bei temporärer Entnahme und Zwischenlage-

rung, bodenschonende Lagerung und Wiedereinbau  

• Flächensparende Ablagerung von Baustoffen, Aufschüttungen, Ablagerungen unter Be-

achtung der DIN 18915 „Bodenarbeiten“  

• Vermeiden der Minderung von Deckschichten und Bodenverdichtungen  

• Der sach- und fachgerechte Umgang mit umweltgefährdenden Stoffen, z. B. Öl, Benzin, 

etc. während der Bauphase und danach ist sicherzustellen.  

 

3.3 Maßnahmen zur Vermeidung  

• Schutz der angrenzenden Biotopflächen 

Die angrenzenden Biotopflächen sind während der Bauphase vor Beeinträchtigungen, 
wie z.B. Verdichtungen, mechanische Schädigungen, Schutz vor umweltgefährdenden 
Stoffen etc. zu schützen. Es ist die DIN 18920 „Schutz von Bäumen bei Baumaßnahmen“ 
in Verbindung mit der Richtlinie für die Anlage von Straßen (RAS-LP 4: Schutz von Bäu-
men, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen) einzuhalten. 

• Schutz des Grundwassers  

Während der Bauphase ist darauf zu achten, dass keine wassergefährdenden Stoffe 
(Öle, Fette, Diesel, etc.) in den Boden gelangen.  

Das Erschließen von Grundwasser im Zuge der Bauarbeiten (wassergesättigter Bereich), 
ist unverzüglich beim Landratsamt Ravensburg, Amt für Amt für Umwelt, Forst, Land-
wirtschaft, Veterinärwesen, Sachgebiet Abwasser, Grundwasser und Abbauvorhaben 
anzuzeigen (§ 43 Abs. 6 WG).  

• Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden (§ 1a BauGB) 

Das Bauvorhaben sollte auf bereits überbauten, versiegelten Flächen oder aber von Flä-
chen, die im Zuge einer späteren Überbauung sowieso in Anspruch genommen werden, 
erfolgen. Allgemein sollten Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß begrenzt 
werden.  

• Rodung von Gehölzen außerhalb der Vegetationsperiode 

Um erhebliche Beeinträchtigungen von Tierarten zu vermeiden, welche die Gehölze als 
Lebensraum nutzen (z.B. Vögel und Fledermäuse), ist bei Rodungs- und Abräumarbeiten 
§ 39 BNatSchG zu beachten. Sämtliche Rodungsarbeiten sind außerhalb der Vegetati-
onsperiode im Zeitraum vom 01. November bis zum 28./29. Februar durchzuführen (§ 
39 BNatSchG). Um den Eintritt der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 
zu vermeiden, sind Rodungs- und Abräumarbeiten außerhalb der Brutzeiten von Vögeln 
durchzuführen (01. Oktober bis 28./29. Februar). 

 

3.4 Maßnahmen zur Minimierung des Eingriffs 

• Schutz des unbelasteten Bodens 

Reduzierung von Erdmassenbewegungen und Versiegelung auf das notwendige Maß. 
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Sachgemäße Behandlung von Oberboden bei temporärer Entnahme und Zwischenla-
gerung, bodenschonende Lagerung und Wiedereinbau. Fachgerechter Umgang mit Bo-
denmaterial bei Umlagerungen. Die DIN 19731 [6] ist anzuwenden. 

Flächensparende Ablagerung von Baustoffen, Aufschüttungen, Ablagerungen unter Be-
achtung der DIN 18915 [4] „Bodenarbeiten“ 

Bodenverdichtung und die Minderung von Deckschichten sind zu vermeiden. 

• Zufällige Funde gemäß § 20 Denkmalschutzgesetz 

Generell wird auf die § 20 und 27 DSchG verwiesen: Sollten bei der Durchführung vor-
gesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder Befunde entdeckt werden, ist dies 
gemäß § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbehörde, der Gemeinde oder dem 
Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart anzuzeigen (An-
sprechpartnerin: Dr. Beate Schmid; Tel. 07071/757-2449, beate.schmid@rps.bwl.de). 
Archäologische Funde (Keramikreste, Metallteile, Knochen, Steinwerkzeuge etc.) oder 
Befunde (Mauerreste, Brandschichten, auffällige Erdverfärbungen, Gräber etc.) sind bis 
zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu er-
halten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist einver-
standen ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewie-
sen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit 
kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Ausführende Baufirmen sollten 
schriftlich in Kenntnis gesetzt werden. 

 
 

3.5 Baumschutz 

Bei Straßen- und Hochbaumaßnahmen ist auf einen besonderen Baumschutz zu achten 

(siehe DIN 18.920 und RAS-LG 4).  

 

3.6 Niederschlagswasser  

wird im weiteren Verfahren ergänzt 

 

3.7 § 39 Bundesnaturschutzgesetz  

Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen auf wildlebende Tiere (z.B. Vögel und Fledermäuse) 

ist bei der Entfernung des bestehenden Baumbestandes § 39 BNatSchG zu beachten. Dem-

nach ist es verboten, in der Zeit vom 1. März bis 30. September Gehölzbestände zu entfernen.  

 

3.8 Höhenaufnahmen  

Vor Beginn der Objektplanung sind die tatsächlichen Geländeverhältnisse von einem verei-

digten Vermesser aufzunehmen und zu prüfen. Jedem Baugesuch sind Höhenschnitte an den 

jeweiligen Grundstücksgrenzen mit Darstellung des vorhandenen und geplanten Geländever-

laufs, der Darstellung des geplanten Anschlusses an die Erschließungsstraßen sowie der Dar-

stellung der Nachbargebäude beizufügen.  
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4. Anhang  

4.1 Pflanzlisten 

4.1.1 Pflanzliste I 

Gebietsheimische Pflanzen I. Ordnung (großkronige Bäume) 

Pflanzqualität HmB 20/25 

Botanischer Name Deutscher Name 

Acer platanoides Spitzahorn 

Acer pseudoplatanus Bergahorn 

Juglans regia Walnuss 

Quercus petraea Trauben-Eiche 

Quercus robur Stiel-Eiche 

Tilia cordata Winter-Linde 

Tilia platyphyllos Sommer-Linde 

Ulmus glabra Berg-Ulme (resistente 

Sorten) 

 

 

Gebietsheimische Pflanzen II. Ordnung (mittelkronige Bäume) 

Pflanzqualität HmB 16/18 

Botanischer Name Deutscher Name 

Acer campestre Feldahorn 

Betula pendula Hänge-Birke 

Carpinus betulus Hainbuche 

Prunus avium Vogelkirsche 

 

 

Gebietsheimische Pflanzen III. Ordnung (kleinkronige Bäume) 

Pflanzqualität HmB 14/16 

Botanischer Name Deutscher Name 

Crataegus laevigata Zweigriffliger Weißdorn 

Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn 

Fraxinus ornus Blumenesche 

Prunus in Sorten Zierkirsche 
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4.1.2 Pflanzliste II  

Gebietsheimische freiwachsende heckenartige Gehölzstrukturen.  

Pflanzqualität: v. Str. 60-100 

Botanischer Name Deutscher Name 

Acer campestre Feldahorn 

Carpinus betulus Hainbuche 

Cornus mas Kornelkirsche 

Cornus sanguinea Roter Hartriegel 

Corylus avellana Hasel 

Euonymus europaeus Pfaffenhütchen 

Ligustrum vulgare Liguster 

Lonicera xylosteum Gewöhnliche Heckenkirsche 

Prunus avium Vogelkirsche 

Rosa canina Hunds-Rose 

Rosa rubiginosa Wein-Rose 

Sambucus nigra Schwarzer Holunder 

Viburnum lantana Wolliger Schneeball 

Viburnum opulus Gemeiner Schneeball 

u.a.  

 

 



Biotop-Nr.Biotop-Nr.
180234360-042180234360-042

Biotop-Nr.Biotop-Nr.
180234360-041180234360-041

Biotop-Nr.Biotop-Nr.
180234360-041180234360-041

Biotop-Nr.Biotop-Nr.
180234360-042180234360-042

11W

h

s

W

h

s

G

a

r

G

a

r

G

a

r

G

a

r

33

W

h

s

W

h

s

S

c

h

u

S

c

h

u

G

a

r

G

a

r

55W

h

s

W

h

s

G

a

r

G

a

r

G

a

r

G

a

r

4

S

t

a

l

l

S

t

a

l

l

W

ir

t

g

W

ir

t

g

G

a

r

G

a

r

2

0

/

1

2

0

/

1

W

k

s

t

W

k

s

t

B

ü

r

o

B

ü

r

o

Sc

hu

Sc

hu

Ga

r

Ga

r

2

8

2

8

St

al

l

St

al

l

La

gg

La

gg

3

0

3

0

W

hs

W

hs

Ga

r

Ga

r

2

6

2

6

S

c

h

u

S

c

h

u

3

2

3

2

W

hs

W

hs

G

a

r

G

a

r

2

0

2

0

W

h

s

W

h

s

Sc

hu

Sc

hu

S

c

h

u

S

c

h

u

GFWGFW

GFWGFW

GFWGFW

GFWGFW

GFGIGFGI

GFWGFW

GFWGFW

GFWGFW

1

5

5

/

1

1

5

5

/

1

156/1156/1

155/4155/4

155/2155/2

155/6155/6

1

5

4

1

5

4

154/8154/8

154/7154/7

154/6154/6

154/5154/5

1

5

4

/

1

0

1

5

4

/

1

0

1

6

9

/

8

1

6

9

/

8

155/5155/5

169/1169/1

1

7

5

/

1

1

7

5

/

1

153/8153/8

153/5153/5

154/2154/2

1

7

5

/

3

1

7

5

/

3

175175

153/9153/9

153153

153/7153/7

151/7151/7

1

5

1

1

5

1

151/8151/8

1

5

4

/

9

1

5

4

/

9

151/2151/2

151/10151/10

139/4139/4

1

2

2

139/9139/9

150/3150/3

150/2150/2

139/3139/3

139139

54
9.0

14

54
9.0

14

54
9.5

03

54
9.5

03

54
8.8

76

54
8.8

76

54
9.3

65

54
9.3

65

54
8.8

76

54
8.8

76

54
9.0

14

54
9.0

14

0.75000.7500

1.25001.2500

3.50003.5000

ne
ue

 U
fe

rl
ini

e
ne

ue
 U

fe
rl

ini
e

n

a

c

h

 

R

u

g

e

t

s

w

e

i

l

e

r

n

a

c

h

 

R

u

g

e

t

s

w

e

i

l

e

r

v

o

n

 

Z

o

l

l

e

n

r

e

u

t

e

v

o

n

 

Z

o

l

l

e

n

r

e

u

t

e

Treppe

Treppe

S
ic

ht
w

ei
te

 7
0m

 (v
 =

 5
0k

m
/h

)
S

ic
ht

w
ei

te
 7

0m
 (v

 =
 5

0k
m

/h
)

Si
ch

tw
ei

te
 2

00
m

 (v
 =

 1
00

km
/h

)
Si

ch
tw

ei
te

 2
00

m
 (v

 =
 1

00
km

/h
)

Biotop-Nr.Biotop-Nr.
180234360-042180234360-042

Biotop-Nr.Biotop-Nr.
180234360-041180234360-041

Biotop-Nr.Biotop-Nr.
180234360-041180234360-041

Biotop-Nr.Biotop-Nr.
180234360-042180234360-042

VerfahrensvermerkeVerfahrensvermerke
AufstellungsbeschlussAufstellungsbeschluss

Beschluss zur frühzeitigen BeteiligungBeschluss zur frühzeitigen Beteiligung

Frühzeitige Beteiligung zum Bebauungsplan-Vorentwurf undFrühzeitige Beteiligung zum Bebauungsplan-Vorentwurf und
Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigeBeteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstige
Träger öffentlicher Belange gem. §3 Abs. 1 und §4 Abs. 1 BauGBTräger öffentlicher Belange gem. §3 Abs. 1 und §4 Abs. 1 BauGB

Beschluss zur OffenlageBeschluss zur Offenlage

Offenlage des Bebauungsplan-Entwurfs und Beteiligung derOffenlage des Bebauungsplan-Entwurfs und Beteiligung der
Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstige Träger öffentlicherÖffentlichkeit sowie der Behörden und sonstige Träger öffentlicher
Belange gem. §3 Abs. 2 und §4 Abs. 2 BauGBBelange gem. §3 Abs. 2 und §4 Abs. 2 BauGB

SatzungsbeschlussSatzungsbeschluss

Aulendorf,Aulendorf,

AusfertigungAusfertigung
Der textliche und zeichnerische Inhalt dieses Bebauungsplans stimmt mit dem Satzungsbeschluss vomDer textliche und zeichnerische Inhalt dieses Bebauungsplans stimmt mit dem Satzungsbeschluss vom
............ überein. Das Verfahren wurde ordnungsgemäß durchgeführt............. überein. Das Verfahren wurde ordnungsgemäß durchgeführt.

Aulendorf,Aulendorf,

Ortsübliche Bekanntmachung und Beginn der Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplans am .........Ortsübliche Bekanntmachung und Beginn der Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplans am .........

Aulendorf,Aulendorf,

190424_BPL_Bahnbrücke Rugetsweiler.dwg190424_BPL_Bahnbrücke Rugetsweiler.dwg

BAULEITPLANUNGBAULEITPLANUNG
RAHMENPLANUNGRAHMENPLANUNG
BÜRGERBETEILIGUNGBÜRGERBETEILIGUNG
FREIRAUMPLANUNGFREIRAUMPLANUNG
LANDSCHAFTSPLANUNGLANDSCHAFTSPLANUNG

PROJEKTPROJEKT

AUFTRAGGEBERAUFTRAGGEBER

ZZ UU KK UU NN FF TT   GG EE SS TT AA LL TT EE NN
SSTTAADDTTEENNTTWWIICCKKLLUUNNGG

MASSNAHMEMASSNAHME

MaßstabMaßstab

PLANBEZEICHNUNGPLANBEZEICHNUNG

88279 AMTZELL88279 AMTZELL FAX:07520/96666-89FAX:07520/96666-89FOHLENWEIDE 41FOHLENWEIDE 41
88046 FRIEDRICHSHAFEN88046 FRIEDRICHSHAFEN TEL.:07541/38875-0TEL.:07541/38875-0 FAX:07541/38875-19FAX:07541/38875-19 e-MAIL:INFO@ZM-STADTENTWICKLUNG.DEe-MAIL:INFO@ZM-STADTENTWICKLUNG.DEOTTO-LILIENTHAL-STR. 4OTTO-LILIENTHAL-STR. 4

TEL.:07520/96666-0TEL.:07520/96666-0

ARTENSCHUTZARTENSCHUTZ
IMMISSIONSSCHUTZIMMISSIONSSCHUTZ

PROJEKTBEZEICHNUNGPROJEKTBEZEICHNUNG

BEARBEITETBEARBEITET

RavensburgRavensburgLandkreisLandkreis
Stadt AulendorfStadt AulendorfGemeindeGemeinde

Bebauungsplan Bebauungsplan 
"Bahnbrücke Rugetsweiler""Bahnbrücke Rugetsweiler"

Zeichnerischer TeilZeichnerischer Teil
VorentwurfVorentwurf

ZMS-10006-001ZMS-10006-001

ZMS-18-A101ZMS-18-A101

11.04.201911.04.2019 sihisihi

Stadt Aulendorf Stadt Aulendorf 
Hauptstr. 35Hauptstr. 35
88326 Aulendorf88326 Aulendorf

1:10001:1000

00 1010 2020 3030 4040 5050 6060 7070 8080 9090 100 m100 m

ÜbersichtsplanÜbersichtsplan

ZeichenerklärungZeichenerklärung
1.1.

1.1.1.1.

VerkehrsflächenVerkehrsflächen
(§ 9 Abs.1 Nr.11 und Abs.6 BauGB)(§ 9 Abs.1 Nr.11 und Abs.6 BauGB)

StraßenverkehrsflächenStraßenverkehrsflächen

2.2.

2.1.2.1.

GrünflächenGrünflächen
(§ 9 Abs.1 Nr.15  BauGB)(§ 9 Abs.1 Nr.15  BauGB)

Öffentliche GrünflächenÖffentliche Grünflächen

3.3.

3.1.3.1.

Sonstige PlanzeichenSonstige Planzeichen

Grenze des räumlichenGrenze des räumlichen
GeltungsbereichesGeltungsbereiches
(§ 9 Abs.7 BauGB)(§ 9 Abs.7 BauGB)

bestehende Gebäudebestehende Gebäude

18231823 bestehende Flurstücksgrenzebestehende Flurstücksgrenze
mit zugehörigermit zugehöriger
FlurstücksnummerFlurstücksnummer

4.4. Sonstige Darstellungen (keine Festsetzungen)Sonstige Darstellungen (keine Festsetzungen)

W

ir

t

g

W

ir

t

g

WasserlaufWasserlauf

BahnanlageBahnanlage

geplante Straßegeplante Straße

SichtdreieckSichtdreieck

geschütztes Offenlandbiotopgeschütztes Offenlandbiotop
(180234360042)(180234360042)

3.3.3.3.

Von Bebauung freizuhaltendeVon Bebauung freizuhaltende
FlächenFlächen

3.2.3.2.

(§ 9 Abs.1 Nr. 10 BauGB)(§ 9 Abs.1 Nr. 10 BauGB)

(§ 9 Abs.1 Nr. 25b BauGB)(§ 9 Abs.1 Nr. 25b BauGB)

geschützte Offenlandbiotopegeschützte Offenlandbiotope





33.41 Fettwiese, artenarm33.41 Fettwiese, artenarm

35.62 Ausdauernde Ruderalvegetation35.62 Ausdauernde Ruderalvegetation
           trockenwarmer Standorte           trockenwarmer Standorte

35.64 Grasreiche ausdauernde35.64 Grasreiche ausdauernde
           Ruderalvegetation           Ruderalvegetation

41.10 Feldgehölz41.10 Feldgehölz

60.20 Straße60.20 Straße

42.20 Gebüsch mittlerer Standorte42.20 Gebüsch mittlerer Standorte

LegendeLegende

45.30 Einzelbäume45.30 Einzelbäume

Geschützte Biotope (§ 30 BNatSchG)Geschützte Biotope (§ 30 BNatSchG)

Grenze des räumlichen GeltungsbereichesGrenze des räumlichen Geltungsbereiches
(§ 9 Abs.7 BauGB)(§ 9 Abs.7 BauGB)

6t6t

KK

W

i

r

t

g

W

i

r

t

g

33

W

ir

t

g

W

ir

t

g

S

c

h

u

S

c

h

u

G

a

r

G

a

r

2

8

2

8

S

t

a

ll

S

t

a

ll

L

a

g

g

L

a

g

g

3

0

3

0

W

h

s

W

h

s

G

a

r

G

a

r

2

6

2

6

S

c

h

u

S

c

h

u

3

2

3

2

W

h

s

W

h

s

G

a

r

G

a

r

2

0

2

0

W

h

s

W

h

s

S

c

h

u

S

c

h

u

S

c

h

u

S

c

h

u

S

c

h

u

S

c

h

u

GFWGFW

GFWGFW

GFWGFW

GFWGFW

M

o

c

h

e

n

w

a

n

g

e

r

 

S

t

r

a

ß

e

M

o

c

h

e

n

w

a

n

g

e

r

 

S

t

r

a

ß

e

G

V

G

V

G

V

G

V

S

c

h

u

s

s

e

n

 

W

a

2

S

c

h

u

s

s

e

n

 

W

a

2

1

5

5

/

1

1

5

5

/

1

156/1156/1

155/4155/4

155/2155/2

155/6155/6

1

5

4

1

5

4

154/8154/8

154/7154/7

154/6154/6

154/5154/5

1

5

4

/

1

0

1

5

4

/

1

0

1

6

9

/

8

1

6

9

/

8

155/5155/5

169/1169/1

1

7

5

/

1

1

7

5

/

1

153/8153/8

153/5153/5

154/2154/2

1

7

5

/

3

1

7

5

/

3

175175

153/9153/9

151/7151/7

151/8151/8

1

5

4

/

9

1

5

4

/

9

149/4149/4

151/2151/2

151/10151/10

150/3150/3

150/2150/2

139

 544.019 544.019
 544.127 544.127

 544.218 544.218  544.310 544.310

 544.442 544.442  544.529 544.529

 544.689 544.689  544.777 544.777

 544.939 544.939  545.027 545.027

 545.189 545.189  545.277 545.277

 545.439 545.439  545.527 545.527

 545.693 545.693  545.780 545.780

 545.968 545.968  546.055 546.055

 546.268 546.268  546.356 546.356

 546.593 546.593  546.681 546.681

 546.940 546.940
 547.028 547.028

 547.290 547.290

 547.378 547.378

 547.640 547.640

 547.728 547.728

 547.990 547.990

 548.078 548.078

 548.340 548.340

 548.428 548.428

 548.690 548.690

 548.778 548.778

 548.895 548.895

 548.983 548.983

 549.135 549.135

 549.223 549.223

 549.295 549.295

 549.383 549.383

 549.375 549.375

 549.463 549.463

 549.375 549.375

 549.463 549.463

 549.295 549.295

 549.383 549.383

 549.135 549.135

 549.223 549.223

 548.895 548.895

 548.983 548.983

 548.545 548.545

 548.633 548.633

 548.202 548.202

 548.289 548.289

 547.882 547.882
 547.969 547.969

 547.587 547.587  547.675 547.675

 547.317 547.317
 547.405 547.405

 547.062 547.062
 547.150 547.150

 546.813 546.813
 546.889 546.889

 546.587 546.587
 546.605 546.605

 546.361 546.361
 546.321 546.321

 546.130 546.130
 546.042 546.042

 545.875 545.875
 545.787 545.787

 545.620 545.620
 545.532 545.532

 545.365 545.365  545.277 545.277

 545.110 545.110  545.022 545.022

 544.855 544.855
 544.767 544.767

 544.600 544.600

 544.512 544.512

 544.346 544.346

 544.256 544.256

 544.092 544.092

 544.000 544.000

 543.839 543.839

 543.744 543.744

 543.585 543.585

 543.488 543.488

 543.331 543.331

 543.232 543.232

 543.078 543.078

 542.976 542.976

 542.824 542.824

 542.720 542.720

 542.571 542.571

 542.464 542.464

 542.317 542.317

 542.207 542.207

 542.064 542.064

 541.951 541.951

 541.810 541.810

 541.695 541.695

 541.575 541.575

 541.458 541.458

 541.407 541.407

 541.287 541.287

 541.290 541.290

 541.204 541.204

 541.280 541.280

 541.201 541.201

540.952540.952

R=ìR=ì

R=61R=61
R=ìR=ì

R=100
R=100R=61

R=61

R=ì
R=ìR=100

R=100

R=ì
R=ì

0+102.309
0+102.309

Bohrpunkt 1Bohrpunkt 1

Bohrpunkt 2Bohrpunkt 2

5

.

5

5

5

.

5

5

0+000
0+000

0+010
0+010

0+020
0+020

0+030
0+030

0+036.655
0+036.655

0+040
0+040

0+050
0+050

0+060
0+060

0+065.333

0+065.333
0+070
0+070

0+080
0+080

0+090
0+090 0+095.079

0+095.079

0+100
0+100

 541.03 541.03

2.5%
2.5%

2.5%
2.5%

3 %
3 %

0+080

0+100
0+100

0+120 0+120

0+140 0+140
0+140.025 0+140.025

0+155.339 0+155.339

0+160 0+160

0+180 0+180

0+200 0+200

0+220 0+220

0+225.509 0+225.509

541.10541.10

540.96540.96

540.975540.975

541.065541.065

 540.99 540.99

541.03541.03

540.89540.89

541.17541.17

541.03541.03

541.17541.17

541.25541.25

541.195541.195

541.26541.26

541.13541.13

541.104541.104

541.695541.695

541.564541.564

541.14541.14

541.54541.54

541.44541.44

541.40541.40

541.35541.35

541.47541.47

3

 

%

3

 

%

ne
ue

 U
fe

rl
ini

e
ne

ue
 U

fe
rl

ini
e

541.20541.20

1.2
 %

1.2
 %

1

.

6

 

%

1

.

6

 

%

0+034 Beginn der Baustrecke

0+034 Beginn der Baustrecke

541.405541.405

541.28541.28

0,7
 %

0,7
 %

0,7
 %

0,7
 %

3,2 %3,2 %

7

.0

0

7

.0

0

.

7

5

.

7

5

1.

0

0

1.

0

0

.

5

0

.

5

0

.

7

5

.

7

5

5

.

0

5

5

.

0

5

.

7

5

.

7

5

.

5

0

.

5

0

1.

0

0

1.

0

0

4

.

7

5

4

.

7

5

.

7

5

.

7

5

0+093.7 Ende der Baustrecke

0+093.7 Ende der Baustrecke

Bi
ot

op
Bi

ot
op

Bi
ot

op
Bi

ot
op

Bi
ot

op
Bi

ot
op

n

a

c

h

 

R

u

g

e

t

s

w

e

i

l

e

r

n

a

c

h

 

R

u

g

e

t

s

w

e

i

l

e

r

v

o

n

 

Z

o

l

l

e

n

r

e

u

t

e

v

o

n

 

Z

o

l

l

e

n

r

e

u

t

e

Bi
ot

op
 N

r. 
18

0 
23

43
 6

00
42

Bi
ot

op
 N

r. 
18

0 
23

43
 6

00
42

Fe
uc

ht
ge

bie
t,

Fe
uc

ht
ge

bie
t,

nö
rd

lic
h 

Zo
lle

nr
eu

te

nö
rd

lic
h 

Zo
lle

nr
eu

te

Bi
ot

op
 N

r. 
18

0 
23

43
 6

00
41

Bi
ot

op
 N

r. 
18

0 
23

43
 6

00
41

na
tu

rn
ah

er
 A

bs
ch

nit
t 

de
r

na
tu

rn
ah

er
 A

bs
ch

nit
t 

de
r

Sc
hu

ss
en

, n
ör

dl
ich

 Z
ol

le
nr

eu
te

Sc
hu

ss
en

, n
ör

dl
ich

 Z
ol

le
nr

eu
te

Biotop-Nr.Biotop-Nr.
180234360-042180234360-042

Biotop-Nr.Biotop-Nr.
180234360-041180234360-041

Biotop-Nr.Biotop-Nr.
180234360-041180234360-041

Si
ch

tw
ei

te
 7

0m
 (v

 =
 5

0k
m

/h
)

Si
ch

tw
ei

te
 7

0m
 (v

 =
 5

0k
m

/h
)

Si
ch

tw
ei

te
 2

00
m

 (v
 =

 1
00

km
/h

)
Si

ch
tw

ei
te

 2
00

m
 (v

 =
 1

00
km

/h
)

Biotop-Nr.Biotop-Nr.
180234360-042180234360-042

00 1010 2020 3030 4040 5050 6060 7070 8080 9090 100 m100 m

PROJEKTPROJEKT
MASSNAHMEMASSNAHME

190426_UB_Bestand.dwg190426_UB_Bestand.dwg

MaßstabMaßstab

88046 Friedrichshafen 88046 Friedrichshafen Otto-Lilienthal-Str.4 Otto-Lilienthal-Str.4 Tel. 07541/38875-0 Tel. 07541/38875-0 info@zm-stadtentwicklung.deinfo@zm-stadtentwicklung.de
88279 Amtzell 88279 Amtzell Fohlenweide 41 Fohlenweide 41 Tel. 07520/96666-0Tel. 07520/96666-0

ZZ UU KK UU NN FF TT   GG EE SS TT AA LL TT EE NN
SSTTAADDTTEENNTTWWIICCKKLLUUNNGG

BEARBEITETBEARBEITET

"Bahnbrücke Rugetsweiler""Bahnbrücke Rugetsweiler"
Stadt AulendorfStadt Aulendorf
Umweltbericht Anlage 1Umweltbericht Anlage 1
BestandsplanBestandsplan

ZMS-10006-001ZMS-10006-001
ZMS-18-A101ZMS-18-A101
11.04.201911.04.2019 sihisihi

1:10001:1000













































































  Seite 1 von 5 

 
 
 
 

Stadtbauamt   Vorlagen-Nr. 40/399/2019 

Sitzung am Gremium Status  Zuständigkeit 

13.05.2019 Gemeinderat Ö Entscheidung   
   
 

 

TOP: 7   Sanierung des best. Belüftungsbeckens in der Kläranlage - 

Ausschreibungsfreigabe 

 

Ausgangssituation:  
Die 1979 erbaute Kläranlage wird seit 2011 auf der Basis eines im selben Jahr erstellten 
Strukturgutachtens der iat Ingenieurberatung GmbH aus Stuttgart grundlegend saniert und 
umgebaut.  
 
Im Jahr 2019 ist die Sanierung der Belüftungsbecken incl. der technischen Ausrüstung 
vorgesehen. 
Die Planungsleistungen für technische Ausrüstung sind mit den Leistungsphasen 3 – 9 an die 
Wasser-Müller Ingenieurbüro GmbH beauftragt. Im Vorfeld wurden die Grundlagen 
(Leistungsphase 1 und 2) vom Büro iat - Ingenieurberatung GmbH aus Stuttgart erarbeitet. 
Für die Betonsanierung sind sämtliche Leistungsphasen an die Wasser-Müller Ingenieurbüro 
GmbH beauftragt. 
 
Anlagenbeschreibung 
Insgesamt sind drei Belebungsbecken vorhanden. Die Stickstoffelemination erfolgt mit einer 
vorgeschalteten Denitrifikation. Somit ist das erste Becken unbelüftet. Hier erfolgt die 
Vermischung des Kläranlagenzulaufs mit dem Rücklaufschlamm und ggfs. mit der 
Kreislaufwasserführung.  
Die beiden Nitrifikationsbecken werden parallel betrieben, die Zuläufe werden mit  „Einlauf-
zungen“ augenscheinlich auf die beiden Becken aufgeteilt. Im Untergeschoss vom 
Betriebsgebäude sind zwei Gebläse installiert. Die Versorgung der beiden Nitrifikationsbecken 
erfolgt über eine gemeinsame Luftleitung. Vor jedem Becken ist ein Elektroschieber 
angeordnet. Über einen Drucksensor wird die Luftmenge geregelt.  
Nach örtlichen Erhebungen liegt der Wasserspiegel im ersten Becken ca. 85 cm unter der 
Mauerkrone, in den nachfolgenden Becken liegt der Wasserspiegel weitere 30 cm tiefer.  
Die technische Ausrüstung (Belüfter, Rührwerke und Gebläse) ist seit rd. 17 Jahren in Betrieb. 
 
Betonsanierung 
An den Mauerkronen (Becken und Gerinne) sind deutliche Schadensbilder in Form von Rissen 
vorhanden. Um den Zustand der Unterwasserbauteile feststellen zu können, wurden zwei  
Becken entleert und entsprechende Betonuntersuchungen durch die Muhsau Kindl 
Ingenieurgesellschaft mbH vorgenommen und ein Gutachten ausgearbeitet. 
Wie aus dem Untersuchungsbericht hervorgeht, konnte eine Carbonatisierungstiefe von bis zu 
8 mm festgestellt werden, was bei einer Betriebszeit von rd. 40 Jahren einem ordentlichen 
Wert entspricht.  
An den Wänden und den Beckensohlen konnte eine ausreichende Betondeckung festgestellt 
werden, die Mittelwerte liegen zwischen 32 und 60 mm. Dagegen wurde an der Mauerkrone 
ein Mittelwert von nur 24 mm festgestellt. Laut Norm beträgt die Mindestdeckung 30 mm. 
Über die Becken führen Bedienstege, hier wurden punktuelle Schadstellen festgestellt.  
An sämtlichen Untersuchungsstellen konnte eine ausreichende Oberflächenzugfestigkeit  
(> 1,5 N/mm²) festgestellt werden, sodass der  Untergrund für das Aufbringen einer 
Beschichtung geeignet wäre. 
Aufgrund des Alters sind die verarbeiteten Gummiprofile in den Dehnfugen spröde. Hier sollte 
das vorhandene Fugenmaterial entfernt und durch Kompressionsdichtprofile ersetzt werden. 
An den Wand- und Bodenflächen sind nur punktuelle Schadstellen (Ausbruchstellen, 
Bewehrungskorrosion) zu bearbeiten.  
Die gravierenden Schadensbilder an der Mauerkrone sind vermutlich auf die früher 
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installierten Oberflächenbelüfter zurückzuführen. Sauerstoff wurde in den Anfangszeiten durch 
sogenannte Kreiselbelüfter mechanisch eingetragen. Somit waren die Mauerkronen ständig 
dem Spritzwasser ausgesetzt. 
Mit einer Abwasseranalyse konnte festgestellt werden, dass das Abwasser im „nicht beton-
aggressiven Bereich“ liegt.   
Vom Gutachter wurden zwei Sanierungsvarianten aufgezeigt.  
 
Variante 1 
berücksichtigt die Kompletterneuerung der Mauerkrone in einer Höhe von 40 cm. Dabei wird 
die Mauerkrone abgeschnitten und mit Verbundanker kraftschlüssig neu aufgebaut. Bedingt 
durch die gewählte Betongüte und dem einheitlichen Aufbau kann auf eine Beschichtung 
verzichtet werden. Für diese Variante wurden Sanierungskosten in Höhe von 260.000 € 
(brutto incl. Nebenkosten) ermittelt. 
 
Variante 2 
berücksichtigt eine Teilerneuerung. Dabei wird die Annahme getroffen, dass 1/3 der 
Mauerkronen belassen werden kann. Je ein Drittel wird wie bei Variante 1 komplett erneuert 
bzw. Betoninstandsetzungsmaßnahmen (Bewehrung freigelegt, Korrosionsschutz, 
Reprofilierung) durchgeführt. Um dann ein einheitliches Erscheinungsbild zu erreichen, werden 
die Betonflächen bis 10 cm über den Wasserspiegel beschichtet, hierfür ist im Vorfeld die 
vorhandene Beschichtung zu entfernen. Bei dieser Variante betragen die Sanierungskosten 
250.000 € (brutto incl. Nebenkosten). 
 

Variantenvergleich 

Vorteile: Nachteile: 

Variante Komplettsanierung  

 Kalkulierbarere Kosten 

 Dauerhaftigkeit der Mauerkronen 

 Einheitliches Erscheinungsbild 

 Kraftschlüssige Verankerung von 

Installationen / Geländer / 

Winkelrahmen Gitterroste möglich 

 Betonarbeiten sind weitgehend  

 witterungsunabhängig 

 Abstützungsmaßnahmen der Stege 

 Höhere Baukosten 

 Bauzeit 

 

Variante Teilsanierung  

 

 Baukosten 

 Bauzeit 

 Kostenunsicherheit 

 Dauerhaftigkeit der Mauerkronen 

 Schäden an nicht instand 

gesetzten Bereichen treten 

weiterhin auf, ggf. Folgeschäden 

an den Gitterrosten 

 Beschichtungsarbeiten sind 

witterungsabhängig, ggfs. 

zusätzliche Schutzmaßnahmen 

erforderlich 

 
Aufgrund der geringen Kostendifferenz wird die Ausführung von Variante 1 vorgeschlagen. Mit 
der Kompletterneuerung der Kronen wird eine nachhaltige Sanierung erreicht. 
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Technische Ausführung 
Nachdem derzeit gültigen Arbeitsblatt A 131 der DWA (Deutsche Vereinigung für 
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.) wurde der Sauerstoffbedarf ermittelt. Für die 
Ausbaugröße von 19.000 Einwohnerwerten wird mit den örtlichen Gegebenheiten im 
Spitzenlastfall ein Ansaugvolumenstrom von 60,5 m³/min benötigt.  
Die Sauerstoffversorgung erfolgt bisher über zwei frequenzgesteuerte Gebläse, die in eine 
gemeinsame Druckleitung fördern. Dabei wird die Zuführung zu den einzelnen Becken über 
Schieber geregelt. Die Gebläseleistung wird dabei nach dem Luftdruck gesteuert. Mit dem 
Öffnen der Schieber fällt der Druck in der Leitung ab und die Gebläse erhöhen die 
Fördermenge. Bei sinkendem Sauerstoffbedarf regelt der Schieber zu und führt damit zum 
Druckanstieg in der Leitung und somit zur Reduzierung der Förderleistung der Gebläse. 
Aufgrund der vorliegenden Betriebserfahrungen sollen künftig die belüfteten Becken mit 
getrennten Luftleitungen versorgt werden, die Drucksteuerung entfällt. Die Gebläsesteuerung 
erfolgt künftig direkt über die Sauerstoffkonzentration in den Belüftungsbecken. 
Im Untergeschoss sind die Gebläse installiert. Das neue Konzept sieht je Becken ein 
zugeordnetes Gebläse vor. Die Aufstellung erfolgt auf der gegenüberliegenden Seite, sodass 
die Luftleitungen künftig die Kranbahn nicht mehr queren und so die Kranbahn ungehindert 
genutzt werden kann. Für die Redundanz wird ein bestehendes Gebläse berücksichtigt, das 
gelegentlich in Betrieb gesetzt wird, um so die Funktion beim Ausfall eines zugeordneten 
Gebläses sicherzustellen.  
Die Regelung der neuen Gebläse erfolgt dann ausschließlich über den Sauerstoffgehalt, der 
über die bestehenden Messsonden in den beiden belüfteten Becken erfasst wird. 
Für das Becken 2 kann die vorhandene Luftleitung DN 300 weiter genutzt werden. Das näher 
gelegene Becken 1 wird über eine neue Luftleitung DN 200 versorgt. Diese Leitung wird 
innerhalb vom Becken neu verlegt. 
Aktuell wird die Luft über Rohrbelüfter in die Becken eingetragen. Je Becken sind 10 
Belüftungsgitter mit je 14 Rohrbelüfter (0,75 m) installiert, insgesamt sind 420 m eingebaut. 
 

 
Abbildung: bestehende Belüftung 
 
Wie aus der Abbildung ersichtlich ist, sind die bestehenden Belüfter rd. 30 cm über der 
Beckensohle installiert. Im Bestand gibt sich dann eine Einblastiefe von 3,70 m.  
Seit einigen Jahren sind Plattenbelüfter am Markt verfügbar, die aus thermoplastischem  
Polyurethan hergestellt werden. Durch die Perforation entstehen sehr feine Luftblasen, die sich 
beim Aufsteigen kaum verbinden und somit eine entsprechend größere Luftoberfläche bieten, 
was zu einer gesteigerten Effizienz führt. Die Anordnung der Belüfter kann unmittelbar auf 
dem Boden erfolgen, was zu einer weiteren Erhöhung der Einblastiefe führt. Die Standzeit 
dieser Streifenbelüfter liegt mit 10 – 15 Jahren deutlich über der Standzeit der aktuell 
installierten Rohrbelüfter mit rd. drei Jahren. 
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In Schwachlastzeiten (Nachtstunden) kann es zur Abschaltung der Belüftung kommen. Um 
das Absetzen des Schlammes zu verhindern, wird Umwälzenergie durch ein Rührwerk 
eingetragen. Auf den Bedienstegen sind vertikale Rührwerke installiert, die Abwärtsströmung 
erzeugen und somit Ablagerungen unter dem Rührwerk zu vermeiden. Im 
Denitrifikationsbecken wurde das Rührwerk bereits gegen ein energieeffizienteres 
Horizontalrührwerk ersetzt. In den beiden belüfteten Becken ist der Austausch der Rührwerke 
ebenfalls vorgesehen.  
Im Bereich des Arbeitsschutzes sind Nachbesserungen erforderlich. So befinden sich in den 
Becken keine Rettungshaltestangen. Diese Haltestangen werden umlaufend in den Becken 
angeordnet. Aufgrund der Beckentiefe von 5,15 m ist eine Fallschutzeinrichtung an den 
Einstiegsleitern erforderlich. Wie beim Vorklärbecken werden auch an den Belüftungsbecken 
die Geländer erneuert. Derzeit liegt der umlaufende Fußweg ca. 30 cm unter der Mauerkrone. 
Das Geländeniveau soll bis zur Mauerkrone angehoben werden, sodass gegenüber dem 
Bestand ein höheres Geländer incl. Fußleiste erforderlich wird. 
Der Schaltschrank für die Ausrüstung der Belüftungsbecken wurde im Zuge der 
Schaltschranksanierung bereits erneuert. Entsprechend können die installierten Komponenten 
auch weiterhin genutzt werden. Ggfs. sind geringfügige Anpassungsarbeiten (Schalt- und 
Steuergeräte für drittes Gebläse, Software) erforderlich. 
 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 
Wie bereits oben aufgeführt, wird mit der größeren Einblastiefe sowie der geänderten Art der 
Belüfter (Platten- anstatt Rohrbelüfter) eine effizientere Belüftung erreicht. In die weiteren 
Überlegungen ist der Betrieb der Gebläse eingeflossen.  
Standardmäßig werden dreiflügelige Drehkolbengebläse mit integriertem Pulsationsabbau 
verwendet. Mittlerweile gibt es am Markt Drehkolbenverdichter. Durch die verminderten Rück-
Stromverluste kann eine Effizienzsteigerung erreicht werden. Bei den örtlichen Gegebenheiten 
kann eine Effizienzsteigerung von rd. 13 % erreicht werden, was eine Einsparung von rd. 
18.600 kWh pro entspricht. Bei einem Strompreis von 0,20 €/kWh errechnet sich ein 
jährliches Einsparpotential von 3.700 €. Die höheren Investitionskosten von 22.000 € 
amortisieren sich somit in 5 bis 6 Jahren.  
 
Bauablauf 
Unabhängig vom Betrieb können vorab die neuen Gebläse im Untergeschoss einschließlich 
Verrohrung installiert werden. Im ersten Schritt der Sanierungsarbeiten wird das Becken 3 
entleert und die Betonsanierungsarbeiten und die technische Ausrüstung durchgeführt.  
Becken 2 und Becken 1 können unverändert mit der bestehenden Technik belüftet werden.  
Dann erfolgt die Entleerung von Becken 1, die demontierte Belüftungstechnik wird provisorisch 



  Seite 5 von 5 

in Becken 3 installiert. Mit „fliegenden“ Leitungen kann damit eine provisorische Belüftung 
erfolgen. Die Inbetriebnahme von Becken 1 erfolgt dann bereits über die getrennte Zuleitung 
und dem neuen Gebläse.  
Anschließend kann die Sanierung von Becken 2 erfolgen. Wenn die beiden belüfteten Becken 
in Betrieb genommen wurden, kann die provisorische Belüftung im Becken 3 rückgebaut 
werden.   
Während der Umbauphasen ist das Abwasser bzw. die Rücklaufschlammführung mit 
Provisorien (Pumpbetrieb) sicherzustellen. 
 
Bauzeit 
Mit dem erfolgten Ausschreibungsbeschluss könnte im Mai 2019 noch die Ausschreibung 
erfolgen, sodass eine Vergabe im Juni möglich wäre. Unter Berücksichtigung einer Bauzeit von 
sechs bis sieben Wochen je Becken kann die Bauzeit mit rd. 20 Wochen abgeschätzt werden, 
sodass die Maßnahme voraussichtlich bis zum Jahresende abgeschlossen werden könnte. 
 
Abstimmung Wasserwirtschaftsamt 
Während der Umbauzeit können nur zwei Becken zur Nitrifikation genutzt werden. Eine 
Denitrifikation wird kaum stattfinden, sodass erhöhte Ablaufwerte im Auslauf zu erwarten 
sind. Entsprechend sind im Vorfeld die Maßnahmen mit dem Wasserwirtschaftsamt 
abzustimmen und eine Erlaubnis für die geänderte Betriebsführung einzuholen.   
 
Kosten 
Im Wirtschaftsplan 2019 ist ein Betrag von 650.000,00 € veranschlagt.   
 
                                  Brutto – Summe     Baunebenkosten        Gesamtsumme 
 
Betonsanierung                 216.606,04 €             43.393,96 €          260.000,00 € 
Technische Ausrüstung      366.520,00 €             73.480,00 €          440.000,00 € 
 

 
Gesamtsumme                  583.126,04 €           116.873,96 €          700.000,00 € 
 
Förderung 

Für die oben genannte Maßnahme könnte die Stadt Aulendorf eine geschätzte Förderung von 
ca. 19.000 € erhalten. Der Antrag kann aber erst ab dem 01.07.2019 bei der Förderstelle des 
Bundesförderprogrammes eingereicht werden. Die Bearbeitung des Antrages würde ca. 5 
Monate in Anspruch nehmen und somit wäre eine Ausführung der Maßnahme in diesem Jahr 
nicht mehr realisierbar. Vor Eintritt der Bestands Kraft des Bewilligungsbescheides darf nicht 
mit der beantragten Maßnahme begonnen werden.  
 

 

Beschlussantrag: 
1. Der Gemeinderat gibt die Maßnahme zur Ausschreibung frei ohne Bewilligungsbescheid. 
2. Beratung, da die geplante Maßnahme in das Jahr 2020 verschoben wird. 
3. Die Finanzierung wird über einen Nachtrag zum Wirtschaftsplan beschlossen. 
  
 

  

Anlagen:  
  
 

 
Beschlussauszüge für   Bürgermeister   Hauptamt 
  Kämmerei             Bauamt   Ortschaft  
Aulendorf, den 03.05.2019 
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TOP: 8   Bebauungsplan "Laurenbühl II - 3. Änderung" 

1. Abwägung eingegangener Stellungnahmen 

2. Zustimmung zur Planfassung vom 09.04.2019  

3. Satzungsbeschluss 

 

Ausgangssituation: 
Der Gemeinderat hat beschlossen, dass der größere Spielplatz zwischen Heinestraße und Park 
aufgehoben und die Fläche als Wohnbaufläche dem Baugebiet „Laurenbühl II“ zugeschlagen 
wird. 
 
In der öffentlichen Sitzung am 26.11.2018 wurde dem vorgestellten Planentwurf des 
Architekturbüros Kasten zugestimmt und vom Gemeinderat beschlossen, den 
Bebauungsplanes „Laurenbühl II“ für den Bereich des Flurstücks mit der Nummer 817/51 
sowie der Teilfläche 817/9 zu ändern und einen Bebauungsplan „Laurenbühl II – 3. Änderung“ 
mit örtlichen Bauvorschriften hierzu aufzustellen. 
 
Die Voraussetzungen für die Anwendung des beschleunigten Verfahrens gemäß § 13a  BauGB 
liegen vor. 
 
Die Änderung des Bebauungsplanes „Laurenbühl II“ dient der Nachverdichtung in einem 
bebauten Gebiet. Die zulässigen Grundflächen betragen weniger als 20.000 m².  

Es werden keine Vorhaben zulässig, die der Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen. Aufgrund der bisherigen Nutzung als Spielplatzes 
und der geringen Flächengröße bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der 
Schutzgüter gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 6 und 7b BauGB. 

Von einer Umweltprüfung und dem Umweltbericht, sowie von der frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange konnte daher abgesehen werden. 

In der Sitzung des Gemeinderates am 26.11.2018 hat der Gemeinderat den Entwurf des 
Bebauungsplanes „Laurenbühl II – 3. Änderung“ sowie die örtlichen Bauvorschriften hierzu 
gebilligt und beschlossen, diesen nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen und die 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen.  
 
Die öffentliche Auslegung und die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange fand in der Zeit vom 17.12.2018 – 18.01.2019 statt.  
 
Die eingegangenen Stellungnahmen sind in der Tabelle aufgelistet, jeweils mit Erläuterung 
und Abwägungsvorschlag. Die Abwägungsvorschläge werden vom beauftragten Planungsbüro 
Kasten vorgetragen und erläutert. 
 
Die eingegangenen Stellungnahmen wurden entsprechend dem Abwägungsvorschlag in die 
Planfassung des Bebauungsplanes und der örtlichen Bauvorschriften hierzu vom 09.04.2019, 
mit Planteil, Textteil und Begründung eingearbeitet. 
 
Abwägung: 
Der Gemeinderat macht sich die in der Zusammenstellung der Bedenken und Anregungen 
aufgeführten Beschlussvorschläge zu Eigen. 
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Satzungsbeschluss: 
Der Gemeinderat beschließt den Bebauungsplan „Laurenbühl II – 3. Änderung“ sowie die 
örtlichen Bauvorschriften in der Fassung vom 09.04.2019 gemäß § 10 Abs. 1 BauGB und § 74 
Abs. 7 LBO als Satzung.   
 

 

Beschlussantrag: 

1. Der Gemeinderat macht sich die Inhalte der Abwägungs- und Beschlussvorlage vom 
29.03.2019 zu Eigen. 
 

2. Die Inhalte der Abwägungs- und Beschlussvorlage wurden bereits vor der Sitzung in 
eine Entwurfsfassung zur Verdeutlichung der möglichen Änderungen eingearbeitet. Der 
Gemeinderat billigt diese Entwurfsfassung vom 29.03.2019. 

3. Der Gemeinderat beschließt den Bebauungsplan „Laurenbühl II – 3. Änderung“ sowie 
die örtlichen Bauvorschriften in der Fassung vom 09.04.2019 gemäß § 10 Abs. 1 
BauGB und § 74 Abs. 7 LBO als Satzung. 

4. Die Verwaltung wird beauftragt, den Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 3 Satz 1 
BauGB ortsüblich bekannt zu machen und danach dem Landratsamt Ravensburg gem. 
§ 4 Abs. 3 GemO anzuzeigen.  

 
  
 

  

Anlagen:   
1. Abwägungs- und Beschlussvorlage vom 29.03.2019 
2. Übersichtsplan vom 09.04.2019 
3. Bebauungsplan „Laurenbühl II – 3. Änderung“ und die örtlichen Bauvorschriften hierzu in 
der Fassung vom 09.04.2019 mit Planteil, Textteil und Begründung 
4. Satzungstext vom 13.05.2019 
   
  
 

 
Beschlussauszüge für   Bürgermeister   Hauptamt 
  Kämmerei    Bauamt   Ortschaft  
Aulendorf, den 03.05.2019 
 
 



Satzung 

 

über den Bebauungsplan „Laurenbühl II – 3. Änderung“ der Stadt Aulendorf 

und die örtlichen Bauvorschriften hierzu: 

 

 

Aufgrund von § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634),  

§ 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung von 

24.07.2000 (GBl. S 581), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19.06.2018 

(GBl. S. 221),  

§ 74 der Landesbauordnung (LBO) für Baden-Württemberg in der Fassung vom 

05.03.2010 (GBl. S. 357), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21.11.2017 

(GBl. S. 612, 613),  

der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

21.11.2017 (BGBl. I S. 3786),  

sowie der Planzeichenverordnung (PlanzV) in der Fassung vom 18.12.1990  

(BGBl. l 1991 S. 58), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057) 

 

hat der Gemeinderat der Stadt Aulendorf die Satzung über den Bebauungsplan 

„Laurenbühl II – 3. Änderung“ und die örtlichen Bauvorschriften hierzu in öffentlicher 

Sitzung am 13.05.2019 beschlossen. 

 

 

§1 

Räumlicher Geltungsbereich 

 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Laurenbühl II – 3. Änderung“  

und der örtlichen Bauvorschriften hierzu ergibt sich aus dem zeichnerischen Teil vom 

09.04.2019  

 

§2 

Bestandteile der Satzung 

 

Der Bebauungsplan „Laurenbühl II – 3. Änderung“ und die örtlichen Bauvorschriften 

hierzu bestehen aus dem zeichnerischen Teil vom 09.04.2019 und dem textlichen Teil 

vom 09.04.2019  

Dem Bebauungsplan und den örtlichen Bauvorschriften hierzu wird die jeweilige 

Begründung vom 09.04.2019 zugeordnet, ohne deren Bestandteil zu sein. 

 

 

§3 

Ordnungswidrigkeiten 

 

Ordnungswidrig im Sinne des § 75 LBO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den 

aufgrund von § 74 LBO erlassenen örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan 

„Laurenbühl II – 3. Änderung“ zuwiderhandelt.  

Zuwiderhandeln kann mit Geldbußen bis zu 100.000,00 € belegt werden.  

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig die Vorschriften zu 

 

-  Dachform 

-  Dachneigung 

-  Dachaufbauten 

-  Material und Farbton der Dacheindeckung 

-  Geländeveränderungen 

-  Einfriedungen  

-  Anzahl der Stellplätze je Wohneinheit 

  

nicht einhält, oder über- bzw. unterschreitet. 



 

 

§4 

Inkrafttreten 

 

Der Bebauungsplan „Laurenbühl II – 3. Änderung“ und die örtlichen Bauvorschriften 

hierzu treten mit der ortsüblichen Bekanntmachung des jeweiligen Satzungsbeschlusses 

gem. §10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 

 

 

 

 

 

 

Aulendorf, den 13.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….. 

Matthias Burth,  Bürgermeister      (Dienstsiegel) 
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und  
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 Textteil und Verfahrenshinweise  

zum  

Bebauungsplan 

und zu den  

Örtlichen Bauvorschriften  

„Laurenbühl II – 3. Änderung“ 

Stadt Aulendorf 

 

  

1. Rechtsgrundlagen 

 

  

1.1 Baugesetzbuch  

(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017  

(BGBl. I S. 3634) 

  

1.2 Baunutzungsverordnung   

(BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017  

(BGBl. I S. 3786) 

  

1.3 Planzeichenverordnung  

(PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBl. l 1991 S.58), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057). 

  

1.4 Landesbauordnung 

(LBO) für Baden-Württemberg in der Fassung vom 05.03.2010  

(GBl. S. 357), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21.11.2017 

(GBl. S. 612, 613). 

  

1.5 Gemeindeordnung 

(GemO) für Baden-Württemberg in der Fassung von 24.07.2000 

(GBl. S 581), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19.06.2018 

(GBl. S. 221). 
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2. Planungsrechtliche 

Festsetzungen 

 

 

§ 9 BauGB und BauNVO 

2.1 Art der baulichen 

Nutzung 

§ 9 (1) 1 BauGB 

§ 1(6) BauNVO 

§ 4 BauNVO 

 

 

 

 

 

 

WR Reines Wohngebiet nach § 3(1), (2) BauNVO.  

 

Die Ausnahmen nach § 3(3) BauNVO werden nicht 

Bestandteil des Bebauungsplanes. 

 

 

2.2 Maß der baulichen 

Nutzung 

 

§ 9 (1) 1 BauGB 

§§ 16 - 19 BauNVO  

 

2.2.1 

 

Grundflächenzahl 

 

GRZ 0,32 

 

Größe der maximal zulässigen Grundflächenzahl  

 

(siehe zeichnerischer Teil) 

 

 

2.2.2 Vollgeschosse 

 

II 

Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze 

 

(siehe zeichnerischer Teil) 

 

2.2.3 Gebäudehöhen  

 

 

 TH max. 3,80 m 

 

 

maximal zulässige Traufhöhe  

 

(siehe zeichnerischer Teil) 

 

  Die max. zulässige Traufhöhe wird gemessen  

von der Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) bis zum 

Schnittpunkt der Außenwandlinie mit der Oberkante 

der Dacheindeckung. 

 

 FH max. 8,00 m maximal zulässige Firsthöhe 

 

(siehe zeichnerischer Teil) 

 

  Die max. zulässige Firsthöhe wird gemessen  

von der Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) bis zur 

Oberkante der Dacheindeckung am First. 

 

 

2.3 Bauweise 

überbaubare 

Grundstücksfläche 

Stellplätze 

Nebenanlagen 

 

§ 9 (1) 2 und 4 BauGB   

§§ 12 und 14 (1) und (2) und §§ 22 - 23 BauNVO  

2.3.1  

 

        E 

Offene Bauweise 

Nur Einzelhäuser zulässig 

 

(siehe zeichnerischer Teil) 
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2.3.2 Baugrenze Die überbaubaren Grundstücksflächen werden 

durch Baugrenzen festgelegt 

 

(siehe zeichnerischer Teil) 

 

2.3.3 Stellung der baulichen 

Anlagen 

 

Zulässige Firstrichtung der Hauptgebäude 

 

(siehe zeichnerischer Teil) 

 

2.3.4 Garagen und Stellplätze 

 

Flächen für Garagen 

und überdeckte 

Stellplätze 

 

 

Garagen und überdeckte Stellplätze sind nur 

innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 

zulässig.  

Garagen sind nur im Untergeschoss der Gebäude 

oder als Anbau an das Untergeschoss zulässig. 

Überdeckte Stellplätze sind auch freistehend 

zulässig.  

 

Offene Stellplätze sind nur entlang der Erschließungs-

straße in einer Tiefe von max. 6,00 m, gemessen ab 

der Grundstücksgrenze zur Straße zugelassen. 

 

2.3.5 Nebenanlagen  

 

 

 

 

 

Nebenanlagen nach § 14 (1) BauNVO sind 

innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 

generell zulässig, außerhalb davon nur soweit sie 

keine Gebäude sind. 

 

Die Nebenanlagen nach § 14 (2) BauNVO sind 

generell zugelassen.  

 

 

2.4 2 Wo § 9(1)6 BauGB 

 

Je Einzelhaus sind max. 2 Wohneinheiten zulässig. 

 

 

2.5 Verkehrsflächen 

 

§ 9(1)11 BauGB 

2.5.1  Öffentliche Verkehrsfläche 

 

(siehe zeichnerischer Teil) 

 

2.5.2      

   F 

Fußweg 

 

(siehe zeichnerischer Teil) 

 

2.5.3 Ein- und Ausfahrt Bereich ohne Ein- und Ausfahrt 

 

(siehe zeichnerischer Teil) 

 

 

2.6 Grünflächen § 9(1)15 BauGB 

 

  Öffentliche Grünfläche 

Wegebegleitgrün 

 

(siehe zeichnerischer Teil) 
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2.7 Maßnahmen zum 

Schutz, zur Pflege und 

zur Entwicklung von 

Boden, Natur und 

Landschaft 

 

§ 1a (3) BauGB 

§ 9 (1) 20 und  25 a und b BauGB 

2.7.1 Erhaltungsgebot 

 

ErG 

 

Für Bäume 

 

(siehe zeichnerischer Teil) 

 

Die mit Planzeichen festgesetzten, bestehenden 

Bäume sind dauerhaft zu unterhalten und bei Verlust 

jeweils mit einem heimischen Laubbaum gem. 

Pflanzliste im Anhang zu ersetzen.  

 

Bei Ersatzpflanzung darf der Standort um bis zu 5 m 

abweichen. 

 

2.7.2 Pflanzgebot 

 

PfG 

Für Bäume   

 

(siehe zeichnerischer Teil) 

 

Als Ersatz für die abgehenden Bäume sind drei 

heimische Laubbäume gem. Pflanzliste im Anhang 

zu pflanzen, dauerhaft zu unterhalten und bei 

Verlust jeweils mit einem Laubbaum gem. Pflanzliste 

im Anhang zu ersetzen. 

 

2.7.3 Regenwasser-

Bewirtschaftung 

Das nicht behandlungsbedürftige Oberflächen- und 

Dachwasser muss auf dem Grundstück, auf dem es 

anfällt, soweit als möglich über grasbewachsene 

Mulden versickert werden.   

Ist eine vollständige Versickerung nicht möglich, 

muss das anfallende Niederschlagswasser in 

Retentionsräumen (begrünte Mulde oder Zisterne) 

zurückgehalten werden und darf nur verzögert in 

den Mischwasserkanal eingeleitet werden. 

 

Aus Gründen des Gewässerschutzes darf 

unbeschichtetes Kupfer, Zink oder Blei für die 

Dacheindeckung nicht verwendet werden. 

 

2.7.4 Bodenschutz Bodenversiegelungen und Untergrundverdich-

tungen sind auf das unabdingbare Maß (z.B. 

Zufahrten, Zuwege) zu begrenzen.  

 

Für Stellplätze auf den privaten Grundstücken sind 

ausschließlich wasserdurchlässige Beläge (z.B. 

Pflaster mit Rasenfugen, Rasengittersteine, 

Schotterrasen) zu verwenden. 

 

2.7.5 Insektenschutz 

 

Beleuchtung 

 

 

 

 

 

Zur Vermeidung der Beeinträchtigung von Insekten 

 

sind für die Außenbeleuchtung der Gebäude und 

Freiflächen nur Leuchten mit insektendicht 

geschlossenem Gehäuse, nach unten gerichtetem 

Lichtstrahl und  insektenfreundlichem Leuchtmittel 

(z.B. LED-Leuchten) zu verwenden.  
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Photovoltaikanlagen sind für Photovoltaikanlagen nur Module zu 

verwenden, die weniger als 6% polarisiertes Licht 

reflektieren. 

 

 

2.8 Höhenlage der 

baulichen Anlagen 

 

§ 9 (3) 1 BauGB 

 

 

 

 

 

 

 

z.B. EFH 609,30  Festgesetzte Erdgeschoss-Fußbodenhöhe EFH  

in Metern üNN (Rohfußboden) 

 

(siehe zeichnerischer Teil) 

 

Die Erdgeschoss-Fußbodenhöhe der Hauptgebäude 

darf max. 20 cm über, oder 30 cm unter der 

festgesetzten Höhe liegen.  

 

Die Fußbodenhöhe von Garagen und überdeckten 

Stellplätzen darf max. 50 cm über oder unter der 

Höhe des angrenzenden Abschnitts der 

Erschließungsstraße liegen.   

 

 

2.9 Abgrenzung 

unterschiedlicher 

Nutzung 

 

 

PlanZV 15.14 

 

(siehe zeichnerischer Teil) 

2.10 

 

Planbereich § 9 (7) BauGB 

  Grenze  

des räumlichen Geltungsbereiches des 

Bebauungsplanes „Laurenbühl II - 3. Änderung“ 

 

(siehe zeichnerischer Teil)  
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3. Örtliche Bauvorschriften 

 

 

§ 74 LBO und § 75 (3)2 LBO 

3.1 Bauliche Gestaltung der 

Baukörper 

 

 

§ 74 (1) 1  LBO 

3.1.1 Dachform 

 

(siehe zeichnerischer Teil) 

 

 SD 

 

Für die Hauptgebäude wird als Dachform 

Satteldach festgesetzt. 

 

  Für untergeordnete Anbauten, sowie für Garagen, 

überdeckte Stellplätze und Nebenanlagen sind 

auch Flachdächer zugelassen. 

 

3.1.2 Dachneigung  

 

(siehe zeichnerischer Teil) 

 

 DN  18°-36° 

 

 

 

 

 

Für Satteldächer wird die zulässige Dachneigung 

auf 18° - 36° festgesetzt. 

 

Beide Dachseiten müssen die gleiche Dach-

neigung aufweisen.  

3.1.3 Dachaufbauten Dachaufbauten sind ab einer Dachneigung des 

Hauptdaches von 32° als stehende Gauben 

zugelassen.  

 

Die Länge der Dachaufbauten darf in der Summe 

nicht mehr als die Hälfte der jeweiligen Gebäude-

länge betragen. 

 

3.1.4 Dacheindeckung Für die Dacheindeckung der Hauptgebäude sind 

Dachziegel bzw. Dachsteine in den Farbtönen rot 

bis braun, oder hell- bis dunkelgrau zu verwenden. 

 

Flachdächer von Garagen und überdeckten 

Stellplätzen sind zu begrünen. 

 

 

3.2 Gestaltung und Nutzung 

der unbebauten 

Flächen der bebauten 

Grundstücke 

 

§ 74 (1) 3 und (3) 1 LBO 

3.2.1 Gelände-

veränderungen  

Entlang der Nachbargrenzen zu Flst.Nr. 817/49, 

817/52 und 817/3 sind Geländeveränderungen bis 

zu einer Breite von 3 m ab der jeweiligen 

Grundstücksgrenze nicht zulässig.   

 

Auf den übrigen Flächen sind Geländeverände-

rungen zur Anpassung des Geländes an die 

Gebäude und die Verkehrsflächen, sowie zur 

Belichtung der Untergeschosse als Anböschung, 

Abgrabung und mit Stützmauern zulässig.  

 

 

 



8 

Auf den nicht überbaubaren Flächen entlang der 

Erschließungsstraße sind Stützmauern nur bis max. 

0,80 m Höhe, bezogen auf die Höhe des jeweils 

angrenzenden Abschnitts der Straße, zugelassen. 

 
3.2.2 Einfriedungen Als Einfriedungen sind zulässig:  

Geschnittene oder freiwachsende Hecken und in 

die Bepflanzung integrierte Maschen- oder Spann-

drahtzäune. Die Höhe der Zäune darf dabei max. 

1,20 m betragen.  

 

Massive Einfriedungen, wie Wände, Mauern, 

Sockelmauern, Gabionen, u.ä. sind nicht zulässig.“ 

 

 

3.3 Garagen und Stellplätze § 74 (2) 2 LBO 

 

 

 Anzahl der Stellplätze je 

Wohneinheit 

Je Wohneinheit mit einer Wohnfläche bis 50 m²  

ist 1 Stellplatz, 

je Wohneinheit mit einer Wohnfläche über 50 m² 

sind 2 Stellplätze auf eigenem Grundstück 

herzustellen. 
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4. Hinweise 

 

 

 

4.1 Denkmalschutz Sollten im Zuge von Erdarbeiten archäologische 

Fundstellen (z.B. Mauern, Gruben, Brandschich-

ten, o.ä.) angeschnitten oder Funde (z.B. 

Scherben, Metallteile, Knochen) gemacht 

werden, ist das Regierungspräsidium Tübingen 

Ref. 26 Denkmalpflege, Fachbereich Archäolo-

gische Denkmalpflege, unverzüglich zu 

benachrichtigen. 

Fund und Fundstelle sind bis zur sachgerechten 

Begutachtung, mindestens bis zum Ablauf des  

4. Werktages nach Anzeige, unverändert im 

Boden zu belassen. 

Auf § 20 Denkmalschutzgesetz (DSchG) wird 

verwiesen. 

 

 

4.2  Baugrund Für das Plangebiet wurde am 18.12.2018 durch 

das Ingenieurbüro für Geotechnik Henke und 

Partner GmbH, Biberach, eine Baugrunderkun-

dung durchgeführt.  

Im Geotechnischen Bericht vom 19.01.2019 sind 

Vorgaben zu Baugruben, Böschungen, Bauwerks-

gründungen und zur Abdichtung von 

erdberührten Bauteilen enthalten.  

Aufgrund der heterogenen Baugrundschichtung 

und der teilweise geringen Durchlässigkeit der 

anstehenden Böden, wird empfohlen, die 

Versickerungsfähigkeit des Untergrundes auf den 

Baugrundstücken durch Versickerungsversuche 

zu überprüfen. 

 

 

4.3 Niederschlagswasser 

 

 

 

Versickerung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retention 

 

 

 

 

 

 

 

Für die Ausführung und Bemessung der 

Versickerungs- bzw. Retentionsanlagen wird auf 

folgende Vorgaben verwiesen: 

 

Versickerungsanlagen 

- Bemessung gemäß Arbeitsblatt DWA-A 138 

- Größe der Versickerungsmulde 10% - 15% 

  der angeschlossenen Fläche       

- Erdbecken max. 30 cm tief, mit mind. 30 cm  

  starker  grasbewachsener Oberbodenschicht    

- Zufluss möglichst oberflächig über    

  bewachsenen Boden oder über Pflasterrinnen 

 

Es ist ein Notüberlauf an den gemeindlichen 

Mischwasserkanal in der Heinestraße herzustellen. 

 

- Bemessung gemäß DWA - A 117 

- Retentionsvolumen mind. 3 m³ je 100 m²  

  angeschlossener Fläche     

- Erdmulden max. 30 cm tief, mit mind. 30 cm  

  starker, grasbewachsener Oberbodenschicht,  

  Muldensohlen nicht verdichtet und nicht  

  abgedichtet, gedrosselter Ablauf lauf max.  

  0,5 l/s an den Mischwasserkanal 
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  - Regenwasserzisternen mit selbständiger  

  Entleerung und gedrosseltem Abfluss max. 0,5 l/s  

  in den Mischwasserkanal. 

 

Auf Flächen, die in eine Versickerungs- oder 

Retentionsmulde entwässert werden, dürfen 

keine Arbeiten durchgeführt werden, bei denen 

Schmutzwasser anfällt. 

 

 

4.4 Drainagen Drainagen sind nur zulässig, wenn kein Grund-

wasser abgesenkt wird und der Ablauf der  

Drainagen in ein öffentliches Gewässer einleitet. 

Andere Drainagen sind nicht zulässig. 

Sickerschächte sind nicht zulässig. 

 

 

4.5 Dachinstallationen Dachinstallationen, wie Verwahrungen, 

Dachrinnen und Fallrohre aus Kupfer, Zink, Titan-

Zink oder Blei erhöhen den Metallgehalt im 

Niederschlagswasser und sollten aus Gründen 

des Gewässerschutzes vermieden werden.  

Es wird empfohlen, alternative Materialien wie 

beschichtetes Zink, Aluminium, oder Aluminium 

und Kunststoffteile zu verwenden. 

 

 

4.6 Artenschutz Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher 

Verbotstatbestände dürfen notwendige 

Gehölzfällungen (Bäume und Sträucher), sowie 

Baufeldfreimachungen nur im Zeitraum vom  

1. Oktober bis 28. Februar erfolgen. 

 

 

4.7 Bodenschutz § 1a (2) und (3) BauGB, ergänzend § 202 BauGB 

und §§ 1, 2, und 7 BBodSchG  fordern einen 

sparsamen und schonenden (fachgerechten) 

Umgang mit dem Boden, sowie eine Vermeidung 

von Beeinträchtigungen der natürlichen Boden-

funktionen. Durch planerische Maßnahmen ist 

der Bodenaushub zu reduzieren. 

Um den Oberboden vor Vernichtung und 

Vergeudung zu schützen, ist, zur Vermeidung von 

Verdichtungen und Vermischungen mit anderen 

Bodenarten oder Bauschutt, bei Abtrag, 

Lagerung und Transport auf einen sorgsamen 

und schonenden Umgang zu achten.  

 

(Siehe auch Darstellung in der Broschüre 

„Bodenschutz beim Bauen“: 

http://www.landkreis-ravensburg.de/site/LRA-

RV/get/2799323/Flyer-Bodenschutz-beim-

Bauen.pdf) 

 

  

http://www.landkreis-ravensburg.de/site/LRA-RV/get/2799323/Flyer-Bodenschutz-beim-Bauen.pdf
http://www.landkreis-ravensburg.de/site/LRA-RV/get/2799323/Flyer-Bodenschutz-beim-Bauen.pdf
http://www.landkreis-ravensburg.de/site/LRA-RV/get/2799323/Flyer-Bodenschutz-beim-Bauen.pdf
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5 Anhang 

 

Pflanzliste 

 

 

 Für Bäume Mittelkronige Bäume  

Hochstamm H 3 x v. mDb STU 12/14 

Astansatz mind. 2,5 m Höhe, Sicherung mit 

Dreibock 

 

 

 

  Acer campestre 

Aesculus x carnea 

Betula pendula 

Carpinus betulus 

Prunus avium ‘Plena’ 

Sorbus aucuparia 

Tilia cordata 

 

Feldahorn 

Rote Kastanie 

Sandbirke 

Hainbuche 

Vogelkirsche 

Eberesche 

Winterlinde 
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Stadt Aulendorf 

 

Bebauungsplan  

und  

Örtliche Bauvorschriften  

 

„Laurenbühl II –  

3. Änderung“  

 

 

zeichnerischer und 

textlicher Teil 

 

 

 

 

 

Bucher + Kasten 

Architekten  

Stadtplaner 

Tannhauser Straße 30 

88326 Aulendorf 

 

gefertigt  

Aulendorf, den 09.04.2019 

 

 

 

6. Verfahrenshinweise 

 

Beschleunigtes Verfahren gem. § 13a BauGB 

 

6.1 Aufstellungsbeschluss durch den Gemeinderat  

gem. §2(1)1 BauGB  und § 74(7) LBO 

 

am 26.11.2018 

 

 

6.2 Billigung des Bebauungsplanentwurfs und des Entwurfs der 

Örtlichen Bauvorschriften in der Fassung vom 12.11.2018  

und Auslegungsbeschluss durch den Gemeinderat 

 

am 26.11.2018 

 

 

6.3 Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 

gem. § 2(1)2 BauGB  

und der öffentlichen Auslegung gem. § 3(2) BauGB 

 

am 07.12.2018 

 

 

6.4 Öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) BauGB 

 

des Bebauungsplanentwurfs vom 12.11.2018 

der Örtlichen Bauvorschriften vom 12.11.2018 

jeweils mit Begründung 

 

vom  17.12.2018         bis 18.01.2019 

 

 

6.5 Einholen der Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch 

die Planung berührt werden kann gem. § 4(2) BauGB 

 

vom   17.12.2018         bis 18.01.2019 
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6.6 Abwägung der vorgebrachten Bedenken und Anregungen 

gem. § 3 (2) 4 BauGB und Satzungsbeschuss durch den 

Gemeinderat gem. § 10 (1) BauGB i.V.m. § 74 (7) LBO 

 

am  13.05.2019 

 

Aulendorf, den 14.05.2019 

 

 

 

 

 

Matthias Burth, Bürgermeister 

 

 

6.7 Ausfertigung 

Der textliche und zeichnerische Inhalt dieses Bebauungs-

planes und der örtlichen Bauvorschriften stimmt mit dem 

Satzungsbeschluss vom 13.05.2019 überein. 

 

Aulendorf, den 14.05.2019 

 

 

 

 

 

Matthias Burth, Bürgermeister 

    

 

6.8 Ortsübliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses und 

Beginn der Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplanes  

und der Örtlichen Bauvorschriften gem. §10(3) BauGB  

 

am  

 

Aulendorf, den  

 

 

 

 

 

Matthias Burth, Bürgermeister 
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  Gemeinde  Stadt Aulendorf 

Landkreis  Ravensburg 

 

  Bebauungsplan „Laurenbühl II – 3. Änderung“ 

Begründung 

 

1  Lage  

 

Die Stadt Aulendorf liegt am nordwestlichen Rand des Land-

kreises Ravensburg. Sie wird im Landesentwicklungsplan von 

Baden-Württemberg als Kleinzentrum dargestellt.  

Im Regionalplan der Region Bodensee-Oberschwaben ist 

Aulendorf als Kleinzentrum und Siedlungsschwerpunkt 

ausgewiesen. 

Das Wohngebiet „Laurenbühl II“ liegt am nordwestlichen 

Stadtrand von Aulendorf, südlich der Straße nach Ebisweiler. 

Das von der Änderung betroffene Plangebiet umfasst die 

Flächen des ehemaligen Spielplatzes auf dem Grundstück 

Flst.Nr. 817/51, sowie eine Teilfläche des öffentlichen Fuß-

weges Flst.Nr. 817/9.  

Das Plangebiet schließt im Westen und im Norden an die 

bestehende Wohnbebauung an der Heinestraße an. Von der 

Wohnbebauung an der Laurenbühlstraße im Osten ist das 

Plangebiet durch eine ca. 5,5 m breite, mit Laubbäumen 

bepflanzte öffentliche Grünfläche abgegrenzt. Im Süden, 

jenseits des Fußweges zwischen Park und Ebisweiler Straße, 

grenzen landwirtschaftlich genutzte Wiesenflächen an.  

 

 

2 Bestand Die im Norden, Osten und Westen an das Plangebiet angren-

zenden Grundstücke des Baugebietes Laurenbühl II sind 

vollständig, mit großzügigen Ein- oder Zweifamilienwohn-

häusern bebaut.  

Das Grundstück Flst.Nr. 817/51 liegt an einem Fußweg der die 

Heinestraße im Nordwesten mit der Laurenbühlstraße im 

Osten und dem Park im Südosten verbindet.  

Das Grundstück weist eine deutliche Hanglage nach Süd-

osten auf. Zum nördlich angrenzenden Fußweg schließt das 

Gelände mit einer steilen Böschung an. Der Höhenunter-

schied von der Grundstücksgrenze im Nordwesten bis zum 

Fußweg im Südosten beträgt ca. 3,50 m.  

 

Das Grundstück wurde bisher als Kinderspielplatz genutzt und 

war entsprechend mit Spielgeräten eingerichtet.  

Nach Fertigstellung des neuen Kinderspielplatzes im Bauge-

biet Safranmoos wurde die Spielplatznutzung aufgegeben. 

Derzeit ist nur noch der große durch inzwischen schadhafte 

Palisaden abgegrenzte Sandspielbereich erkennbar.  

Das Grundstück ist mit Gebrauchsrasen begrünt, zu den 

Nachbargrundstücken hin im Nordwesten mit Sträuchern, zu 

den Fußwegen hin im Norden, Osten und Süden mit Laub-

bäumen bepflanzt. Die Bepflanzung wurde fortlaufend 

gepflegt.  
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Abb. 1 Plangebiet Blick nach Südwesten          Abb. 2 Plangebiet Blick nach Nordwesten 

 

 

3 Anlass der Planung 

 

Spielplatzkonzept 

 

 

 

 

Die Stadt Aulendorf hat im Frühjahr 2013 alle Kinderspielplätze 

in der Kernstadt und in den Ortsteilen nach Lage, Einzugs-

bereich, Frequentierung, Ausstattung und Zustand untersucht 

und eine Spielplatzkonzeption ausgearbeitet. Das Spielplatz-

konzept wurde vom Gemeinderat am 22.04.2013 

beschlossen.  

 

  

 
Abb. 3.: Spielplatzkonzept nordwestliche Kernstadt Aulendorf 

              Einzugsgebiete der bestehenden Spielplätze r = 150 m 

          (8) Heinestraße groß – (9) Heinestraße klein – (10) Safranmoos 

 

Im Spielplatzkonzept wurde festgestellt, dass der Einzugs-

bereich der beiden Kinderspielplätze an der Heinestraße fast 

identisch ist und dass auf beiden Plätzen Sanierungs- und 

Erneuerungsmaßnahmen notwendig sind. Über die weitere 

Nutzung sollte jedoch erst entschieden werden, wenn der 

geplante neue Spielplatz im Baugebiet Safranmoos fertig-

gestellt ist. 

Nach Fertigstellung des neuen Spielplatzes im Baugebiet 

Safranmoos hat der Gemeinderat nach intensiven Beratun-

gen im Jahr 2017 beschlossen, den kleineren Spielplatz an 

der Heinestraße neu zu gestalten und als Kleinkinderspielplatz 

einzurichten. Größere Kinder könnten, aufgrund der fußläufi-

gen Anbindung durch den Park, den neuen Spielplatz im 

Baugebiet Safranmoos nutzen. 
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Der größere Spielplatz zwischen Heinestraße und Park wird 

aufgehoben, die Fläche soll als Wohnbaufläche dem Bau-

gebiet Laurenbühl II zugeschlagen werden.  

 

Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Nutzung 

des Grundstücks Flst.Nr. 817/51 als Wohnbaugrundstück zu 

schaffen, wird der Bebauungsplan „Laurenbühl II“ für den 

Bereich des bisherigen Kinderspielplatzes Flst.Nr 817/51 und 

für den nördlich und östlich angrenzenden Teilbereich des 

Fußweges Flst.Nr. 817/9 geändert.  

Der Bebauungsplan wird unter der Bezeichnung „Laurenbühl 

II - 3. Änderung“ geführt. 

 

 

4 Planungsrechtliche 

Voraussetzungen 

Das Plangebiet ist im Flächennutzungsplan der Stadt 

Aulendorf als Grünfläche dargestellt. Die Darstellung des 

Flächennutzungsplanes wird mit dem Inkrafttreten der des 

Bebauungsplanes „Laurenbühl II – 3. Änderung“ berichtigt. 

 

 
 Abb. 4 Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan 

 

  Das Plangebiet ist im Bebauungsplan Laurenbühl II vom 

12.06.1974 als Öffentliche Grünfläche mit Kinderspielplatz und 

Fußweg festgesetzt. 

Die Änderung des Bebauungsplanes „Laurenbühl II“ dient 

der Nachverdichtung in einem bebauten Gebiet. 

Der Bebauungsplan „Laurenbühl II – 3. Änderung“ wird im 

Verfahren für Bebauungspläne der Innenentwicklung nach  

§ 13a BauGB (beschleunigtes Verfahren) aufgestellt.  

Die zulässigen Grundflächen betragen weniger als 20.000 m². 

Es werden keine Vorhaben zulässig, die der Pflicht zur Durch-

führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen.  

Von einer Umweltprüfung und von dem Umweltbericht wird 

abgesehen. 
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Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung 

der Schutzgüter gem. § 1 (6) Nr. 7b BauGB (siehe auch 

Artenschutzrechtliche Einschätzung vom 08.11.2018 im 

Anhang). 

 

 
Abb. 5 Ausschnitt aus dem Bebauungsplan „Laurenbühl II“  

 

Es bestehen weiterhin keine Anhaltspunkte dafür, dass bei 

der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der 

Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 

BImSchG zu beachten sind.  

 

Der Geltungsbereich liegt nicht innerhalb eines festgesetzten 

Überschwemmungsgebietes HQ100, oder eines Risikogebietes 

bei extremem Hochwasser HQextrem. 

 

 Geltungsbereich 

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Laurenbühl II –  

3. Änderung“ umfasst das Grundstück Flst.Nr. 817/51, sowie 

eine Teilfläche des öffentlichen Fußweges Flst.Nr. 817/9 mit 

einer Grundstücksfläche von insgesamt ca. 1.722 m². 

 

 

5 Umweltbelange 

Artenschutz 

 

Im Plangebiet befinden sich keine Landschafts- oder Natur-

schutzgebiete, keine Europäischen Vogelschutzgebiete oder 

Schutzgebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-

Gebiete), ebenso keine Biotope gem. § 32 BNatSchG.  

Die Entfernung zu einem Ausläufer des FFH-Gebietes Nr. 8023-

341 „Feuchtgebiete um Altshausen“ beträgt ca. 1.130 m in 

südlicher Richtung.  

 

Die bisher Öffentliche Grünfläche ist an den Rändern zu den 

Fußwegen hin mit insgesamt 11 Laubbäumen eingegrünt.  

Aufgrund der Verbreiterung des Fußweges zu einem befahr-

baren Wohnweg und der geplanten Bebauung mit zwei 

Wohngebäuden können nicht alle bestehenden Bäume 

erhalten werden.  
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  Deshalb wurde, auch aufgrund der Nähe zum Park, am 

09.04.2018 durch das Fachbüro Umweltkonzept, Dipl. Biologin 

Tanja Irg, Schwendi, eine Begehung zur artenschutz-

rechtlichen Einschätzung des Bestandes durchgeführt. Die 

bestehenden Gehölze wurden auf eine Nutzung durch Vögel 

und Fledermäuse untersucht.     

Die artenschutzrechtliche Einschätzung ist im Bericht vom 

08.11.2018 (siehe Anhang) dargestellt. 

 

      
Abb. 6 Baumbestand                                           Abb. 7 Baumbestand und Weg im Süden 

 

  Die Bewertung kommt zu dem Ergebnis, dass keine arten-

schutzrechtlichen Bedenken gegen eine Fällung von 

Bäumen im Plangebiet bestehen, wenn die Baufeldfrei-

machung ausschließlich in der Zeit zwischen dem 01. Oktober 

und dem 28. Februar erfolgt.  

Zur Eingrünung des Plangebietes nach Süden hin sollen min-

destens 4 Einzelgehölze erhalten werden. Als Ersatz für ge-

fällte Bäume sollen im nördlichen Teilbereich an der Zufahrt 

zum Plangebiet mindestens 2 heimische Laubbäume 

gepflanzt werden.  

Diese Vorgaben werden im Bebauungsplan jeweils durch 

Pflanz- und Erhaltungsgebote umgesetzt. 

 

 

6 Planentwurf und  

Festsetzungen 

 

Für das Plangebiet wurden im Juni 2018 5 alternative 

städtebauliche Entwürfe erarbeitet, die nachfolgend 

dargestellt sind.  

 

A                                                  C       
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  D                                                   E 

      
 
Abb. 8 Bebauungsvorschlag Varianten A-C-D-E  

 

  Der Gemeinderat hat beschlossen, das Bebauungsplanver-

fahren mit dem Bebauungsvorschlag Variante B weiter-

zuführen, da hier eine mäßige städtebauliche Verdichtung 

erreicht werden kann, zwei gleichwertige Grundstücke mit 

gut nutzbarem Grundstückszuschnitt entstehen und sich die 

geplanten Gebäude in die bestehende städtebauliche 

Situation einfügen. 

 

 
Abb. 9 Bebauungsvorschlag Variante B 

 

6.1 Art und Maß 

der Nutzung 

Im rechtskräftigen Bebauungsplan „Laurenbühl II“ ist für die 

Art der Nutzung Reines Wohngebiet (WR) festgesetzt.  

Mit Rücksicht auf die bestehende Bebauung wird diese 

Festsetzung beibehalten. 

Das Wohngebiet Laurenbühl ist in den an das Plangebiet 

anschließenden Bereichen ausschließlich mit Ein- oder 

Zweifamilien-Wohnhäusern bebaut. Um Störungen der lang-

jährig bestehenden Nachbarschaft zu vermeiden, werden 

die Ausnahmen nach § 3(3) BauNVO nicht Bestandteil des 

Bebauungsplanes.  
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Das Wohngebiet Laurenbühl ist locker mit großzügigen 

Wohnhäusern auf großen Gartengrundstücken bebaut.  

Die zulässigen Grundflächen ergeben in der Umgebungs-

bebauung eine Dichte von 0,25 bis 0,30 GRZ, die Grund-

flächen des Bestandes sind meist deutlich geringer. Um den 

großzügigen, durchgrünten Charakter des Wohngebietes zu 

erhalten und dennoch eine zeitgemäße Verdichtung zu 

ermöglichen, wird das Maß der Nutzung für den Planbereich 

mit 0,32 GRZ festgesetzt. 

 

Aufgrund der Hanglage ergeben sich auf beiden Plan-

grundstücken natürlich belichtbare Untergeschosse.  

Die zulässige Zahl der Vollgeschosse wird daher auf II als 

Höchstgrenze festgesetzt. 

 

Die Höhenentwicklung der Gebäude wird über eine max. 

zulässige Traufhöhe von 3,80 m und eine max. zulässige 

Firsthöhe von 8,00 m so geregelt, dass sich die neuen Wohn-

gebäude in die Höhenentwicklung der bestehenden 

Gebäude im Baugebiet Laurenbühl II einfügen, für die Dach-

geschosse aber dennoch eine zeitgemäße Wohnnutzung 

möglich ist.  

Bezugspunkt für die zulässigen Höhen ist der Schnittpunkt der 

Außenwandlinie mit der Oberkante der Dacheindeckung, 

gemessen von der Erdgeschoss-Fußbodenhöhe 

(Rohfußboden).  

 

6.2 Bebauung Angepasst an die bestehende städtebauliche Struktur im 

Baugebiet Laurenbühl II wird für das Plangebiet offene 

Bauweise mit Einzelhäusern festgesetzt.  

Die überbaubaren Grundstückflächen werden dabei durch 

großzügige Baugrenzen festgelegt, um den Bauherren 

ausreichend Gestaltungsmöglichkeiten zu gewähren.  

Für die südwestliche Baugrenze wurde ein Abstand von  

6,00 m von der Grundstücksgrenze zum Fußweg Flst.Nr. 817/3 

vorgegeben um den Erhalt der bestehenden Bäume zu 

ermöglichen. 

 

Das Wohngebiet ist, wie im Bebauungsplan „Laurenbühl II“ 

vom 12.06.1974 festgesetzt, mit Ein- und Zweifamilienwohn-

häusern bebaut. Die Festsetzung, dass nur Gebäude mit 

nicht mehr als zwei Wohnungen zulässig sind, wir daher für 

den Bebauungsplan „Laurenbühl II - 3. Änderung“ 

beibehalten. 

 

Um die Einfügung der geplanten Gebäude in die bestehen-

de städtebauliche Struktur im Baugebiet Laurenbühl zu ge-

währleisten, wird die Stellung der Gebäude auf die Ausrich-

tung der nordöstlich anschließenden Gebäudezeile, sowie 

auf die Richtung der Erschließungsstraße und des weiter-

führenden Fußweges abgestimmt.  
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Die Erdgeschossfußbodenhöhe der Gebäude wird so fest-

gesetzt, dass sich die Gebäude an das bestehende Gelände 

im westlichen, höher gelegenen Teilbereich der Grundstücke 

und an die Höhenlage der bestehenden Nachbargebäude 

Flst.Nr. 817/49 und 817/52 anpassen. 

Mit Rücksicht auf die Nachbarbebauung sind Abweichungen 

von der festgesetzten Höhe nach oben nur bis max. 20 cm 

nach unten bis max. 30 cm zulässig.  

 

Garagen und überdachte Stellplätze sind nur innerhalb der 

Baugrenzen zulässig.  

Aufgrund der bestehenden Geländeneigung liegt die Höhe 

der Erschließungsstraße im Norden und Osten ca. 2,50 m bis 

3,00 m unterhalb der festgesetzten Erdgeschossfußboden-

höhe der Gebäude.  

Um steile Auffahrten mit entsprechend hohen Aufschüttun-

gen oder Stützmauern zu vermeiden, sind Garagen nur im 

Untergeschoss der Gebäude oder als Anbau an das 

Unterschoss zulässig. Überdeckte Stellplätze sind auch 

freistehend zulässig.  

Die Fußbodenhöhe von Garagen und überdeckten Stell-

plätzen ist dabei auf die Höhe des angrenzenden Abschnitts 

der Erschließungsstraße abzustimmen.  

 

Aufgrund der Geländeneigung und der Höhenlage der 

Erschließungsstraße sind auch Offene Stellplätze nur entlang 

der Erschließungsstraße bis zu einer Tiefe von 6 m ab der 

Grundstücksgrenze zur Straße zulässig. 

 

Nebenanlagen sind innerhalb der überbaubaren Flächen 

generell zugelassen, außerhalb davon nur, sofern sie keine 

Gebäude sind.  

 

6.3 Verkehrsflächen 

 

Das Grundstück Flst.Nr. 817/51 ist bisher nur fußläufig, über 

den ca. 2,00 m breiten Weg zwischen Heinestraße und Park 

erschlossen. Um die verkehrliche Erschließung und die Zufahrt 

zu den beiden geplanten Grundstücken herzustellen, wird 

der Fußweg auf eine Breite von 4,50 m als befahrbarer Wohn-

weg ausgebaut. Die Zufahrt erfolgt ausschließlich von 

Norden über die Heinestraße. 

 

      
Abb. 8 Fußweg von Nordwesten                      Abb. 9 Fußweg von Südosten 
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Das Teilstück südlich der Einfahrt zum Grundstück Plan-Nr. 2 

bleibt als Fußweg erhalten. Hier sind Grundstückszufahrten 

nicht zulässig.  

 

6.4 Grünflächen 

 

Der bestehende steile Böschungsbereich an der Zufahrt von 

der Heinestraße wird als öffentliche Grünfläche, Wege-

begleitgrün festgesetzt. Die Bepflanzung auf der Fläche soll 

mit niedrigen Sträuchern, blühenden, schattenverträglichen 

Stauden oder Bodendeckern erfolgen. 

 

6.5 Maßnahmen  

zum Schutz von 

Boden, Natur und 

Landschaft 

In die planungsrechtlichen Festsetzungen werden Vorgaben 

für Maßnahmen zum Schutz von Boden, Natur und Land-

schaft aufgenommen. 

 

Entsprechend den Empfehlungen im Bericht zur artenschutz-

rechlichen Einschätzung vom 08.11.2018 wird ein Erhaltungs-

gebot für 4 bestehende Laubbäume am südlichen Rand des 

Plangebietes festgesetzt.  

Die bestehenden Bäume entlang der Erschließungsstraße 

können nicht erhalten werden. Als Ersatz wird ein Pflanzgebot 

für 2 hochstämmige, heimische Laubbäume im Bereich der 

öffentlichen Grünfläche und für einen Laubbaum auf dem 

Grundstück Plan-Nr. 1 festgesetzt. 

 

Zum Insektenschutz werden Festsetzungen zur Außenbe-

leuchtung der Gebäude und der Freiflächen, sowie zur 

zulässigen Lichtreflexion bei Photovoltaikanlagen getroffen. 

 

Zum Boden- und Gewässerschutz werden Festsetzungen zu 

Bodenversiegelung und Bodenbefestigung aufgenommen.  

Um den Niederschlagswasserabfluss zu verringern, dürfen 

Stellplätze auf privaten Grundstücken nur mit wasserdurch-

lässigen Oberflächen ausgeführt werden. Darüber hinaus 

werden Festsetzungen zur Regenwasserbewirtschaftung 

aufgenommen (siehe Nr. 7.2). 
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7.1 

Erschließung 

Ver- und Entsorgung 

 

Verkehrliche 

Erschließung 

 

 

 

 

 

Die verkehrliche Erschließung mit Zufahrt zu den beiden 

geplanten Grundstücken erfolgt über einen von der 

Heinestraße abzweigenden befahrbaren Wohnweg.  

Der bestehende Fußweg Flst.Nr. 817/9 wird in diesem Bereich 

auf eine Breite von 4,5 m ausgebaut.  

 

7.2 Entsorgung 

Abwasser 

Die Abwasserbeseitigung erfolgt durch Anschluss an den 

bestehenden gemeindlichen Mischwasserkanal in der 

Heinestraße. 
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 Niederschlagswasser Das nicht behandlungsbedürftige Oberflächen- und Dach-

wasser muss auf dem Grundstück, auf dem es anfällt, soweit 

als möglich über grasbewachsenen Mulden versickert 

werden.  

Die Vorgaben gem. Arbeitsblatt DWA-A 138 für die 

Ausführung und Bemessung der Versickerungsanlagen sind 

unter den Hinweisen Textteil Ziff. 4.3 aufgeführt. 

  

Für das Plangebiet wurde am 18.12.2018 durch das 

Ingenieurbüro für Geotechnik Henke und Partner GmbH, 

Biberach, eine Baugrunderkundung durchgeführt.  

Im Geotechnischen Bericht vom 19.01.2019 sind Vorgaben zu 

Baugruben, Böschungen, Bauwerksgründungen und zur 

Abdichtung von erdberührten Bauteilen enthalten.  

Aufgrund der heterogenen Baugrundschichtung und der 

teilweise geringen Durchlässigkeit der anstehenden Böden, 

wird empfohlen, die Versickerungsfähigkeit des Untergrundes 

auf den Baugrundstücken durch Versickerungsversuche im 

Bereich von geplanten Versickerungsanlagen zu überprüfen. 

 

Sofern eine vollständige Versickerung nicht möglich ist, muss 

das anfallende Niederschlagswasser in begrünten Mulden 

oder in Zisternen zurückgehalten werden und darf nur 

verzögert in den gemeindlichen Mischwasserkanal in der 

Heinestraße eingeleitet werden.  

Die Vorgaben gem. Arbeitsblatt DWA-A 117 für die Ausfüh-

rung und Bemessung der Retentionsanlagen sind unter den 

Hinweisen Textteil Ziff. 4.3 aufgeführt. 

 

Der Notüberlauf der Versickerungsmulden bzw. der Ablauf 

der Retentionsanlagen muss an den gemeindlichen Misch-

wasserkanal in der Heinestraße angeschlossen werden. 

 

 Abfallbeseitigung Die festen Abfallstoffe werden durch ein privates Entsor-

gungsunternehmen im Auftrag des Landkreises Ravensburg 

beseitigt. 

 

7.3 Versorgung 

Wasser 

 

 

 

 

Das Plangebiet wird über das bestehende Leitungsnetz des 

Eigenbetriebes Stadtwerke Aulendorf -Wasserversorgung-  

an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen. 

 

Die Löschwasserversorgung ist gesichert. 

 

 Strom 

 

 

Gas  

 

 

Telekommunikation 

 

Die Stromversorgung erfolgt über das Leitungsnetz der Netze 

BW GmbH.  

 

Eine Versorgung mit Erdgas ist über das Leitungsnetz der 

Thüga Energienetze GmbH möglich. 

 

Das Plangebiet wird über das Telekommunikationsliniennetz 

der Deutschen Telekom versorgt. 
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8 Flächenbilanz Gesamtfläche  

innerhalb des Geltungsbereiches 

 

 

1.722 m² 

 

 

100 % 

 

  Verkehrsflächen 

Befahrbarer Wohnweg 

 

Bestehender Fußweg 

 

351 m² 

 

     20 m² 

 

 

 

         21,6 % 

 

  Öffentliche Grünflächen 

Wegebegleitgrün 

 

 

        76 m² 

 

4,4 % 

 

  Bauflächen  

 

Grundstücksflächen  

Plan-Nr. 1 

Plan-Nr. 2 

 

1.275 m² 

 

 

650 m² 

625 m² 

 

74,0 % 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zulässige Grundfläche 

 

GRZ 0,32 

 

 

 

 

 

408 m² 

 

 

 Stadt Aulendorf 

Bebauungsplan  

„Laurenbühl II – 3. Änderung“ 

Begründung 

 

 

Aulendorf, den 09.04.2019 

Gefertigt: 

 

Bucher + Kasten 

Freie Architekten 

und Stadtplaner  

Tannhauser Straße 30 

88326 Aulendorf 
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  Gemeinde  Stadt Aulendorf 

Landkreis  Ravensburg 

 

Begründung zu den örtlichen Bauvorschriften 

 

„Laurenbühl II – 3. Änderung“ 

 

 

1 Bauliche Gestaltung 

der Baukörper 

 

 

 

 

 

Dachform 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dachneigung  

 

 

 

Dachaufbauten  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dacheindeckung 

 

 

 

 

 

 

Aus städtebaulichen und gestalterischen Gründen werden 

Örtliche Bauvorschriften für die bauliche Gestaltung der 

Baukörper erlassen. 

Sie sollen vor allem gewährleisten, dass sich die neuen 

Wohngebäude in die bestehende Haus- und Dachland-

schaft des Wohngebietes „Laurenbühl II“ einfügen. 

 

Die nordwestlich an das Plangebiet angrenzenden Gebäu-

de im Baugebiet Laurenbühl II sind mit Satteldach ausgebil-

det. Südöstlich der Heinestraße schließt eine Reihe von 

großen erdgeschossigen Wohnhäusern mit Walmdächern an. 

Von der räumlichen Nähe und von der Höhenlage sind die 

geplanten Gebäude der nordwestlichen Nachbarbebauung 

zugeordnet. Deshalb wird für die Hauptbaukörper als Dach-

form Satteldach festgesetzt.  

Für untergeordnete Anbauten, Garagen und überdeckte 

Stellplätze, sowie Nebenanlagen sind, um den Bauherren 

Gestaltungsfreiheit zu gewähren, auch Flachdächer 

zugelassen. 

 

Abgestimmt auf die benachbarten Wohngebäude wird die 

zulässige Dachneigung für Satteldächer auf 18° bis 36° 

festgesetzt.  

 

Dachaufbauten sind ab einer Dachneigung des Haupt-

daches von 32° als stehende Gauben zugelassen.  

Die Gesamtlänge der Dachaufbauten darf dabei max. die 

Hälfte der jeweiligen Gebäudelänge betragen.  

Dies ermöglicht dem Bauherrn eine großzügige Belichtung 

von Wohnräumen im Dachgeschoss und gewährleistet die 

Einfügung in die bestehende Dachlandschaft der nord-

westlich anschließenden Bebauung. 

 

Für die Dacheindeckung der Hauptgebäude sind, in 

Anlehnung an die bestehende Bebauung und an die 

Festsetzungen im Bebauungsplan „Laurenbühl II“, nur her-

kömmliche Materialien, wie Dachziegel und Dachsteine, so-

wie herkömmliche Farbtöne, rot bis braun und hell- bis 

dunkelgrau zugelassen. 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

Gestaltung und Nut-

zung der unbebauten 

Flächen der bebau-

ten Grundstücke 

 

Gelände-

veränderungen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das natürliche Gelände wurde für die bisherige Nutzung als 

Spielplatz durch den Einbau von Palisaden bereits erheblich 

verändert. Für die Nutzung als Wohnbaugrundstücke sind 

deshalb Geländeveränderungen zur Anpassung des 

Geländes an die Gebäude und an die Erschließungsstraße 

erforderlich und zulässig. Auf den nicht überbaubaren 

Flächen entlang der Erschließungsstraße sind Stützmauern 

jedoch nur bis max. 0,80 m Höhe zugelassen, um optische 

Einengungen an dem geplanten befahrbaren Wohnweg zu 

vermeiden und die Übersichtlichkeit zu gewährleisten. 

Entlang der Nachbargrenzen zu den Grundstücken Flst.Nr. 

817/49, 817/52 und 817/3 sind Geländeveränderungen zum 

Schutz der bestehenden Bepflanzung bis zu einer Breite von 

3,0 m ab der jeweiligen Grundstücksgrenze nicht zulässig. 

 

 Einfriedungen 

 

Im Bebauungsplan „Laurenbühl II“ sind Einfriedungen nur in 

Verbindung mit Bepflanzungen zulässig. Diese Vorgabe 

wurde im bestehenden Baugebiet weitgehend umgesetzt.  

Um ein einheitliches Erscheinungsbild der Freianlagen zu 

erhalten, werden aus städtebaulichen und gestalterischen 

Gründen für das Plangebiet ähnliche Regelungen getroffen. 

Als Einfriedungen sind geschnittene und freiwachsende 

Hecken und in die Bepflanzung integrierte Maschen- oder 

Spanndrahtzäune zulässig. Die Höhe der Zäune darf dabei 

max. 1,20 m betragen. Massive Gartenmauern, Wände, 

Sockelmauern oder Gabionen sind nicht zugelassen. 

 

3 Anzahl der Stellplätze 

je Wohneinheit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt über einen auf eine 

Breite von 4,50 m ausgebauten befahrbaren Wohnweg, der 

auch weiterhin als Fußwegeverbindung zwischen Heine-

straße und Park dient.  

Ein dauerhaftes Abstellen von Fahrzeugen auf dem Wohn-

weg führt zu erheblichen Behinderungen für Anwohner, 

Anlieferfahrzeuge und Fußgänger und ist aufgrund der 

geringen Ausbaubreite nicht möglich und nicht erwünscht. 

Um entsprechenden Problemen vorzubeugen, wird fest-

gesetzt, dass je Wohneinheit bis 50 m² Wohnfläche mind. 1 

Stellplatz, für Wohnungen mit mehr als 50 m² Wohnfläche 

mind. 2 Stellplätze auf eigenem Grundstück herzustellen sind. 

 

 Stadt Aulendorf 

Örtliche Bauvorschriften 

„Laurenbühl II – 3.  Änderung“ 

Begründung 

 

Aulendorf, den 09.04.2019 

Gefertigt: 

Bucher + Kasten 

Freie Architekten 

und Stadtplaner  

Tannhauser Straße 30 

88326 Aulendorf 
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Kasten Freie Architekten 88326 Aulendorf 

Bebauungsplan und örtliche 

Bauvorschriften 

“Laurenbühl II -3. Änderung” 

der Stadt Aulendorf 

 

Öffentliche Auslegung   

gem. § 13a i.V.m. § 3(2) BauGB und 

Beteiligung Träger öffentlicher Belange 

gem. §13a i.V.m. § 4(2) BauGB 

17.12.2018 – 18.01.2019 

 

Stellungnahmen, Bedenken und 

Anregungen 

 

 Aufgestellt:  29.03.2019 

 

 

 

 

Bucher + Kasten  

Freie Architekten 

88326 Aulendorf 

 

Behörde 

 

Stellungnahme Abwägung - Erläuterung Vorschlag für den Beschluss 

Landratsamt Ravensburg  

A  

Bauleitplanung 

Rechtliche Vorgaben 

 

 

 

Bitte senden Sie uns im Rahmen der 

Anzeige des BPlans das Deckblatt zur 

Berichtigung des FNP zu, sowie das 

Deckblatt des Änderungsbereichs zum 

Einkleben in den BPlan Laurenbühl II. 

 

 

 

 

Die Deckblätter zur Berichtigung des FNP 

und zur Änderung des BPLan Laurenbühl II 

werden mit den Verfahrensunterlagen 

übersandt. 

 

 

 

-- 

Bedenken und Anregungen     

 

Erschließung 

Die Gemeinde sieht eine Stichstraße 

ohne Wendemöglichkeit vor. Wende-

anlagen sind aber am Ende von Stich-

straßen erforderlich, wenn Gehweg-

überfahrten oder Garagenflächen für 

Wendevorgänge nicht mitbenutzt 

werden können (VGH BW 13.4.2000 5 S 

2778/98). Wegen der Gefährung der 

übrigen, insb. der nicht motorisierten 

Straßenraumnutzer dürfen Kraftfahrer 

durch den Verzicht auf Wendemöglich-

keiten nicht gezwungen sein, eine 

Stichstraße regelmäßig rückwärts zu 

befahren. 

 

Planungsrechtliche Festsetzungen 

2.3.4 – die Vorschrift, dass offene Stell-

plätze nur entlang der Erschließungs-

straße zulässige sind, kann für das 2. 

Grundstück nicht nachvollzogen wer-

den. Wir empfehlen daher, für die Ab-

wägung zur Umsetzung der Festsetzung, 

 

Im städtebaulichen Entwurf wurden mehre-

re Bebauungsmöglichkeiten für das Grund-

stück Flst.Nr. 817/51 geprüft, z.B. Bebauung 

mit nur einem Einzel- oder Doppelhaus, 

oder Bebauung mit zwei Einzelhäusern und 

Grundstücksteilung in Nord-Süd-Richtung. 

Der gewählte Bebauungsvorschlag mit 

Grundstücksteilung in Ost-West-Richtung 

ermöglicht die Schaffung von zwei gleich-

wertigen, günstig geschnittenen Grund-

stücken für Einzelhausbebauung. 

Bedingt durch den Höhenunterschied von 

ca. 2,50 m zwischen der auf der Trasse des 

bestehenden Fußweges geplanten 

Erschließungsstraße und den südwestlichen 

Grundstücksflächen ist eine Erschließung 

des südlichen Grundstücks von Norden 

nicht möglich. Die Erschließung erfolgt 

deshalb über eine Stichstraße. Die Straße 

erschließt zwei Grundstücke mit insgesamt 

max. 4 Wohnungen.  

 

Die Stichstraße wird nach Süden hin um ca. 

4,5 m verlängert. Das Zufahrtsverbot wird 

auf den südlich anschließenden Bereich 

des Fußweges begrenzt. 

Die Müllbehälter müssen zur Abholung an 

die Heinestraße transportiert werden. 

Eine Wendeanlage wird nicht vorgesehen. 
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Kasten Freie Architekten 88326 Aulendorf 

die erforderlichen 4 Stellplätze (2 WE 

zulässig) im Plan unverbindlich zu 

skizzieren.  

 

Die Formulierung „Garagen sind im 

Untergeschoss zulässig“ schließt 

oberirdische Garagen nicht eindeutig 

aus. Falls dies geplant ist, müsste das 

Wort „nur“ ergänzt werden „sind nur im 

Untergeschoss zulässig“. 

 

Örtliche Bauvorschriften 

Örtliche Bauvorschriften gem. § 74 LBO 

sind Rechtsnormen, durch die Inhalt und 

Schranken des Eigentums i.S. von Art. 14 

(1) S. 2 GG bestimmt werden. Aus dieser 

verfassungsrechtlichen Bindung ergibt 

sich auch das Gebot sachlicher Recht-

fertigung, d.h. der Erforderlichkeit für 

örtliche Bauvorschriften. Die Regelungs-

befugnis der Gemeinde findet ihre 

Grenze insbesondere an dem mit Ver-

fassungsrang ausgestatteten Übermaß-

verbot. 

Im Rahmen der Abwägung der privaten 

und öffentlichen Belange kommt, insb. 

bei den Gestaltungsanforderungen, der 

Schutzwürdigkeit des fraglichen Gebiets 

eine entscheidende Bedeutung zu. Je 

wichtiger die konkrete Gestaltungsauf-

gabe und je schutzwürdiger und gestal-

tungsprägender das vorhandene oder 

beabsichtigte Straßen-, Orts- oder Land-

schaftsbild ist, um so eingehender dür-

fen die gestalterischen Anforderungen 

sein. 

Örtliche Bauvorschriften dürfen deshalb 

nur solche Anforderungen stellen, denen 

eine angemessene Abwägung zwischen 

dem öffentlichen Anliegen der Gestal-

tung des Straßen-, Orts- und Land-

schaftsbildes bzw. den sonstigen Zielset-

zungen des § 74 LBO und den privaten 

Für Bewohner, Besucher und Lieferfahr-

zeuge ist das Wenden durch Überfahren 

der jeweiligen Garagenzufahrten möglich. 

Müllfahrzeuge werden die Stichstraße nicht 

befahren. Die Bewohner müssen die Müll-

behälter zur Abholung an die Heinestraße 

bringen. Da inzwischen alle Müllbehälter mit 

Rädern ausgestattet sind, ist dies auch 

zumutbar.  

Um ein leichteres Ausfahren durch zurück-

setzen aus dem südlichen Grundstück zu 

ermöglichen, wird vorgeschlagen, die 

Stichstraße nach Süden um ca. 4,5 m zu 

verlängern und das Zufahrtsverbot auf den 

Bereich des anschließenden Fußweges zu 

begrenzen.  

 

zu 2.3.4 Garagen und Stellplätze 

Der südwestliche Bereich des Grundstückes 

Plan Nr. 2, sowie die hier festgesetzte Erd-

geschossfußbodenhöhe des Gebäudes 

liegen ca. 2.5 m höher als die Erschließungs-

straße. Um steile Auffahrten, geneigte 

Stellplätze, oder Stellplätze auf Höhe des 

Erdgeschosses (also ein Geschoss über dem 

Niveau der Erschließungsstraße) zu ver-

meiden, wurde festgesetzt, dass offene 

Stellplätze nur entlang der Erschließungs-

straße zulässig sind. Dies sollte beibehalten 

werden. 

Aus demselben Grund sind auch Garagen 

nur in den Untergeschossen der Gebäude, 

oder als Anbau an das Untergeschoss 

zulässig. Das Wort „nur“ wird im Textteil 

ergänzt. Unter Nr. 2.8 ist zudem geregelt, 

dass die Fußbodenhöhe der Garagen und 

überdeckten Stellplätze max. 50 cm über 

oder unter der Höhe des jeweils angrenzen-

den Abschnitts der Erschließungsstraße 

liegen darf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Festsetzung Nr. 2.3.4 Satz 2 wird ergänzt: 

„Garagen sind nur im Untergeschoss der 

Gebäude, oder als Anbau an das 

Untergeschoss zulässig.“ 

 

Die Festsetzung, dass Stellplätze nur entlang 

der Erschließungsstraße zulässig sind, wird 

aus den genannten Gründen beibehalten. 
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Eigentümerbefugnissen unter Beach-

tung der örtlichen Besonderheiten und 

der Schutzwürdigkeit des Gebiets zu-

grunde liegt. 

Daraus ergibt sich, dass die Anforderun-

gen in der Regel nicht zu restriktiv ge-

fasst sein dürfen. Die Gemeinden sollten 

ihren Bauherrn eine gewisse Gestal-

tungsfreiheit lassen, zumal die Bau-

rechtsbehörde für die Zulassung einer 

Befreiung gem. § 56 LBO kaum Spiel-

räume hat. 

 

3.2.2  Einfriedung: Bei Verboten sind die 

Interessen er Grundstückseigentümer in 

die Abwägung einzustellen. Es sollten 

nur Vorschriften getroffen werden, die 

auch durchgesetzt werden sollen. Wir 

weisen daher vorsorglich darauf hin, 

dass Befreiungen für Einfriedungen, z.B. 

für Steinstelen oder Lattenzäune später 

nicht möglich sind. 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Hier sollte noch eine Flächentiefe 

angegeben werden, die unangetastet 

bleiben soll, z.B. „…in 1m Breite entlang 

dieser Grundstücksgrenzen…“.  

Des Weiteren sollte klargestellt werden, 

dass Stützmauern generell zulässig sind 

(z.B. auch zur Belichtung der Unterge-

schosse), oder ob sich die Zulässigkeit, 

insb. zur Höhe von 80 cm nur auf Stütz-

mauern entlang der Erschließungsstraße 

bezieht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 3.2.2  

In der Begründung ist ausgeführt, dass im 

Bebauungsplan „Laurenbühl II“ Einfriedun-

gen nur in Verbindung mit Bepflanzungen 

zulässig sind und dass diese Vorschrift dort 

weitgehend umgesetzt wurde. Die nun 

geplante Bebauung stellt eine sehr klein-

räumige Ergänzung des bestehenden Bau-

gebietes dar. Um ein einheitliches Erschei-

nungsbild der Freianlagen zu bewahren, 

wurden hier für die Zulässigkeit von Ein-

friedungen ähnliche Regelungen getroffen. 

Dies sollte aus gestalterischen Gründen 

beibehalten werden. 

 

Zu 3.2.1 

Entlang der Grenzen zu Flst.Nr. 817/49, 

817/52 und zum Fußweg 817/3 sind Ge-

ländeveränderungen zum Schutz der be-

stehenden Bepflanzung nicht zulässig.  

Es wird ergänzt „.. bis zu einer Breite von 3 m 

ab der Grundstücksgrenze…“    

 

Satz 2 der örtlichen Bauvorschrift bezieht 

sich nur auf Geländeveränderungen und 

Stützmauern entlang der Erschließungs-

straße. Die Höhe von Stützmauern entlang 

der Straße wird auf max. 80 cm begrenzt, 

um optische Einengungen zu vermeiden 

und die Übersichtlichkeit zu gewährleisten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 3.2.2 

Die örtliche Bauvorschrift zu den 

Einfriedungen wird beibehalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 3.2.1 

Die örtliche Bauvorschrift Nr. 3.2.1 Satz 1 

wird ergänzt: 

„Entlang der Nachbargrenzen zu Flst.Nr. 

817/49, 817/52 und 817/3 sind Gelände-

veränderungen bis zu einer Breite von 3 m 

ab der Grundstücksgrenze nicht zulässig.“  

 

Satz 2 wird angepasst: 

„Auf den übrigen Flächen sind Geländever-

änderungen zur Anpassung des Geländes 

an die Gebäude und die Verkehrsflächen, 

sowie zur Belichtung der Untergeschosse als 

Anböschung, Abgrabung und mit Stütz-

mauern zulässig.  
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Die Vorschrift wird angepasst: 

„Auf den übrigen Flächen sind Geländever-

änderungen zur Anpassung des Geländes 

an die Gebäude und die Verkehrsflächen, 

sowie zur Belichtung der Untergeschosse als 

Anböschung, Abgrabung und mit Stütz-

mauern zulässig.  

Auf den nicht überbaubaren Flächen 

entlang der Erschließungsstraße sind 

Stützmauern nur bis max. 0,80 m Höhe, 

bezogen auf die Höhe des jeweils 

angrenzenden Abschnitts der Straße, 

zugelassen.“ 

 

Für die übrigen Grundstücksbereiche 

werden keine Vorschriften zu Gelände-

veränderungen getroffen, da das beste-

hende Gelände durch die Spielplatz- 

gestaltung (Palisaden) bereits erheblich 

verändert wurde.  Den Bauherren sollen 

damit erforderliche Anpassungen an die 

Gebäude und die Gestaltung der 

Freianlagen ermöglicht werden. 

 

Auf den nicht überbaubaren Flächen 

entlang der Erschließungsstraße sind 

Stützmauern nur bis max. 0,80 m Höhe, 

bezogen auf die Höhe des jeweils 

angrenzenden Abschnitts der Straße, 

zugelassen.“ 

 

B 

Bodenschutz 

Abwasser 

 

 

Keine Anregungen 

 

Im Textteil Nr. 4.2 und in der Begründung Nr. 

7.2 wird jeweils ein Hinweis auf die durchge-

führte Bodenerkundung und den vorliegen-

den Geotechnischen Bericht ergänzt.  

 

 

-- 

C 

Naturschutz 

Anregungen und Bedenken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird angeregt und Punkt 3.2.2 

„Einfriedungen“ darauf hinzuweisen, 

dass ein Bodenabstand von 15 cm 

eingehalten werden sollte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 3.2.2 

Da als Einfriedungen nur Hecken und in die 

Bepflanzung integrierte Maschen- und 

Spanndrahtzäune zulässig sind, sind die 

Einfriedungen für Kleintiere und Amphibien 

durchlässig.  Eine Erweiterung der Vorschrift 

scheint deshalb, auch in Hinblick auf die 

Ausführungen des Sachgebietes Bauleit-

planung zur Angemessenheit von örtlichen 

Bauvorschriften (siehe oben), nicht erforder-

lich.  

 

 

Die örtliche Bauvorschrift wird nicht ergänzt. 
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Die öffentliche Grünfläche sollte als 

artenreiche Wiese mit Magerboden 

angelegt werden. 

 

Örtliche Bauvorschriften dürfen zudem nur 

aus städtebaulichen und gestalteri-schen 

Gründen erlassen werden.  

 

Die öffentliche Grünfläche im Bereich der 

Zufahrt zum Plangebiet ist derzeit eine steile, 

nach Norden abfallende Böschung, die mit 

niedrigen Gehölzen und Bodendeckern 

bepflanzt ist. Aufgrund der Verbreiterung 

der Erschließungsstraße auf 4,5 m wird im 

Zuge der Erschließungsmaßnahmen 

zusätzlich eine Stützmauer erforderlich sein.  

Eine Wiesenfläche ist hier kaum umsetzbar, 

da die Fläche nicht gemäht werden kann 

und fast ganztags verschattet ist.  

Die Bepflanzung kann mit niedrigen Laub-

gehölzen, blühenden Schattenstauden und 

Bodendeckern ausgeführt werden. 

 

 

 

 

 

Die Bepflanzung der öffentlichen Grün-

fläche wird mit an die Schattenlage 

angepassten Laubgehölzen und Stauden 

ausgeführt. 

D 

Altlasten 

 

 

 

 

Im Geltungsbereich kein Eintrag im 

Bodenschutz- und Altlastenkataster. 

 

 

-- 

 

-- 

Regierungspräsidium Tübingen 

Raumordnung 

 

 

Keine Anregungen oder Bedenken 

 

-- -- 

Regionalverband Bodensee-

Oberschwaben 

Ravensburg 

 

 

 

 

Es sind keine zu beachtenden Ziele der 

Raumordnung i.S. von § 1(4) BauGB, §§ 

3(1)2 und 4(1) ROG, sowie § 4(1) und (4) 

LplG betroffen. 

Keine Anregungen und Bedenken. 

 

-- 

 

-- 

Thüga Energienetze GmbH 

Singen 

 

Keine Rückmeldung 

 

-- -- 

Unitymedia BW GmbH 

Kassel 

 

Keine Einwände 

Neu- oder Mitverlegungen sind nicht 

geplant. Im Planbereich befinden sich 

Versorgungsanlagen der Unitymedia BW 

GmbH.  

Kabelpläne werden im Rahmen der 

Erschließungsplanung eingeholt. 

Neuverlegungen werden durch das 

beauftragte Ingenieurbüro koordiniert. 

-- 
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Bitte die beigefügte Kabelschutzan-

weisung beachten. Sollten Änderungen 

am Bestandsnetz der Unitymedia BW 

GmbH notwendig werden, bitten wir um 

Kontaktauf-nahme. Vor Baubeginn sind 

aktuelle Planunterlagen vom 

ausführenden Tiefbauunternehmen 

anzufordern. 

 

Netze-BW GmbH 

Biberach 

Keine Einwände 

Bitte um Beteiligung am weiteren 

Verfahren 

 

 

-- -- 

Deutsche Telekom Technik 

GmbH 

Donaueschingen 

 

 

Keine Rückmeldung 

 

-- -- 

Nachbargemeinden 

 

   

Gemeinde  

Ebersbach-Musbach 

 

Keine Einwände 

 

-- -- 

Stadt Bad Waldsee Keine Anregungen. 

Weitere Beteiligung am Verfahren ist 

nicht notwendig. 

 

-- -- 

Gemeinde Wolpertswende Keine Rückmeldung 

 

-- -- 

Gemeinde Altshausen Keine Einwände 

 

 

-- -- 

    

Beteiligung der Öffentlichkeit Von der Möglichkeit der Einsichtnahme 

wurde kein Gebrauch gemacht.  

Während der Offenlage vom 17.12.2018 

bis 18.01.2018 wurden keine Stellung-

nahmen zum Bebauungsplan 

abgegeben. 

 

-- -- 
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Bürgermeister Matthias Burth Vorlagen-Nr. 10/118/2019 

Sitzung am Gremium Status  Zuständigkeit 

13.05.2019 Gemeinderat Ö Entscheidung   
   
 

 

TOP: 10   Ausübung eines Vorkaufsrechts 

- Anwesen Hofgartenstr. 9 

 

Ausgangssituation: 
§ 24 BauGB regelt das allgemeine Vorkaufsrecht. Gemäß § 24 Abs. 1 BauGB steht der 
Gemeinde ein Vorkaufsrecht zu beim Kauf von Grundstücken 
 
1. im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes, soweit es sich um Flächen handelt, für die 

nach dem Bebauungsplan eine Nutzung für öffentliche Zwecke oder für Flächen oder 
Maßnahmen zum Ausgleich im Sinne des § 1a Absatz 3, festgesetzt ist, 

2. in einem Umlegungsgebiet, 

3. in einem förmlich, festgesetzten Sanierungsgebiet und städtebaulichen 
Entwicklungsbereich, 

4. im Geltungsbereich einer Satzung zur Sicherung von Durchführungsmaßnahmen des 
Stadtumbaus und einer Erhaltungssatzung, 

5. im Geltungsbereich eines Flächennutzungsplanes, soweit es sich um unbebaute Flächen im 
Außenbereich handelt, für die nach dem Flächennutzungsplan eine Nutzung als 
Wohnbaufläche oder Wohngebiet dargestellt ist, 

6. in Gebieten, die nach § 30, 33 oder 34 Abs. 2 vorliegen mit Wohngebäuden bebaut werden 
können, soweit die Grundstücke unbebaut sind, sowie 

7. in Gebieten, die zum Zweck des vorbeugenden Hochwasserschutzes von Bebauung 
freizuhalten sind, insbesondere in Überschwemmungsgebieten. 

 
Nach § 24 Absatz 3 BauGB darf das Vorkaufsrecht nur ausgeübt werden, wenn das Wohl der 
Allgemeinheit dies rechtfertigt. Bei Ausübung des Vorkaufsrechts hat die Gemeinde den 
Verwendungszweck des Grundstücks anzugeben. 
 
Für den Fall, dass ein Grundstück in einem Geltungsbereich nach § 24 Abs. 1 Nr. 1-7 BauBG 
liegt, ist über die Ausübung des Vorkaufsrechts zu entscheiden, wobei zu berücksichtigen ist, 
dass das Vorkaufsrecht nur ausgeübt werden darf, wenn das Wohl der Allgemeinheit dies 
rechtfertigt.  
 
Ein die Ausübung des Vorkaufsrechts rechtfertigendes Wohl der Allgemeinheit ist ein 
qualifiziertes, sachlich objektives Interesse als Ergebnis einer Abwägung der im Einzelfall 
miteinander im Widerstreit stehenden privaten und öffentlichen Interessen. Erforderlich ist, 
dass im Hinblick auf eine bestimmte Aufgabe überwiegend Vorteile für die Öffentlichkeit 
angestrebt werden. Dies ergibt sich für die Flächen für den Gemeinbedarf, Verkehrs- und 
Versorgungsflächen regelmäßig aus den Festsetzungen eines Bebauungsplanes. In allen 
anderen Fällen ist eine zusätzliche konkrete Begründung erforderlich.  
 
Das Wohl der Allgemeinheit rechtfertigt die Ausübung des Vorkaufsrechts aus Gewinnstreben 
oder zur Vorratshaltung von Grundstücken nicht. Eine Ausübung des Vorkaufsrechts aus 
fiskalischem Interesse ist nach der ständigen Rechtsprechung nicht zulässig. 
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In der Sitzung des Gemeinderates am 14.05.2018 wurden die Wertgrenzen für die 
Zuständigkeit für die Ausübung des allgemeinen Vorkaufsrechts geändert. Nach der 
Hauptsatzung der Stadt Aulendorf ist der Bürgermeister über die Ausübung von 
Vorkaufsrechten im Wert bis zu 80.000 € im Einzelfall zuständig. Bei Vorkaufsrechten im Wert 
zwischen 80.000 € aber nicht mehr als 300.000 € ist der Ausschuss für Umwelt und Technik 
zuständig, darüber hinaus der Gemeinderat. 
 
Die Grundstücke Flst. Nr. 824/3, Hofgartenstr. 9 und Flst. Nr. 822/19 wurden veräußert. Das 
Anwesen Hofgartenstr. 9 hat eine Fläche von 8.793 m² und das Grundstück Flst. Nr. 822/19 
einen Flächeninhalt von 435 m². 
 
Die beiden Grundstücke liegen nicht in einem Geltungsbereich nach § 24 Abs. 1 BauGB und 
somit kann ein Vorkaufsrecht nach § 24 BauGB nicht ausgeübt werden. 
 
In der Sitzung des Gemeinderates am 08.04.2019 hat der Gemeinderat eine Satzung über das 
besondere Vorkaufsrecht nach § 25 Abs. 1 Nr. 2 des BauGB beschlossen. Der räumliche 
Geltungsbereich der Satzung fasst unter anderem die o. g. Grundstücke. 
 
Die Stadt Aulendorf beabsichtigt mit der Vorkaufsrechtssatzung die vorhandenen Parkanlagen 
Stadtpark, Hofgarten und Schlossgarten zu sichern, entwickeln und zu stärken. Ziel ist es, die 
vorhandenen Parkanlagen in eine geordnete städtebauliche Entwicklung und Nachverdichtung 
der Innenstadt einzubinden. Für eine Entwicklung zugunsten einer hohen park- und 
landschaftsplanerischen sowie stadträumlichen Qualität und der Sicherung der Parkflächen für 
den Stadtraum zieht die Stadt Aulendorf den Ankauf notwendiger Grundstücke im 
Einzugsbereich der Parkanlagen in Betracht. 
 
Gemäß den Regelungen der Vorkaufsrechtssatzung nach § 25 Abs. 1 Nr. 2 BauGB steht der 
Stadt für eine innerstädtische Entwicklung zugunsten einer hohen park- und 
landschaftsplanerischen sowie stadträumlichen Qualität und zur Sicherung der Parkflächen für 
den Stadtraum ein besonderes Vorkaufsrecht an den bebauten und unbebauten 
Grundstücksflächen zu. Nach § 25 Abs. 2 BauGB ist § 24 Abs. 2 u. 3 Satz 1 BauGB 
anzuwenden. 
 
Gemäß § 24 Abs. 3 Satz 1 BauGB darf das Vorkaufsrecht nur ausgeübt werden, wenn das 
Wohl der Allgemeinheit dies rechtfertigt. Auf die v. g. Ausführungen zu § 24 BauGB wird 
verwiesen. 
 
Um ein Vorkaufsrecht ausüben zu können müssen für die Flächen städtebauliche Maßnahmen 
zumindest in Betracht gezogen werden. Diese Formulierung ist weit zu verstehen. Es sind alle 
Maßnahmen, die der Gemeinde dazu dienen, ihre Planungsvorstellungen zu verwirklichen, 
vorausgesetzt, sie weisen einen städtebaulichen Bezug auf. Das Vorkaufsrecht kann daher 
bereits zu einem sehr frühen Stadium kommunaler Planungsüberlegungen eingesetzt werden. 
Die Absicht städtebauliche Maßnahmen durchzuführen, kann sich bereits aus informellen 
Planungsüberlegungen ergeben. 
 
Mit dem Erwerb der o. g. Grundstücke kann die vorhandene Parkanlage Stadtpark, Hofgarten 
und Schlossgarten gesichert, entwickelt und auch gestärkt werden. Die Flächen können 
langfristig im Rahmen einer geordneten städtebaulichen Entwicklung eingebunden werden. 
Ziel ist die Entwicklung einer hohen park- und landschaftsplanerischen sowie stadträumlichen 
Qualität und Sicherung der Parkflächen für den Stadtraum. 
 
In der Gemeinderatssitzung am 05.11.2018 hat sich der Gemeinderat bereits mit einem 
Erwerb des Anwesens Hofgarten 9 beschäftigt und beschlossen auf den Erwerb zu verzichten. 
 
Nach dem Erlass der Vorkaufsrechtssatzung ist über die Ausübung des Vorkaufsrechts zu 
entscheiden. 
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Beschlussantrag: 
Der Gemeinderat der Stadt Aulendorf entscheidet über die Ausübung des Vorkaufsrechts nach 
§ 25 Abs. 1 Nr. 2 BauGB.  
 

  

  
Anlagen: 
Lageplan 

 
Beschlussauszüge für   Bürgermeister   Hauptamt 
  Kämmerei    Bauamt   Ortschaft  
Aulendorf, den 03.05.2019 
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Stadtbauamt   Vorlagen-Nr. 40/405/2019 

Sitzung am Gremium Status  Zuständigkeit 

13.05.2019 Gemeinderat Ö Entscheidung   
   
 

 

TOP: 11   Anbau Grundschule 

Vergabe Architektenleistung 

 

Ausgangssituation: 
In der Gemeinderatsitzung vom 15.10.2018 wurden Raumbedarf und weiteres Vorgehen zum 
geforderten Anbau der Grundschule erläutert und beraten. Der Gemeinderat hat in dieser 
Sitzung folgenden Beschluss gefasst: 
 

1. Dem vorgelegten Raumprogramm als Grundlage des Anbaus der Grundschule wird 
zugestimmt.  

 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, im weiteren Planungsverfahren 

Optimierungsmöglichkeiten zu prüfen.  
 
3. Der Gemeinderat stimmt einem Vergabeverfahren ohne Planung und mit 

Begleitung durch den Architekten Hirte zu.  
 
Aus dem Bewerbungsverfahren gingen sieben Bewerber, davon sechs mit gleicher Punktzahl 
hervor. Aus diesen Bewerbern gleicher Punktzahl wurden 2 Bewerber ausgelost.  
Von der Stadt Aulendorf wurde Kasten Architekten in Arbeitsgemeinschaft mit Dettmar 
Innenarchitektur zum Verhandlungsververfahren eingeladen. 
 
Am 26.04.2019  haben sich dann diese 3 Architekturbüros im Verhandlungsverfahren 
präsentiert. Die Bewerber mussten sich einem Gremium aus Gemeinderäten aller Fraktionen, 
Schulleitung und Verwaltung vorstellen. 
 
Folgende Kriterien wurden mit den drei Bewerbern im Verhandlungsverfahren erörtert und 
bewertet: 
 

- Methoden der Terminverfolgung, Kostenverfolgung und Projektabwicklung 

- Organisation der Projektbeteiligten 

- Möglicher Leistungszeitpunkt 

- Honorar 

- Bewertungen des Auftretens der Projektleiter, der Präsentation 
 

Folgende Punktzahl wurde von den teilnehmenden Büros erreicht: 
Das Planungsbüro Fritz Planung GmbH aus Bad Urach erhielt in der Bewertung eine 
Gesamtpunktzahl von 375 Punkten.  
Das Architekturbüro Hrycyk aus München erhielt in der erhielt in der Bewertung eine 
Gesamtpunktzahl von 445 Punkten.  
Die Arbeitsgemeinschaft Kasten Architekten aus Aulendorf mit Dettmar Innenarchitektur 
erhielt in der Bewertung eine Gesamtpunktzahl von 470 Punkten.  
 
Die beiden Bewerber Kasten Architekten sowie Hrycyk Architekten konnten mit ihrer 
Präsentation überzeugen. 
 
Ausgehend vom Ergebnis der Diskussion und der Beschlussfassung des Gremiums des 
Verhandlungsverfahren empfiehlt die Verwaltung dem Gemeinderat die Beauftragung der 
Architektenleistung an Kasten Architekten mit Dettmar Innenarchitektur. 
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Von der Arbeitsgemeinschaft Kasten Architekten mit Dettmar Innenarchitektur liegt ein 
Honorarangebot gemäß HOAI, Honorarzone III, Honorarsatz 50%, mit 3% Nebenkosten vor.  
 
Eine stufenweise Beauftragung der Architekten wird erwogen. 
 
Bereits im Vorfeld des VGV-Verfahrens wurde beim Landkreis angefragt, ob eine räumliche 
Erweiterung der Kreisberufsschule angedacht ist.  
 
In nun wiederaufgenommenen Gesprächen mit dem Landkreis ist eine Anforderung von 
weiteren Räumen für die Kreisberufsschule denkbar. Der Landkreis würde in diesem Falle aber 
die Erstellung der Räume aus personalkapazitätsgründen bei der Kommune ansiedeln. 
Es sind abschließende Aussagen des Landkreises zum Raumprogramm von Nöten um in die 
weitere Planung der Grundschule einsteigen zu können. Daher werden mit einer absehbaren 
Frist weitere Gespräche mit dem Landkreis geführt. 
Sollten sich die Raumanforderungen der Kreisberufsschule konkretisieren, ist eine 
Auftragserweiterung des Architektenauftrags um die benötigten Räume denkbar. 
 
Hierzu soll in der Sitzung das weitere Vorgehen beraten und ggfls. ein Beschluss gefasst 
werden. 
 
 

 

Beschlussantrag: 

 
1. Der Gemeinderat der Stadt Aulendorf folgt der Entscheidung der Gremienmitglieder des 

Verhandlungsverfahren vom 26.04.2019.  
 

2. Die Architektenleistung wird an die Arbeitsgemeinschaft Kasten Architekten / Dettmar 
Innenarchitektur entsprechend des vorliegenden Honorarangebotes, Leistungsphasen 
1-9 stufenweise beauftragt, vergeben. 

 
 
 

  

Anlagen:  
Wertung Verhandlungsverfahren 26.04.2018; Honorarangebote     
  
 

 
Beschlussauszüge für   Bürgermeister   Hauptamt 
  Kämmerei    Bauamt   Ortschaft  
Aulendorf, den 03.05.2019 
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Bürgermeister Matthias Burth Vorlagen-Nr. 10/116/2019 

Sitzung am Gremium Status  Zuständigkeit 

13.05.2019 Gemeinderat Ö Vorberatung   
   
 

 

TOP: 12   Quorumsantrag der FWV Vereinigung-Fraktion 

- Planung eines Kreisverkehrs an der Kreuzung 

Schwarzhaussstraße/Allewindenstraße 

 

Ausgangssituation: 
Die Fraktion der Freien Wähler Vereinigung Aulendorf (FWV) hat mit Schreiben vom 
08.04.2019 den Antrag gestellt, das Thema „Planung eines Kreisverkehrs an der Kreuzung 
Schwarzhausstraße/Allewindenstraße“ auf die Tagesordnung des Gemeinderates zu setzen. 
Der Antrag liegt der Beratungsvorlage bei. Die FWV-Fraktion beantragt: 
 

 Die möglichst schnelle Planung und Umsetzung eines Kreisverkehrs an der Kreuzung 
Schwarzhausstraße/Allewindenstraße. 

 Bei der Planung sollte verstärkt auf die Belange von Fahrradfahrern und Fußgängern 
geachtet werden. Auch für diese Verkehrsteilnehmer sollte durch den Kreisverkehr 
keine Verschlechterung bei der Querung der Kreuzung entstehen. 

 Prüfung einer Kostenbeteiligung durch das Land. 
 

Zuletzt hat sich der Gemeinderat der Stadt Aulendorf in seiner Sitzung am 14.05.2018 mit 
dem Thema „Kreisverkehr Schwarzhausstraße/Allewindenstraße“ beschäftigt und folgenden 
Beschluss gefasst: 
 

1. Die verkehrstechnische Untersuchung für die Lichtsignalanlage am Knotenpunkt 
Allewindenstraße/Schwarzhausstraße/Hasengärtlestraße wird zur Kenntnis genommen. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt die Optimierungsmaßnahmen aus der 
verkehrstechnischen Untersuchung des Büros Brennerplan mit dem 
Regierungspräsidium abzustimmen und die entsprechenden Kosten zu ermitteln. 

3. Die Entscheidung über den Bau eines möglichen Kreisverkehrs wird zurückgestellt. Die 
Planungen werden bis einschließlich des Sicherheitsaudits weitergeführt. 

4. Die Verwaltung wird beauftragt, mögliche Optimierungsmaßnahmen weiter zu 
untersuchen, insbesondere die Einmündung der Radwegführung vor der 
Lichtsignalanlage und die Rechtsabbiegespur auf der Brücke. 

 

Die Niederschrift zu diesem Tagesordnungspunkt liegt bei. 
 

Vom Planungsbüro Kapitel wurden zwischenzeitlich folgende Optimierungsmaßnahmen 
untersucht: 
 

a. Verbreiterung der Einmündung Schwarzhausstraße in die Allewindenstraße. 
b. Änderung Radwegeinführung von Osten in die L285 Allewindenstraße 

 

a) Verbreiterung der Einmündung Schwarzhausstraße in die Allewindenstraße 

Die Zufahrt in den Knotenpunkt der Schwarzhausstraße in die Allewindenstraße und 
Hasengärtlestraße ist mit einer Breite von 5,20 m für eine zweispurige Fahrbahn zu schmal. 
Sobald ein LKW oder Lieferwagen vor der Ampel steht, ist kein Platz mehr für die parallele 
Aufstellung von PKWs. Auch bei der Aufstellung von zwei PKWs nebeneinander ist der Platz 
sehr eng. In diesem Fall kann bei einem Linksabbieger der Verkehr in der Grünphase nach 
geradeaus oder rechts nicht richtig abließen und es kommt zu Rückstau in die 
Schwarzhausstraße. 
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Zur Verbesserung der Situation wird eine Verbreiterung der Zufahrt von 6,50 – 7,00 m mit 
Verlängerung der Abbiegespur vorgeschlagen. Dies ist durch eine Verschiebung des 
bestehenden Gehweges um ca. 0,60 m nach außen und eine Verlegung und Verschmälerung 
des Fahrbahnteilers auf ca. 2,65 m möglich. Hierzu muss auch die Lichtsignalanlage und 
Beleuchtung in der Mittelinsel verlegt werden. 
 
b) Änderung Radwegeinführung von Osten in die L285 Allewindenstraße 

Der Richtungsradweg über der Eisenbahnbrücke von Osten endet vor dem Gehweg in die 
Einmündung Hasengärtlestraße ohne Einführung in die L285 Allewindenstraße. Ein 
Radwegende ist erforderlich, wenn sich die Benutzungspflicht im Verlauf baulich angelegter 
Radwege ändert und in einen reinen Gehweg übergeht. Aus diesem Grund sollte der Radweg 
ca. 20 m der Ampelanlage über eine Rampe mit Randsteinabsenkung in einen Schutzstreifen 
gemäß Regelzeichnung Radnetzmusterblatt einführt werden. Hier ist ein baulich geschützter 
Übergang gegenüber nur einer Markierung zu bevorzugen. Der Schutzstreifen auf der 
Fahrbahn sollte eine Breite von 1,50 m (bei beengten Verhältnissen 1,25 m) aufweisen. Vor 
der Ampelanlage ist eine vorgezogene Haltelinie zur Sicherung des Radverkehrs als 
Standardlösung vorzusehen. Durch die Anlage des Schutzstreifens auf der Fahrbahn müssen 
die markierten Fahrstreifen auf ein Mindestmaß von 2,80 – 3,00 m verschmälert werden. 
Ansonsten müsste der vorhandene Gehweg ab der Einmündung des Radweges zu Gunsten der 
Straßenbreite nach außen verschoben oder verschmälert werden. 
 
Bei der Fahrkurvensimulation mit einem Sattelzug zeigt sich, dass wie bisher für einen 
Rechtsabbieger von der Schwarzhausstraße in die Allewindenstraße eine Überschneidung im 
Aufstellbereich mit einem Linksabbieger von der Allewindenstraße in die Hasengärtlestraße 
vorhanden ist. Ebenso ist die vorhandene Linksabbiegespur in die L285 von Osten in die 
Hasengärtlestraße für einen Sattelzug zu kurz, so dass hier eine Behinderung und Rückstau 
für den Verkehr geradeaus möglich ist. Eine Verbesserung ist nur bei einer Verlegung des 
Gehweges nach außen und Verbreiterung der Fahrbahn möglich. 
 
Die Kosten für die oben genannten Maßnahmen belaufen sich gemäß der Kostensetzung von 
Oktober 2018 auf ca. 81.000 € brutto.  
 
Die Lagepläne zu den genannten Maßnahmen liegen der Beratungsvorlage bei. 
 
Die Unterlagen zur Optimierung der Lichtsignalanlage und für die Verbreiterung der 
Einmündung Schwarzhausstraße in die Allewindenstraße/ Änderung Radwegeinführung von 
Osten in die L285 Allewindenstraße wurden dem Regierungspräsidium Tübingen zugesandt. In 
Kürze wird hierzu ein gemeinsamer Besprechungstermin mit den betroffenen Behörden vor Ort 
stattfinden. Über das Ergebnis der Besprechung wird der Gemeinderat unterrichtet werden. 
 
Die ingenieurtechnischen Leistungen zur Erstellung des Sicherheitsaudits sind beauftragt und 
werden dem Gemeinderat ebenfalls nach Vorliegen des Sicherheitsaudits vorgestellt. 
 
Von Seiten der Verwaltung wird vorgeschlagen, die Abstimmungsergebnisse mit den 
betroffenen Behörden und das Ergebnis des Sicherheitsaudits abzuwarten und dann erneut 
über die Planung eines Kreisverkehrs an der Kreuzung Schwarzhausstraße/Allewindenstraße 
zu beraten.  
 

 

Beschlussantrag: 
Beratung über die weitere Vorgehensweise  
 

  

Anlagen: 
Antrag der FWV Fraktion vom 08.04.2019 
Niederschrift zur Gemeinderatssitzung vom 14.05.2018 
Lagepläne des Planungsbüros Kapitel zum Umbau der Abbiegespur/ Radwegeeinführung    
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Beschlussauszüge für   Bürgermeister   Hauptamt 
  Kämmerei    Bauamt   Ortschaft 
  
Aulendorf, den 03.05.2019 
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Bürgermeister   Vorlagen-Nr. 10/106/2019/1 

Sitzung am Gremium Status  Zuständigkeit 

20.03.2019 Ausschuss für Umwelt und Technik N Vorberatung   

10.04.2019 Ausschuss für Umwelt und Technik N Vorberatung   

13.05.2019 Gemeinderat N Entscheidung   
   
 

 

TOP: 13   Festlegung der Verkaufskriterien und -preise für die 

Grundstücke im Baugebiet "Tafelesch" 

 

Ausgangssituation: 
Für die Veräußerung der Bauplätze im Baugebiet Safranmoos hat der Gemeinderat der Stadt 
Aulendorf in seiner Sitzung am 07.07.2014 folgende Vergabekriterien festgelegt: 
 

Nr. Kriterien (kumulativ) Punkte

1 Familiäre Situation
Alleinstehend 5

Verheiratet; mit Partner in Hausgemeinschaft oder in Gründung 10

Junge Familie (mind. 1 Partner unter 40 Jahre) 10

Alleinerziehend (mind. 1 Kind bis 18 Jahre) 10

Kinder im Haushalt je Kind im Alter bis 18 Jahre 10

Erwartung eines Kindes (ab 3. Monat, ärztl. Attest) 10

Pflegebedürftiger Angehöriger im Haushalt 5

Schwerbehinderung je 10 % Grad 5

Sonstige im Haushalt lebende Person 5

2 Beziehung zu Aulendorf
Erstwohnsitz in Aulendorf 15

Zweitwohnsitz in Aulendorf 10

Ehemalige Aulendorfer (Gebürtige, früherer Wohnsitz, ..) 15

Arbeitsplatz in Aulendorf 15

Vereinsmitglied (mind. 6 Monate) 10

3 Wohneigentum
kein Wohneigentum 15

Eigentumswohnung, Reihenhaus, Doppelhaushälfte -5

Wohnhaus, Bauplatz -15

4 Besondere Gründe
Besondere Verdienste, Härtefälle bis 20

Kriterien für die Baulandvergabe zur Ermittlung eines Rankings

 
 
Um den in der Stadt Aulendorf und in den Teilorten besehenden Bedarf an Wohnbauplätzen 
decken zu können, war die Stadt Aulendorf bestrebt, vorrangig die Nachfrage von 
Interessenten aus Aulendorf zu bedienen. Zur Sicherstellung einer gerechten Vergabepraxis 
wurden die o. g. Vergabekriterien festgelegt, die jedoch im Außenverhältnis keinen 
Rechtsanspruch auf die Zuteilung und die Vergabe eines Bauplatzes begründeten.  
 
Das Punktesystem wurde nur in der ersten Vergaberunde angewandt. Bei gleicher Punktzahl 
entschied die Anzahl der minderjährigen Kinder über die Reihenfolge. Bei Punktgleichheit und 
gleicher Anzahl minderjähriger Kinder wurde die Reihenfolge per Losentscheid festgelegt.  
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In den Kaufverträgen wurden folgende Regelungen mit aufgenommen: 

 

Bauverpflichtung 
Der Käufer verpflichtet sich, innerhalb von drei Jahren ab der Beurkundung des Kaufvertrages 
mit dem Bau eines Wohngebäudes im Rahmen der bestehenden Bebauungsvorschriften zu 
beginnen. Nach Ablauf von weiteren zwei Jahren ab Baubeginn muss das Wohngebäude 
bezugs- bzw. gebrauchsfertig errichtet sein. 
 
Weiterveräußerung 
Das Vertragsgrundstück darf innerhalb von fünf Jahren nach Erwerb nicht weiterveräußert 
werden. 
 
Eigennutzung 
Die Eigennutzung des Gebäudes bzw. des Baugrundstücks war als Ausschlusskriterium 
vorangestellt. Der Käufer verpflichtete sich das Gebäude mindestens drei Jahre ab 
Bezugsfertigstellung selbst zu bewohnen. 

 
Rückkaufsrecht 
Erfüllt der Käufer die Bauverpflichtungen innerhalb der genannten Fristen nicht, steht der 
Gemeinde ein Rückkaufsrecht zu dem im Kaufvertrag vereinbarten Kaufpreis ohne Verzinsung 
zu. Die Kosten und Gebühren der Abwicklung des Rückkaufs gehen zu Lasten des der 
Bauverpflichtung nicht nachgekommenen Käufers. 
 
Sofern die Stadt auf die Ausübung des Wiederkaufsrechts trotz Vorliegen der im Kaufvertrag 
genannten Voraussetzungen verzichtet, kann die Stadt die Differenz zwischen dem 
vereinbarten Kaufpreis und dem Verkehrswert des Grundstücks (ohne Bebauung) im Zeitpunkt 
des Verzichts auf die Ausübung des Wiederkaufsrechts vom Käufer zusätzlich zum Kaufpreis 
verlangen. Der Verkehrswert ist für beide Seiten verbindlich durch den Gutachterausschuss 
der Stadt Aulendorf festzusetzen. 

 
Ökorabatt 
Ein Ökorabatt wird nicht gewährt, da nach der neuen Energieeinsparverordnung (EnEV2014) 
bereits gesetzliche Vorschriften zum energiesparenden Bauen vorliegen. 
 
Familienrabatt 
Pro Kind (bis 18 Jahre und im Haushalt wohnend) werden 3,00 €/m² gewährt. 
Berücksichtigungsfähig sind eigene Kinder (auch Adoptivkinder), die beim Abschluss des 
Kaufvertrages in der Haushaltsgemeinschaft leben. Es werden auch ungeborene Kinder 
berücksichtigt, wenn eine ärztliche Bescheinigung vorliegt, dass die Geburt des Kindes 
innerhalb der nächsten 6 Monate erwartet wird. 
 
Urteil des Europäischen Gerichtshofs über das Einheimischenmodell 
Am 08.05.2013 urteilte der Europäische Gerichtshof über ein Einheimischenmodell, wie es in 
Belgien zur Anwendung kam. Das Gericht erklärte Einheimischenmodelle nicht grundsätzlich 
als EU-rechtswidrig, solange es nicht zu einem faktischen Erwerbsverbot für bestimmte 
Personengruppen kommt. 
 
Auch gegen die Bundesrepublik Deutschland strengte die EU-Kommission ein 
Vertragsverletzungsverfahren an, da die Anwendung von Einheimischenmodellen unter 
anderem in Bayern als ein Verstoß gegen geltendes EU-Recht gewertet wurde. Die EU-
Kommission sah eine einseitige Bevorzugung ortsansässiger Familien und eine 
Diskriminierung anderer EU-Bürger. Die praktizierten Einheimischenmodelle verstoßen gegen 
das Recht der Freizügigkeit der Arbeitnehmer und die Niederlassungsfreiheit. 
 
Im Februar 2017 wurden „Leitlinien für Gemeinden bei der vergünstigten Überlassung von 
Baugrundstücken im Rahmen des sogenannten Einheimischenmodell“ erstellt. Die Leitlinien 
wurden zwischen der Europäischen Kommission, dem Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit und der Bayrischen Staatsregierung ausgearbeitet. 
Die Leitlinien liegen der Beratungsvorlage bei. 
Gemäß der Leitlinie zum Einheimischenmodell dienen Einheimischenmodelle dazu, 
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einkommensschwächeren und weniger begüterten Personen der örtlichen Bevölkerung den 
Erwerb angemessenen Wohnraums zu ermöglichen. 

 
1. Einhaltung von Vermögens- und Einkommensobergrenzen (Stufe 1) 

Für die vergünstigte Überlassung von Baugrundstücken im Rahmen eines 
Einheimischenmodells kommen nur Bewerber in Betracht, deren Vermögen und Einkommen 
(kumulativ) die jeweils von der Gemeinde vorab öffentlich bekannt gemachten Obergrenzen 
nicht überschreiten. Hierbei gelten folgende Maßgaben:  
 

1.1 Vermögensobergrenze  
 Der Bewerber darf maximal über ein Vermögen in Höhe des Grundstückswertes verfügen.  

 Der Bewerber darf nicht Eigentümer eines bebaubaren Grundstücks in der betreffenden 
Gemeinde sein. Immobilieneigentum außerhalb der betreffenden Gemeinde wird als 
Vermögen angerechnet.  

 
1.2 Einkommensobergrenze  
 Der Bewerber darf maximal ein Einkommen (Gesamtbetrag der Einkünfte) in Höhe des 

durchschnittlichen Jahreseinkommens eines Steuerpflichtigen innerhalb der Gemeinde 
erzielen. Erfolgt der Erwerb durch ein Paar, erfolgt die Berechnung auf Basis der addierten 
Einkommen und in Relation zum doppelten Durchschnittseinkommen.  

 Wenn in der Gemeinde das durchschnittliche Jahreseinkommen von 51.000 € überschrit-
ten wird, gilt für einen Bewerbers eine Einkommensobergrenze von 51.000 €. Bei einem 
Paar als Bewerber dürfen die addierten Einkommen die doppelte Obergrenze nicht 
übersteigen.  

 Das Durchschnittliche Jahreseinkommen eines Steuerpflichtigen in der Stadt Aulendorf 
beträgt für das Jahr 2014, nach den Angaben des Statistischen Landesamtes, 36.515,62 €.  

 Zur Obergrenze ist ein Freibetrag in Höhe von 7.000 € je unterhaltspflichtigem Kind 
hinzuzurechnen.  

 
2. Auswahlkriterien und ihre punktebasierte Gewichtung (Stufe 2) 
Für die Auswahl aus mehreren berechtigten Bewerbern sind die nachfolgend genannten 
Auswahlkriterien anzuwenden und zu gewichten.  
 
2.1 Bedürftigkeit nach Vermögen und Einkommen  
Je mehr die Vermögens- und Einkommensobergrenzen nach Nummer 1 unterschritten werden, 
desto mehr Punkte gibt es.  
 
2.2 Bedürftigkeit nach sozialen Kriterien  
Die Punktevergabe erfolgt aufgrund individueller Merkmale und Belastungen, wie z. B. Zahl 
der Kinder, pflegebedürftige Angehörige, Behinderung.  
 
2.3 Zeitdauer und gegebenenfalls Ehrenamt  
Die Punktevergabe erfolgt in Abhängigkeit von der verstrichenen Zeitdauer 

 seit Begründung des Erstwohnsitzes und/oder  
 seit Ausübung einer Erwerbstätigkeit  

in der Gemeinde.  
 
Im Rahmen der Zeitdauer kann die Ausübung eines Ehrenamtes berücksichtigt werden.  
 
Die Zeitdauer und das Ehrenamt dürfen höchstens zu 50 % in die Gesamtbewertung 
einfließen. Die höchste erreichte Punktzahl ist bei einer Zeitdauer von maximal fünf Jahren 
erreicht. 
 
Handreichung zur Bauplatzvergabe durch den Gemeindetag Baden-Württemberg 
Zwischenzeitlich hat der Gemeindetag Baden-Württemberg eine „Handreichung zur 
Bauplatzvergabe“ veröffentlicht. Die Handreichung liegt der Beratungsvorlage bei. 
In der Handreichung werden folgende mögliche Vergabeverfahren genannt: 

- Vergabe nach Höchstgebot: 
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Ist möglich, wenn Vergabe oder Beihilferecht nicht entgegenstehen. 
 

- Vergünstigte Vergabe: 
Ist an Private nach dem zweistufigen Einheimischenmodell möglich. An Gewerbetreibende 
grundsätzlich nicht bzw. es ist eine detaillierte Prüfung nach Beihilferecht erforderlich. 
 

- Vergabe zum vollen Wert: 
Ist möglich und im kommunalen Wirtschaftsrecht als Grundsatz vorgeschrieben. Es gilt ein 
weiteres Vergabevermessen (Auswahl nach Kriterien). 

 
Nach Auffassung des Gemeindetages ergeben sich für die Praxis der Bauplatzvergabe folgende 
Möglichkeiten: 
 
a) Überlassung von vergünstigten (subventionierten) Bauplätzen an Private 

Durch die Anwendung der Kriterien gemäß den Leitlinien ist die rechtssichere 
Ausgestaltung von Einheimischenmodellen möglich. 
 
Die Gemeinde handelt hier hoheitlich durch die mittelbare Gewährung von Fördergeldern 
für den Erwerber des Grundstücks aufgrund einer Kaufpreisvergünstigung. 

 
Grundsätzlich darf die Gemeinde nach § 92 Abs. 1 GemO Grundstücke, die sie zur 
Aufgabenerfüllung nicht braucht, nur zum vollen Wert verkaufen. 
 
Die mittelbare Subventionierung von Bauplätzen zur Förderung des Erwerbs von 
Wohneigentum durch einkommensschwächere oder weniger begüterte ortsansässige 
Familien kann eine öffentliche Zielsetzung erfüllen. Damit ist eine Abweichung von § 92 
Abs. 1 GemO gerechtfertigt. 
 
Durch Gewährung einer Subvention ist ein transparentes und diskriminierungsfreies 
Verfahren, das die Chancengleichheit der Bewerber gewährleistet, mit 
Bauplatzvergaberichtlinien erforderlich. 
 
Der Gemeinderat beschließt das Verfahren und die Förderziele in öffentlicher Sitzung. 
 
Die Auswahl der Bewerber erfolgt in zwei Schritten. 
 
 Einhaltung von Vermögens- und Einkommensgrenzen (Stufe 1) 

Es gelten die Regelung der Leitlinien wie oben dargestellt. 
 

 Festlegung von Auswahlkriterien und ihre punktebasierte Gewichtung (Stufe 2) 
Es gelten die o. g. Regelungen der Leitlinie. 
 

b) Überlassung von Bauplätzen zum vollen Wert 
Die Anwendung von gemeindespezifischen Bauplatzvergaberichtlinien in Anlehnung an die 
Kriterien des Einheimischenmodells ist grundsätzlich freiwillig und dient der Transparenz. 
 
Je nach Marktlage kann ein transparentes Verfahren aufgrund der Vorschriften des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkung zur Rechtssicherheit beitragen. 
 
Bei der Überlassung von Bauplätzen zum vollen Wert handelt die Gemeinde privatrechtlich. 
 
Um die Vergabe von Bauplätzen auch beim Verkauf zum vollen Wert transparent und 
nachvollziehbar diskriminierungsfrei sowie juristisch möglichst wenig angreifbar zu 
gestalten, empfiehlt sich die Anwendung von gemeindespezifischen 
Bauplatzvergaberichtlinien in Anlehnung an die vorgenannten Kriterien der Stufe 2 
(Berücksichtigung von Sozial- und Ortsbezugskriterien). 

 
Mögliche Auswahlkriterien und ihre punktebasierte Gewichtung 

Soziale Kriterien 

 Hier werden Punkte nach individuellen Kriterien und Merkmalen vergeben. 
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 Möglich sind zum Beispiel: 
o Anzahl der im Haushalt lebenden minderjährigen Kinder 
o Behinderung oder Pflegegrad eines Antragstellers oder einer im Haushalt lebenden 

Person, 
o Vermögen und Einkommen 

 
Ortsbezugskriterien 

 Hier können die Zeitdauer seit Begründung des Erstwohnsitzes im Ort oder die Aufnahme 
der Erwerbstätigkeit im Ort berücksichtigt werden. 
Achtung: die Höchste zu vergebende Punktzahl ist bei einer Aufenthaltsdauer von max. 
fünf Jahren erreicht. Eine über fünf Jahre hinausgehende Ortsbindung kann somit nicht zu 
einer höheren Punktzahl führen. 

 Die Ausübung eines Ehrenamtes im Ort kann hier ebenfalls berücksichtigt werden. 
 
Die Punkte, die nach Ortsbezug, Zeitdauer und Ehrenamt vergeben werden, dürfen 
höchstens 50 % der Gesamtpunktzahl ergeben! Eine stärkere Gewichtung der 
sozialen Kriterien (über 50 % der Gesamtpunktzahl) ist problemlos möglich.  
 
Auswahl bei Punktgleichheit  

- Die Anwendung von „Härtefallklauseln“, bei denen sich der Gemeinderat vorbehält, eine 
abschließende Entscheidung nach im Vorhinein nicht benannten Kriterien zu treffen, ist mit 
der Rechtsprechung des EuGHs nicht vereinbar. 
 

- Das Vorgehen bei Punktegleichheit ist im Vorhinein festzulegen. Zur Sicherung des 
Förderzwecks können hier Kriterien wie Anzahl der im Haushalt lebenden minderjährigen 
Kinder oder niedrigeres Einkommen im direkten Vergleich den Ausschlag zu Gunsten eines 
Bewerbers geben.  

 
- Eine Entscheidung im Losverfahren ist ebenfalls möglich.  
 
Veräußerung zum vollen Wert 

Bei einer Veräußerung der Bauplätze zum vollen Wert stellt sich die Frage, wie der volle Wert 
eines Grundstücks ermittelt wird. 
 
Unter dem vollen Wert von Grundstücken ist der Verkehrswert im Sinne von § 194 des 
Baugesetzbuches (BauGB) zu verstehen. Nach dieser Vorschrift wird der Verkehrswert durch 
den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im 
gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen 
Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks ohne Rücksicht auf 
ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre. 
 
Der Verkehrswert eines Grundstücks wird durch 
 
 ein Verkehrswertgutachten, vorzugsweise durch den Gutachterausschuss 

 dass auf eine Ausschreibung eingegangene Höchstgebot oder 

 bei unbebauten Grundstücken auf Grundlage des Bodenrichtwertes nach § 196 BauGB 
 
ermittelt. 
 
Der Bodenrichtwert für Wohnbauflächen beträgt gemäß der Bodenrichtwertkarte Aulendorf, 
Stand 31.12.2018 für den Ortsteil Zollenreute 125,00 €/m². 
 

 

 

Kalkulation der Gestehungskosten 

Aus der beiliegenden Tabelle sind die Gestehungskosten für das Baugebiet „Tafelesch“ 
ersichtlich.  
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Gemäß dem Ausschreibungsergebnis belaufen sich die Erschließungskosten auf 1.109.185 €.  
 
In die Kalkulation eingerechnet wurden die Planungs- und Ingenieurkosten, die Kosten für die 
Eingrünung und die Herstellung des Erdwalls, die Herstellungskosten für den Spielplatz, 
Vermessungskosten, die Abwasser- und Wasserversorgungsbeiträge sowie ein kalkulatorischer 
Einkaufspreis von 5,00 €/m².  
 
Insgesamt ergeben sich somit voraussichtliche Gesamtkosten in Höhe von 1.567.702,59 €. Ein 
kostendeckender Grundstückspreis gemäß der derzeitigen Kostenkalkulation liegt somit bei 
126,42 €/m² Grundstücksfläche. 
 
Bei einem Verkaufspreis von 160,00 €/m² voll erschlossen sind sämtliche Gestehungskosten 
finanziert und es ist ein Aufschlag enthalten, der der derzeitigen Marktlage und der Nachfrage 
nach Bauplätzen Rechnung trägt. Es ist daher festzustellen, dass ein Bauplatzpreis von 
160 €/m² für das Baugebiet „Tafelesch“ als Verkehrswert und als voller Wert festgesetzt 
werden kann. 
 
Weitere Kaufvertragsregelungen: 

Eigentums- und Veräußerungsbeschränkung 

Die Antragsteller müssen das Grundstück zum Zweck der wohnrechtlichen Eigennutzung 
(Hauptwohnung) mit zu begründetem Erstwohnsitz in der Stadt Aulendorf erwerben. Die 
Antragsteller bzw. Erwerber verpflichten sich, für sich und ihre Rechtsnachfolger das 
Wohngebäude für die Dauer von mindestens zehn Jahren, gerechnet ab dem Tag des 
Eigenbezugs, mindestens der Hauptwohnung nach, selbst zu bewohnen. 
 
Die Antragsteller bzw. Erwerber verpflichten sich, für sich und ihre Rechtsnachfolger zudem 
das Grundstück innerhalb von zehn Jahren ab Abschluss des Kaufvertrages nicht weiter zu 
veräußern. Darunter fallen auch Verpflichtungsgeschäfte wie Tausch und Schenkung. 
 
Bei Verstoß gegen die Eigennutzung und Veräußerungsbeschränkung hat die Stadt Aulendorf 
die Möglichkeit, entweder ein Wiederkaufsrecht oder eine Auf-/Nachzahlungspflicht geltend zu 
machen. 
Über die Höhe einer Auf-/Nachzahlungspflicht ist zu beraten. Von Seiten der Verwaltung wäre 
ein Betrag von 20.000 € vorstellbar. Würde die Eigennutzung nach dem ersten Jahr 
aufgegeben werden, müsste eine Nachzahlung von 18.000 € erfolgen. 
 
Bebauung, Bauverpflichtung und Frist 

Eine Bebauung der Grundstücke ist ausschließlich nach den Vorgaben des Bebauungsplanes 
„Tafelesch“ möglich. 
 
Der Käufer verpflichtet sich, innerhalb von drei Jahren ab der Beurkundung des Kaufvertrages 
oder der Fertigstellung der Erschließung mit dem Bau eines Wohngebäudes im Rahmen der 
bestehenden Bebauungsvorschriften zu beginnen. Nach Ablauf von weiteren drei Jahren muss 
das Wohngebäude bezugsfertig errichtet sein. Pro Jahr wäre eine Nachzahlung von 500 € 
vorstellbar. 
 
Erfüllt der Käufer die Bauverpflichtung innerhalb der genannten Fristen nicht, steht der 
Gemeinde ein Rückkaufsrecht zu dem im Kaufvertrag vereinbarten Kaufpreis ohne Verzinsung 
zu. Die Kosten und Gebühren der Abwicklung des Rückkaufs gehen zu Lasten des der 
Bauverpflichtung nicht nachgekommenen Käufers. 
 
Sofern der Bewerber das Baugrundstück innerhalb von drei Jahren weiter veräußert, steht der 
Stadt ein Vorkaufsrecht zu. Die Kosten und Gebühren der Abwicklung des Vorkaufsrechts 
gehen zu Lasten des Bewerbers. 
 
Ökorabatt 

Die Stadt Aulendorf verzichtet auf die Gewährung eines Ökorabatts, da nach der geltenden 
Energieeinsparverordnung (EnEV2014) bereits gesetzliche Vorschriften zum energiesparenden 
Bauen vorliegen. 
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Familienrabatt 

Pro Kind (bis 18 Jahre und im Haushalt wohnend) werden 3,00 €/m² gewährt. 
Berücksichtigungsfähig sind eigene Kinder (auch Adoptivkinder), die beim Abschluss des 
Kaufvertrages in der Haushaltsgemeinschaft leben. Es werden auch ungeborene Kinder 
berücksichtigt, wenn eine ärztliche Bescheinigung vorliegt, dass die Geburt des Kindes 
innerhalb der nächsten sechs Monate erwartet wird.  
 
Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat sich in seiner Sitzung mit den Verkaufskriterien für 
das Baugebiet Tafelesch und der Festlegung des Verkaufspreises beschäftigt und dabei 
folgenden Empfehlungsbeschluss an den Gemeinderat beschlossen: 
 
1. Die Bauplätze im Wohngebiet „Tafelesch“ werden gemäß der Handreichung des 

Gemeindetages Baden-Württemberg zum vollen Wert und unter Berücksichtigung von 
sozialen Kriterien (Anzahl der im Haushalt lebenden minderjährigen Kinder, Behinderung 
oder Pflegegrad eines Antragstellers oder im Haushalt lebenden Person) und 
Ortsbezugskriterien (Zeitdauer seit Begründung des Erstwohnsitzes am Ort oder die 
Aufnahme der Erwerbstätigkeit) und unter Berücksichtigung eines Ehrenamtes im Ort 
vergeben. (einstimmig) 
 

2. Als Veräußerungspreis werden 160 €/m² Grundstücksfläche voll erschlossen festgelegt. 
Gemäß der vorliegenden Kalkulation stellt dies der volle Wert des Grundstücks dar. 
(einstimmig) 

 
3. Die Käufer verpflichten sich, innerhalb von fünf Jahren ab der Beurkundung des 

Kaufvertrages mit dem Bau eines Wohnhauses zu beginnen. Nach dem Ablauf von zwei 
weiteren Jahren muss das Wohnhaus bezugsfertig sein. (einstimmig) 
 

4. Erfüllt der Käufer diese Verpflichtungen nicht, steht der Stadt Aulendorf ein Vorkaufsrecht 
zum ursprünglichen Preis zu. Die Kosten und Gebühren der Abwicklung des Vorkaufsrechts 
gehen zu Lasten des Bewerbers. (einstimmig) 
 

5. Eine Veräußerung der Baugrundstücke erfolgt nur zum Zwecke der Eigennutzung durch 
den Erwerber. Alternativ ist eine Vermietung der Hauptwohnung für nachweislich unter 
6,75 €/m² möglich für einen Zeitraum von fünf Jahren. (4 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung, 
3 Nein-Stimmen) 
 

6. Bei einem Verstoß gegen die Eigennutzung und gegen die genannte Vermietung, 
insbesondere gegen den Mietzins, erhält die Stadt eine Nachzahlung in Höhe von 5.000 € 
pro Jahr. (einstimmig) 
 

7. Kriterien, unter denen keine Nachzahlung anfällt, sind Todesfall, Scheidung und Eintritt der 
Arbeitslosigkeit während einer Dauer von fünf Jahren. (einstimmig) 

 
8. Pro Kind (bis 18 Jahre und im Haushalt wohnend) werden 3,00 €/m² Rabatt gewährt. 

Berücksichtigungsfähig sind eigene Kinder (auch Adoptivkinder), die beim Abschluss des 
Kaufvertrages in der Haushaltsgemeinschaft leben. Es werden auch ungeborene Kinder 
berücksichtigt, wenn eine ärztliche Bescheinigung vorliegt, dass die Geburt des Kindes 
innerhalb der nächsten sechs Monate erwartet wird. (einstimmig) 

 
9. Die Vergabe im Baugebiet „Tafelesch“ erfolgt in der ersten Vergaberunde durch die 

Ermittlung einer Bewerberreihenfolge anhand der beschlossenen Kriterien. Die Bewerber 
können in der Reihenfolge der erreichten Punktzahl nacheinander jeweils aus den dann 
noch freien Plätzen einen Platz auswählen. (einstimmig) 

 
Im Nachgang zur Beratung im Ausschuss für Umwelt und Technik hat die Verwaltung das 
Vergabeverfahren weiter konkretisiert. 
 
Voraussetzungen und Bedingungen des Vergabeverfahrens 
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1. Allgemeines zum Vergabeverfahren 
Die Vergabe der Bauplätze im Baugebiet „Tafelesch“ erfolgt nach den vom Gemeinderat der 
Stadt Aulendorf beschlossenen Vergabekriterien und Punktesystem. 
 
Beim Vergabeverfahren werden alle Anträge von Personen, die antragsberechtigt sind 
berücksichtigt. 
 
Die berücksichtigungsfähigen Anträge werden nach den Vergabekriterien und dem 
Punktesystem ausgewertet. Nach der Prüfung und Bewertung der Anträge wird eine Rangliste 
erstellt. Maßgebend ist die Höhe der erreichten Punktzahl. Je höher die Punktzahl ist, desto 
höher ist der Platz in der Rangliste. Bei Punktgleichheit entscheidet das Los. Pro Antrag ist 
eine maximale Punktzahl von 200 Punkten zu erreichen. 
 
Die im Antrag angegebenen Prioritäten der Platzwünsche werden – nur soweit als möglich – 
berücksichtigt. Liegen für einen Platz mehrere Bewerbungen vor, erhält grundsätzlich der 
Bewerber den Platz, der die meisten Punkte erreicht hat. Bei Punktgleichheit entscheidet das 
Los. Kann den Bewerbern keiner der von ihnen priorisierten Plätze angeboten werden, wird 
mit dem Bewerber auf Wunsch (bei entsprechender Angabe im Fragebogen) vorab Kontakt 
aufgenommen und abgestimmt, ob auch ein anderer verfügbarer Platz in Frage kommt. 
 
Die Entscheidung, welcher Bauplatz an welchen Antragsteller vergeben wird, fällt der 
Gemeinderat. 
 
Nachdem der Gemeinderat die Vergabe der Plätze beschlossen hat, werden die Antragsteller 
informiert. Die Antragsteller müssen innerhalb einer Frist von zwei Wochen der Stadt 
Aulendorf eine definitive Entscheidung mitteilen, ob der angebotenen Platz gekauft wird. 
Sofern die Antragsteller die Entscheidung nicht innerhalb der Frist mitteilen, geht die Stadt 
davon aus, dass kein Kaufinteresse mehr besteht. In diesem Fall kann die Stadt ihr Angebot 
nicht aufrechterhalten und vergibt die Bauplätze an andere Bewerber. 
 
2. Antragsberechtigte Personen 
 Antragsteller können Einzelpersonen oder auch Paare, d. h. zwei Personen sein. 

 
 Der/die Antragsteller dürfen ausschließlich Personen sein, die in das geplante Bauvorhaben 

einziehen werden (Eigenbezug). Soll ein Gebäude aus mehreren Wohneinheiten bestehen, 
beispielsweise ein Wohngebäude mit Einliegerwohnung, muss mind. die Hauptwohnung 
mit Erstwohnsitz von den Erwerbern bewohnt werden.  
 
Alternativ ist eine Vermietung der Hauptwohnung für nachweislich unter 6,75 €/m² für 
einen Zeitraum von fünf Jahren möglich. 
 

 Der/die Antragsteller müssen bei Zuteilung eines Bauplatzes die Vertragspartner bzw. die 
Erwerber im Kaufvertrag sein. 
 

 Der/die Antragsteller müssen zum Zeitpunkt der Antragstellung volljährig und 
geschäftsfähig sein. 
 

 Eine Person darf maximal ein Antrag stellen. Jeder Antragsteller kann max. einen Bauplatz 
erwerben. 

 
Hinweise zu den Antragstellern: 
- Ist eine Person Antragsteller, muss diese Person die Voraussetzungen erfüllen und bei der 

Bewertung der Vergabekriterien und des Punktesystems werden ausschließlich die Daten 
dieser Person berücksichtigt. 
 

- Sind zwei Personen Antragsteller, müssen beide Personen die Voraussetzungen erfüllen 
und bei der Bewertung der Vergabekriterien und des Punktesystems werden die Daten 
beider Personen bewertet. 

 
3. Weitere Bedingungen und Regelungen 
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Auch die folgend aufgeführten Bedingungen müssen vom Bieter bzw. der Bietergemeinschaft 
beim Erwerb des Bauplatzes erfüllt werden. Die Sicherung der Bedingungen erfolgt über die 
vertragliche Vereinbarung des Bauplatzes zwischen der Stadt Aulendorf und dem Bieter bzw. 
der Bietergemeinschaft. 
 
 Bebauung, Bauverpflichtung und Frist 

Eine Bebauung der Grundstücke hat entsprechend den Vorgaben des Bebauungsplanes 
„Tafelesch“ zu erfolgen. 
 
Der Käufer verpflichtet sich, innerhalb von fünf Jahren ab der Beurkundung des 
Kaufvertrages mit dem Bau eines Wohngebäudes im Rahmen der bestehenden 
Bebauungsvorschriften zu beginnen. Nach Ablauf von weiteren zwei Jahren ab Baubeginn 
muss das Wohngebäude bezugs- bzw. gebrauchsfertig errichtet sein. 

 
Erfüllt der Käufer die Bauverpflichtungen innerhalb der genannten Fristen nicht, steht der 
Gemeinde ein Rückkaufsrecht zu dem im Kaufvertrag vereinbarten Kaufpreis ohne 
Verzinsung zu. Die Kosten und Gebühren der Abwicklung des Rückkaufs gehen zu Lasten 
des der Bauverpflichtung nicht nachgekommenen Käufers. 

 
 Weiterveräußerung 

Das Vertragsgrundstück darf innerhalb von 5 Jahren nach Erwerb nicht weiterveräußert 
werden. Darunter fallen auch Verpflichtungsgeschäfte wie Tausch und Schenkung. 
 
Bei einem Verstoß gegen die Veräußerungsbeschränkung hat die Stadt Aulendorf ein 
Vorkaufsrecht zu dem im Kaufvertrag vereinbarten Kaufpreis ohne Verzinsung zu. Die 
Kosten und Gebühren der Abwicklung des Vorkaufsrechts gehen zu Lasten des der 
Veräußerungsbeschränkung nicht nachgekommenen Käufers. 

 
 Eigennutzung 

Die Antragsteller müssen das Grundstück zum Zweck der wohnungsrechtlichen 
Eigennutzung (Hauptwohnung) mit zu begründetem Erstwohnsitz in der Stadt Aulendorf 
erwerben. Die Erwerber verpflichten sich, für sich und ihre Rechtsnachfolger das 
Wohngebäude für die Dauer von mindestens 5 Jahren, gerechnet ab dem Tag des 
Eigenbezugs, mindestens der Hauptwohnung nach, selbst zu bewohnen. 
 
Alternativ ist eine Vermietung der Hauptwohnung für nachweislich unter 6,75 €/m² 
möglich für einen Zeitraum von 5 Jahren. 
 
Bei einem Verstoß gegen die Eigennutzung und gegen die Ausnahmeregelung der 
Vermietung, insbesondere gegen den festgelegten Mietzins von 6,75 e/m² erhält die Stadt 
eine Nachzahlung von 5.000 € pro Jahr.  
 
Kriterien, unter denen keine Nachzahlung anfällt, sind Todesfall, Scheidung und Eintritt der 
Arbeitslosigkeit während einer Dauer von fünf Jahren. 
 

 Richtigkeit der Angaben 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass alle vom Bieter bzw. der Bietergemeinschaft 
gemachten Angaben richtig und vollständig sein müssen. Falsche oder unvollständige 
Angaben können zum Ausschluss vom Bieterverfahren oder nach der Vergabeentscheidung 
zur Rückabwicklung führen. Die Kosten sind vom Bieter bzw. der Bietergemeinschaft zu 
tragen. 
 
 
 
 

 Kaufpreis, Ablösesumme, Beiträge und Kosten 
Die Grundstücke werden voll erschlossen veräußert. Im Kaufpreis enthalten sind die 
Erschließungsbeiträge, Kanal- und Klärbeiträge (mechanisch und biologisch) und der 
Wasserversorgungsbeitrag. 
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Nicht im Kaufpreis enthalten sind die Kosten für Strom, Gas und 
Telekommunikationsanlagen, die vom jeweiligen Versorgungsträger direkt abgerechnet 
werden. 
 
Sämtliche Kosten, Gebühren und Steuern werden vom Käufer zusätzlich zum Kaufpreis 
getragen, einschließlich Grunderwerbssteuer.  

 
 Ausschluss eines Rechtsanspruchs und rechtliche Hinweise 

Es besteht kein Rechtanspruch auf die Zuteilung der angebotenen Bauplätze. Sämtliche 
Aufwendungen der Bieter bzw. der Bietergemeinschaft im Zusammenhang mit dem 
Bieterverfahren sind selbst zu tragen. 
Es wird kein Maklerauftrag erteilt. Die Stadt Aulendorf übernimmt keine Maklerentgelte. 

 
Für die Bewertung sind folgende Vergabekriterien sind vorgesehen: 
 
 Antragsteller und soziale Kriterien 
 Anzahl der im Haushalt lebenden minderjährigen Kinder 
 Behinderung oder Pflegegrad eines Antragstellers oder einer im Haushalt lebenden Person 
 Begründung des Erstwohnsitzes in der Stadt Aulendorf 
 Arbeitsverhältnis oder Selbständigkeit in der Aulendorf 
 Ehrenamtliches Engagement in Aulendorf 
 
Das konkrete Bewertungsschema und das Punktesystem sind als Anlage beigefügt. Auf die 
Anlage wird verwiesen.  
 

 

Empfehlungsbeschluss an den Gemeinderat: 

1. Die Bauplätze im Wohngebiet „Tafelesch“ werden gemäß der Handreichung des 
Gemeindetages Baden-Württemberg zum vollen Wert und unter Berücksichtigung von 
sozialen Kriterien (Antragsteller, Anzahl der im Haushalt lebenden minderjährigen Kinder, 
Behinderung oder Pflegegrad eines Antragstellers oder im Haushalt lebenden Person) und 
Ortsbezugskriterien (Zeitdauer seit Begründung des Erstwohnsitzes am Ort oder die 
Aufnahme der Erwerbstätigkeit) und unter Berücksichtigung eines Ehrenamtes im Ort 
vergeben.  

2. Als Veräußerungspreis werden 160 €/m² Grundstücksfläche voll erschlossen festgelegt. 
Gemäß der vorliegenden Kalkulation stellt dies der volle Wert des Grundstücks dar. 

3. Den unter 1. bis 3. genannten Vergabekriterien, Bedingungen und Regelungen wird 
zugestimmt.  

4. Pro Kind (bis 18 Jahre und im Haushalt wohnend) werden 3,00 €/m² Rabatt gewährt. 
Berücksichtigungsfähig sind eigene Kinder (auch Adoptivkinder), die beim Abschluss des 
Kaufvertrages in der Haushaltsgemeinschaft leben. Es werden auch ungeborene Kinder 
berücksichtigt, wenn eine ärztliche Bescheinigung vorliegt, dass die Geburt des Kindes 
innerhalb der nächsten sechs Monate erwartet wird. (einstimmig) 

5.  
 

 
 

  

Anlagen: 
1. Leitlinien der Vergünstigen Überlassung von Baugrundstücken 
2. Handreichung zur Bauplatzvergabe durch den Gemeindetag Baden-Württemberg 
3. Berechnung Bauflächen und Verkaufspreise 
4. Vergabekriterien und Punkteschema 
    
  
 

 
Beschlussauszüge für   Bürgermeister   Hauptamt 
  Kämmerei    Bauamt   Ortschaft  
Aulendorf, den 03.05.2019 
 
 



   22. Februar 2017 
 

Zwischen der Europäischen Kommission, dem Bundesministerium für Umwelt, Na-

turschutz, Bau und Reaktorsicherheit und der Bayerischen Staatsregierung im Ver-

handlungswege erzielte Einigung über Kautelen, bei deren Anwendung die Europäi-

sche Kommission in Aussicht stellt, keine Einwände mehr gegen die in Bayern prak-

tizierten Einheimischenmodelle zu erheben.   

 

Leitlinien für Gemeinden bei der vergünstigten Überlassung von Baugrundstücken im 

Rahmen des so genannten Einheimischenmodells 

Die Leitlinien dienen der europarechtskonformen Ausgestaltung städtebaulicher und sonstiger Verträ-

ge (vgl. § 11 Absatz 1 Nummer 2 des Baugesetzbuchs - BauGB), soweit die Gemeinde Einheimi-

schenmodelle nutzt. Unter Berücksichtigung des Grundrechts auf Freizügigkeit dienen Einheimi-

schenmodelle dazu, einkommensschwächeren und weniger begüterten Personen der örtlichen Bevöl-

kerung den Erwerb angemessenen Wohnraums zu ermöglichen.  

 

1. Einhaltung von Vermögens- und Einkommensobergrenzen 

Für die vergünstigte Überlassung von Baugrundstücken im Rahmen eines Einheimischenmodells 

kommen nur Bewerber in Betracht, deren Vermögen und Einkommen (kumulativ) die jeweils von der 

Gemeinde vorab öffentlich bekannt gemachten Obergrenzen nicht überschreiten. Hierbei gelten fol-

gende Maßgaben: 

1.1 Vermögensobergrenze 

 Der Bewerber darf maximal über ein Vermögen in Höhe des Grundstückswertes verfügen. 

 Der Bewerber darf nicht Eigentümer eines bebaubaren Grundstücks in der betreffenden Ge-

meinde sein. Immobilieneigentum außerhalb der betreffenden Gemeinde wird als Vermögen 

angerechnet.  

1.2 Einkommensobergrenze 

 Der Bewerber darf maximal ein Einkommen (Gesamtbetrag der Einkünfte) in Höhe des 

durchschnittlichen Jahreseinkommens eines Steuerpflichtigen innerhalb der Gemeinde
1
 erzie-

len. Erfolgt der Erwerb durch ein Paar, erfolgt die Berechnung auf Basis der addierten Ein-

kommen und in Relation zum doppelten Durchschnittseinkommen.  

 Wenn in der Gemeinde das durchschnittliche Jahreseinkommen von 51.000 EUR überschrit-

ten wird, gilt für einen Bewerbers eine Einkommensobergrenze von 51.000 EUR
2
. Bei einem 

Paar als Bewerber dürfen die addierten Einkommen die doppelte Obergrenze nicht überstei-

gen.  

 Zur Obergrenze ist ein Freibetrag in Höhe von 7.000 EUR
3
 je unterhaltspflichtigem Kind hin-

zuzurechnen.  

 

                                                           
1
 Grundlage sind die jeweils aktuellen Daten des Statistischen Bundesamtes bzw. des Statistischen Landesamtes 

für Statistik. 
2
 Der Betrag wird jährlich entsprechend der Entwicklung des bundesweiten Durchschnitteinkommens ange-

passt. 
3
 Der Betrag orientiert sich an der steuerrechtlichen Größe des Kinderfreibetrages in Deutschland. Dieser gilt 

bundesweit und wird regelmäßig angepasst.  



2 
 

2. Auswahlkriterien und ihre punktebasierte Gewichtung 

Für die Auswahl aus mehreren im Sinne der Nummer 1 berechtigten Bewerbern sind die in Num-

mer 2.1 bis 2.3 genannten Auswahlkriterien nach Maßgabe der Nummer 2.4 anzuwenden und zu ge-

wichten.  

2.1 Bedürftigkeit nach Vermögen und Einkommen 

Je mehr die Vermögens- und Einkommensobergrenzen nach Nummer 1 unterschritten werden, desto 

mehr Punkte gibt es.  

2.2 Bedürftigkeit nach weiteren sozialen Kriterien  

Die Punktevergabe erfolgt aufgrund individueller Merkmale und Belastungen, wie z. B. Zahl der Kin-

der, pflegebedürftige Angehörige, Behinderung.  

2.3 Zeitdauer und gegebenenfalls Ehrenamt  

Die Punktevergabe erfolgt in Abhängigkeit von der verstrichenen Zeitdauer 

- seit Begründung des Erstwohnsitzes und/oder 

- seit Ausübung einer Erwerbstätigkeit 

in der Gemeinde.  

 

Im Rahmen der Zeitdauer kann die Ausübung eines Ehrenamts berücksichtigt werden. 

 

2.4 Maßgaben 

 Die Auswahl erfolgt in einem offenen und transparenten Verfahren.  

 Grundlage ist eine punktebasierte Bewertung der bei den Bewerbern vorliegenden Merkmale 

zu den Auswahlkriterien nach Nummer 2.1 bis 2.3.  

 Die Auswahlkriterien nach Nummer 2.1 bis 2.3 und der jeweilige Bewertungsmaßstab sind 

von der Gemeinde vorab zu konkretisieren und bekannt zu machen.  

 Für das Auswahlkriterium nach Nummer 2.3 gelten ergänzend folgende Maßgaben:  

o Das Auswahlkriterium nach Nummer 2.3 darf zu höchstens 50% in die Gesamtbewer-

tung einfließen. (Beispiel: Wenn insgesamt 100 Punkte zu vergeben sind, darf es für 

das Kriterium der Zeitdauer und gegebenenfalls Ehrenamt höchstens 50 Punkte ge-

ben.). Umgekehrt steht es den Gemeinden frei, die Kriterien nach 2.1 und 2.2 höher zu 

gewichten als den Aspekt der Zeitdauer, z. B. im Verhältnis 60 : 40.  

o Die höchste zu erreichende Punktzahl ist bei einer Zeitdauer von maximal 5 Jahren er-

reicht. 

o Die Gemeinde kann die Ausübung eines Ehrenamts im Rahmen der Zeitdauer berück-

sichtigen (Nummer 2.3). Die Punkte für die verstrichene Zeitdauer seit Begründung 

des Erstwohnsitzes und/oder seit der Ausübung einer Erwerbstätigkeit sind entspre-

chend zu mindern. 

 

3. Sicherung des Förderzwecks 

Wenn der Begünstigte nach dem geförderten Erwerb des Grundstücks seinen Erstwohnsitz für weniger 

als zehn Jahre auf diesem Grundstück hat, soll der Begünstigte einen angemessenen Teil der Vergüns-

tigung zurückerstatten. Dieser prozentuale Anteil errechnet sich in der Regel aus dem Zeitraum, der 

bis zu einer Nutzung von zehn Jahren fehlt (bei einem Verkauf nach acht Jahren zum Beispiel 20 %). 
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„ H a n d r e i c h u n g  z u r  B a u p l a t z v e r g a b e “  
 

Berücksichtigung der EU-Kautelen zum Einheimischenmodell 

 
 
 
Hintergrund 
 
Am 8. Mai 2013 urteilte der Europäische Gerichtshof (EuGH) über ein Einheimischenmodell, wie es in Belgien 
zur Anwendung kam. Das Gericht erklärte Einheimischenmodelle nicht grundsätzlich als EU-rechtswidrig, so-
lange es nicht zu einem faktischen Erwerbsverbot für bestimmte Personengruppen kommt. Bei dieser Art 
von Vergabeverfahren sollen Ziele von allgemeinem Interesse durch Maßnahmen verfolgt werden, die erfor-
derlich und angemessen, also verhältnismäßig sind. 
 
Auch gegen die Bundesrepublik Deutschland strengte die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren 
an, da die Anwendung von Einheimischenmodellen u. a. in Bayern als Verstoß gegen geltendes EU-Recht 
gewertet wurde. Um dieses Vertragsverletzungsverfahren beizulegen, wurden im Februar 2017 zwischen der 
EU-Kommission, dem Bundesumweltministerium und der Bayerischen Staatsregierung „Leitlinien für Ge-
meinden bei der vergünstigten Überlassung von Baugrundstücken im Rahmen des sogenannten Einheimi-
schenmodells“ (im Folgenden: Kautelen) festgelegt.  
 
 
Grundsätzlich beim Grundstücksverkauf zu beachtende Vorschriften 
 

 Vergabe- und Kartellrecht - Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB) 
 

Ist anzuwenden, wenn mit dem Grundstücksverkauf eine Bauleistung in Gestalt eines öffentlichen Bau-
auftrages (§ 103 GWB) oder einer Baukonzession (§ 105 GWB) verbunden ist und der Kommune unmit-
telbar wirtschaftlich zugutekommt oder die Kommune möglicherweise eine Monopolstellung einnimmt 
(§§ 1 und 18 GWB). 

 

 Beihilferecht 
 

Der vergünstigte Verkauf an Private im Rahmen des Einheimischenmodells ist unter Beachtung der Kaute-
len zulässig. Bei Veräußerung an Gewerbetreibende ist die gezielte Begünstigung einzelner Unternehmen 
grundsätzlich untersagt. Grundstückskaufverträge mit Beihilfeelementen können ganz oder teilweise un-
wirksam sein. 

 

 Kommunalwirtschaftsrecht 
 

Ein Verkauf zum vollen Wert ist vorgeschrieben. Davon kann abgewichen werden, wenn übergeordnete 
Ziele, wie beispielweise im Einheimischenmodell beschrieben, verfolgt werden. 

 
 
Mögliche Vergabeverfahren 
 

 Vergabe nach Höchstgebot: Ist möglich, wenn Vergabe oder Beihilferecht nicht entgegenstehen. 

 Vergünstigte Vergabe: Ist an Private nach dem zweistufigen Einheimischenmodell (Kautelen) - siehe A. - 
möglich. An Gewerbetreibende grundsätzlich nicht – bzw. es ist eine detaillierte Prüfung nach Beihilfe-
recht erforderlich. 

 Vergabe zum vollen Wert: Ist möglich und im kommunalen Wirtschaftsrecht als Grundsatz vorgeschrie-
ben. Es gilt ein weites Vergabeermessen. Hinweise hierzu unter B. 



Seite 2 von 6 

 

Für die Praxis der Bauplatzvergabe ergeben sich folgende Möglichkeiten:   
 
 
A. Überlassung von vergünstigten (subventionierten) Bauplätzen an Private 

 
Durch die Anwendung der Kautelen ist die rechtssichere Ausgestaltung von Einheimischenmodellen 
möglich.  
 
Die Gemeinde handelt hier hoheitlich durch die mittelbare Gewährung von Fördergeldern für den Er-
werber des Grundstücks aufgrund einer Kaufpreisvergünstigung. 
 
Grundsätzlich darf die Gemeinde nach § 92 Abs. 1 Gemeindeordnung (GemO) Grundstücke, die sie zur 
Aufgabenerfüllung nicht braucht, nur zum vollen Wert verkaufen. 
 
Die mittelbare Subventionierung von Bauplätzen zur Förderung des Erwerbs von Wohneigentum durch 
einkommensschwächere oder weniger begüterte ortsansässige Familien kann eine öffentliche Zielset-
zung erfüllen. Damit ist eine Abweichung von § 92 Abs. 1 GemO gerechtfertigt. Die in § 92 Abs. 3 GemO 
geregelte Vorlagepflicht bei der Rechtsaufsichtsbehörde entfällt, wenn ein Grundstück zur Förderung 
des Wohnungsbaus unter dem vollen Wert verkauft wird (VwV-Freigrenzen, Ziffer B, 2.3). 
 
Durch Gewährung einer Subvention ist ein transparentes und diskriminierungsfreies Verfahren, das 
die Chancengleichheit der Bewerber gewährleistet, mit Bauplatzvergaberichtlinien (Anwendung der 
Kautelen) erforderlich. 
 
Der Gemeinderat beschließt das Verfahren und die Förderziele in öffentlicher Sitzung.  
 
Die Bauplatzvergaberichtlinien mit Kriterien, der Bewertungsmaßstab und der gesamte Ablauf (Fris-
ten und Form) müssen vorab konkretisiert, beschlossen und öffentlich bekannt gemacht werden. 
 
Auswahl der Bewerber:  
 
Die Auswahl der Bewerber erfolgt nach den EU-Kautelen in zwei Schritten: 
 
1. Einhaltung von Vermögens- und Einkommensobergrenzen (Stufe 1) 
 
1.1. Vermögen 

 

 Der Bewerber darf maximal über ein Vermögen in Höhe des Grundstückswerts verfügen. 

 Der Besitz eines weiteren bebaubaren Grundstücks im Gemeindegebiet führt zum Ausschluss 
des Bewerbers. 

 Der Besitz eines weiteren Grundstücks außerhalb des Gemeindegebiets wird in Höhe des 
Marktwerts als Vermögen angerechnet. 

 
1.2. Einkommen 

 

 Der einzelne Bewerber darf höchstens ein zu versteuerndes Einkommen (Gesamtbetrag der 
Einkünfte) in Höhe des durchschnittlichen Jahreseinkommens eines Steuerpflichtigen in der 
Gemeinde erzielen. Die exakte Höhe des Betrages wird auf Grundlage der Daten des Statis-
tischen Landesamtes für jede Kommune festgelegt. Das gemeindebezogene durchschnittli-
che Jahreseinkommen kann beim Auskunftsdienst des Statistischen Landesamtes Baden-
Württemberg erfragt werden (auskunftsdienst@stala.bwl.de, 0711 641-2833), Stichwort: 
Einheimischenmodell. Ein Überschreiten dieses Wertes führt zum Ausschluss des Bewerbers. 
Sollte Abgeltungssteuer abgeführt werden, sind die Erträge, auf die Abgeltungssteuer gezahlt 
wird, dem Gesamtbetrag der Einkünfte hinzuzurechnen. 

mailto:auskunftsdienst@stala.bwl.de
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 Für Paare wird der Wert des durchschnittlichen Jahreseinkommens verdoppelt und die Ge-
hälter werden kumulativ betrachtet. Wenn nur ein Partner die Obergrenze überschreitet, 
bedeutet das nicht sofort den Ausschluss aus dem Bewerbungsverfahren, solange der andere 
Partner entsprechend weniger Einkommen zum Haushalt beiträgt. 

 Sollte das durchschnittliche Jahreseinkommen in der Gemeinde 51.000 EUR1 überschreiten, 
gilt für einen Bewerber die Obergrenze von 51.000 EUR. Dieser Wert wird jährlich vom Sta-
tistischen Bundesamt an die Entwicklung des bundesdeutschen Durchschnittseinkommens 
angepasst. 

 Für jedes unterhaltspflichtige Kind wird ein Betrag von 7.000 EUR hinzugerechnet. Der Be-
trag orientiert sich an der Höhe des steuerlichen Kinderfreibetrags und wird steuerrechtlich 
regelmäßig angepasst.  

 Als Nachweis dieser Angaben dient der Steuerbescheid des Bewerbers. Alternativ kann auch 
die Gewinn- und Verlustrechnung als Nachweis der Einkommenslage dienen. 

 
2. Mögliche Auswahlkriterien und ihre punktebasierte Gewichtung (Stufe 2) 
 
2.1. Bedürftigkeit nach Vermögen und Einkommen 

 

 Je niedriger das Vermögen und Einkommen, desto gerechtfertigter die Teilnahme am Einhei-
mischenmodell und desto höher die zu erreichende Punktzahl. 
Achtung: Die Baufinanzierung sollte trotzdem möglich sein (siehe oben)! 

 
2.2. Bedürftigkeit nach weiteren sozialen Kriterien 

 

 Hier werden Punkte nach individuellen Kriterien und Merkmalen vergeben. Möglich sind 
zum Beispiel: 
o Zahl der im Haushalt lebenden minderjährigen Kinder, 
o Behinderung oder Pflegegrad eines Antragstellers oder einer im Haushalt lebenden Per-

son. Gleiches sollte gelten, wenn in der Gemeinde oder in einer Nachbargemeinde ein 
Angehöriger in einem anderen Haushalt lebt, der aber dennoch auf zeitintensive Betreu-
ung angewiesen ist. 

 
2.3. Ortsbezugskriterien 

 

 Hier können die Zeitdauer seit Begründung des Erstwohnsitzes am Ort oder Aufnahme der 
Erwerbstätigkeit im Ort berücksichtigt werden. 
Achtung: Die höchste zu vergebende Punktzahl ist bei einer Aufenthaltsdauer von maximal 
5 Jahren erreicht. Eine über 5 Jahre hinausgehende Ortsbindung kann also nicht zu einer hö-
heren Punktzahl führen.  

 Die Ausübung eines Ehrenamts im Ort kann hier ebenfalls berücksichtigt werden. 
 

Die Punkte, die nach Ortsbezug, Zeitdauer und Ehrenamt vergeben werden, dürfen höchstens 
50 % der Gesamtpunktzahl ergeben! Eine stärkere Gewichtung der Kriterien „finanzielle Be-
dürftigkeit“ und „soziale Kriterien“ ist problemlos möglich. 

 
3. Auswahl bei Punktgleichheit 
 
3.1. Die Anwendung von „Härtefallklauseln“, bei denen sich der Gemeinderat vorbehält, eine ab-

schließende Entscheidung nach im Vorhinein nicht benannten Kriterien zu treffen, ist mit der 
Rechtsprechung des EuGHs nicht vereinbar. 

 

                                                           
1 Wert aus 2017 
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3.2. Das Vorgehen bei Punktgleichheit ist im Vorhinein festzulegen. Zur Sicherung des Förderzwecks 
können hier Kriterien wie Anzahl der im Haushalt lebenden minderjährigen Kinder oder niedri-
geres Einkommen im direkten Vergleich den Ausschlag zu Gunsten eines Bewerbers geben.  

 
3.3. Eine Entscheidung im Losverfahren ist ebenfalls möglich.  

 
4. Sicherung des Förderzwecks 
 

Die Erfüllung des Förderzwecks soll von den Gemeinden für einen gewissen Zeitraum gefordert 
und überwacht werden. Die Leitlinie sieht hier die Nutzung des Grundstücks als Erstwohnsitz 
über den Zeitrahmen von 10 Jahren vor. Bei einem vorzeitigen Umzug ist dann beispielsweise 
eine prozentuale Rückzahlungsverpflichtung vorzusehen. Möglich wäre auch die Vereinbarung 
einer Bauverpflichtung. 
 

 
B. Überlassung von Bauplätzen zum vollen Wert 

 
Die Anwendung von gemeindespezifischen Bauplatzvergaberichtlinien in Anlehnung an die Kautelen 
ist grundsätzlich freiwillig und dient der Transparenz.  
 
Je nach Marktlage kann ein transparentes Verfahren aufgrund der Vorschriften des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkung (GWB) zur Rechtssicherheit beitragen.  
 
Bei der Überlassung von Bauplätzen zum vollen Wert handelt die Gemeinde privatrechtlich.2 Der Ab-
schluss eines Grundstückkaufvertrages stellt ein fiskalisches Rechtsgeschäft dar. 

 
Wie oben bereits angeführt, handelt die Gemeinde bei der Veräußerung von Bauplätzen bzw. Grund-
stücken ohne Subventionierung (zum vollen Wert, § 92 GemO) im Privatrecht. Hier herrscht der Grund-
satz der Vertragsfreiheit. Es ist jedoch zu beachten, dass die Vorschriften des GWB in verschiedenen 
Fallkonstellationen (§ 18 Abs. 1 GWB, Marktbeherrschung) bei willkürlicher und diskriminierender 
Vergabe einschlägig sein können. Ein transparentes Verfahren erhöht dabei die Rechtssicherheit. 
 
Um die Vergabe von Bauplätzen beispielsweise in einer angespannten Marktlage transparent und 
nachvollziehbar diskriminierungsfrei sowie juristisch möglichst wenig angreifbar zu gestalten, emp-
fiehlt sich die Anwendung von gemeindespezifischen Bauplatzvergaberichtlinien in Anlehnung an die 
Kautelen (Stufe 2).  
 
Mögliche Auswahlkriterien und ihre punktebasierte Gewichtung 
 
Soziale Kriterien 
 

 Hier werden Punkte nach individuellen Kriterien und Merkmalen vergeben. 

 Möglich sind zum Beispiel: 
o Anzahl der im Haushalt lebenden minderjährigen Kinder, 
o Behinderung oder Pflegegrad eines Antragstellers oder einer im Haushalt lebenden Person, 
o Vermögen und Einkommen  

 
  

                                                           
2 vgl. „Ein von einer Gemeinde abgeschlossener Grundstückskaufvertrag ist grundsätzlich privatrechtlicher Natur. Dies gilt in der Regel 
sogar dann, wenn die Gemeinde mit dem Grundstücksverkauf einen öffentlichen Zweck verfolgt.“ (Beschluss des OVG NRW vom 
09.04.2018, AZ 15 E 219/18, Rn. 7) 
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Ortsbezugskriterien 
 

 Hier können die Zeitdauer seit Begründung des Erstwohnsitzes am Ort oder die Aufnahme der 
Erwerbstätigkeit im Ort berücksichtigt werden. 
Achtung: Die höchste zu vergebende Punktzahl ist bei einer Aufenthaltsdauer von maximal 5 Jahren 
erreicht. Eine über 5 Jahre hinausgehende Ortsbindung kann somit nicht zu einer höheren Punkt-
zahl führen.  

 Die Ausübung eines Ehrenamts im Ort kann hier ebenfalls berücksichtigt werden. 
 
Die Punkte, die nach Ortsbezug, Zeitdauer und Ehrenamt vergeben werden, dürfen höchstens 50 % 
der Gesamtpunktzahl ergeben! Eine stärkere Gewichtung der sozialen Kriterien (über 50 % der Ge-
samtpunktzahl) ist problemlos möglich. 
 
Auswahl bei Punktgleichheit 
 

 Die Anwendung von „Härtefallklauseln“, bei denen sich der Gemeinderat vorbehält, eine abschlie-
ßende Entscheidung nach im Vorhinein nicht benannten Kriterien zu treffen, ist mit der Rechtspre-
chung des EuGHs nicht vereinbar. 

 Das Vorgehen bei Punktgleichheit ist im Vorhinein festzulegen. Zur Sicherung des Förderzwecks 
können hier Kriterien wie Anzahl der im Haushalt lebenden minderjährigen Kinder oder niedrigeres 
Einkommen im direkten Vergleich den Ausschlag zu Gunsten eines Bewerbers geben.  

 Eine Entscheidung im Losverfahren ist ebenfalls möglich.  
 
Hinweise: 
 

 Die gemeindespezifischen Bauplatzvergaberichtlinien entfalten Außenwirkung und bewirken eine 
Selbstbindung der Verwaltung. Es gibt zwar grundsätzlich keinen Rechtsanspruch auf den Erwerb 
gemeindlicher Grundstücke. Allerdings besteht ein Anspruch auf fehlerfreie Ermessensausübung, 
wenn die Gemeinde sich zur Vergabe von Grundstücken entschließt. 

 Die Bauplatzvergaberichtlinien sind im Voraus in öffentlicher Sitzung vom Gemeinderat zu beschlie-
ßen. 

 Vereinbarungen über die Eigennutzung, Wiederkaufsrechte usw. können einzelvertraglich geregelt 
werden. 

 Die Anwendung anderer Verfahren stehen der Gemeinde in diesem Bereich auch offen. Regelmäßig 
durchgeführt werden beispielsweise Bieterverfahren, nach denen der Höchstbietende den Zuschlag 
für das Grundstück erhält. 

 Die Bauplatzvergaben an sich sind nach den Vorschriften der Gemeindeordnung über die Öffent-
lichkeit von Sitzungen zu handhaben. 

 
 
Vertiefende Informationen zum Thema: 
http://www.stmb.bayern.de/buw/staedtebau/einheimischenmodell/index.php  
  

http://www.stmb.bayern.de/buw/staedtebau/einheimischenmodell/index.php
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Zwischen der Europäischen Kommission, dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit und der 
Bayerischen Staatsregierung im Verhandlungswege erzielte Einigung über Kautelen, bei deren Anwendung die Europäische Kom-
mission in Aussicht stellt, keine Einwände mehr gegen die in Bayern praktizierten Einheimischenmodelle zu erheben. 
 

Leitlinien für Gemeinden bei der vergünstigten Überlassung von  
Baugrundstücken im Rahmen des sogenannten Einheimischenmodells 

 
Die Leitlinien dienen der europarechtskonformen Ausgestal-
tung städtebaulicher und sonstiger Verträge (vgl. § 11 Absatz 
1 Nr. 2 des Baugesetzbuchs - BauGB), soweit die Gemeinde Ein-
heimischenmodelle nutzt. Unter Berücksichtigung des Grund-
rechts auf Freizügigkeit dienen Einheimischenmodelle dazu, 
einkommensschwächeren und weniger begüterten Personen 
der örtlichen Bevölkerung den Erwerb angemessenen Wohn-
raums zu ermöglichen. 

 
1. Einhaltung von Vermögens- und Einkommensober-

grenzen 
 

Für die vergünstigte Überlassung von Baugrundstücken im 
Rahmen eines Einheimischenmodells kommen nur Bewerber 
in Betracht, deren Vermögen und Einkommen (kumulativ) die 
jeweils von der Gemeinde vorab öffentlich bekannt gemachten 
Obergrenzen nicht überschreiten. Hierbei gelten folgende 
Maßgaben: 
 
1.1 Vermögensobergrenze 
 

• Der Bewerber darf maximal über ein Vermögen in Höhe 
des Grundstückswertes verfügen. 

• Der Bewerber darf nicht Eigentümer eines bebaubaren 
Grundstücks in der betreffenden Gemeinde sein. Immobi-
lieneigentum außerhalb der betreffenden Gemeinde wird 
als Vermögen angerechnet. 

 
1.2 Einkommensobergrenze 
 

• Der Bewerber darf maximal ein Einkommen (Gesamtbe-
trag der Einkünfte) in Höhe des durchschnittlichen Jahres-
einkommens eines Steuerpflichtigen innerhalb der Ge-
meinde3 erzielen. Erfolgt der Erwerb durch ein Paar, er-
folgt die Berechnung auf Basis der addierten Einkommen 
und in Relation zum doppelten Durchschnittseinkommen. 

• Wenn in der Gemeinde das durchschnittliche Jahresein-
kommen von 51.000 EUR überschritten wird, gilt für einen 
Bewerber eine Einkommensobergrenze von 51.000 EUR4. 
Bei einem Paar als Bewerber dürfen die addierten Einkom-
men die doppelte Obergrenze nicht übersteigen. 

• Zur Obergrenze ist ein Freibetrag i. H. von 7.000 EUR5 je 
unterhaltspflichtigem Kind hinzuzurechnen. 

 
2. Auswahlkriterien und ihre punktebasierte Gewich-

tung 
 

Für die Auswahl aus mehreren im Sinne der Nr. 1 berechtigten 
Bewerbern sind die in Nr. 2.1 bis 2.3 genannten Auswahlkrite-
rien nach Maßgabe der Nr. 2.4 anzuwenden und zu gewichten. 
 
2.1 Bedürftigkeit nach Vermögen und Einkommen 
 

Je mehr die Vermögens- und Einkommensobergrenzen nach 
Nr. 1 unterschritten werden, desto mehr Punkte gibt es. 

                                                           
3 Grundlage sind die jeweils aktuellen Daten des Statistischen Bundesamtes bzw. des Statistischen Landesamtes für Statistik. 
4 Der Betrag wird jährlich entsprechend der Entwicklung des bundesweiten Durchschnitteinkommens angepasst. 
5 Der Betrag orientiert sich an der steuerrechtlichen Größe des Kinderfreibetrages in Deutschland. Dieser gilt bundesweit und wird 
regelmäßig angepasst. 

2.2 Bedürftigkeit nach weiteren sozialen Kriterien 
 

Die Punktevergabe erfolgt aufgrund individueller Merkmale 
und Belastungen, wie z. B. Zahl der Kinder, pflegebedürftige 
Angehörige, Behinderung. 
 
2.3 Zeitdauer und gegebenenfalls Ehrenamt 
 

Die Punktevergabe erfolgt in Abhängigkeit von der verstriche-
nen Zeitdauer 

• seit Begründung des Erstwohnsitzes und/oder 

• seit Ausübung einer Erwerbstätigkeit  
in der Gemeinde. 
 
Im Rahmen der Zeitdauer kann die Ausübung eines Ehrenamts 
berücksichtigt werden. 
 
2.4 Maßgaben 
 

• Die Auswahl erfolgt in einem offenen und transparenten 
Verfahren. 

• Grundlage ist eine punktebasierte Bewertung der bei den 
Bewerbern vorliegenden Merkmale zu den Auswahlkrite-
rien nach Nr. 2.1 bis 2.3. 

• Die Auswahlkriterien nach Nr. 2.1 bis 2.3 und der jeweilige 
Bewertungsmaßstab sind von der Gemeinde vorab zu kon-
kretisieren und bekannt zu machen. 

• Für das Auswahlkriterium nach Nr. 2.3 gelten ergänzend 
folgende Maßgaben: 
- Das Auswahlkriterium nach Nr. 2.3 darf zu höchstens 

50 % in die Gesamtbewertung einfließen (Beispiel: 
Wenn insgesamt 100 Punkte zu vergeben sind, darf es 
für das Kriterium der Zeitdauer und gegebenenfalls Eh-
renamt höchstens 50 Punkte geben.). Umgekehrt steht 
es den Gemeinden frei, die Kriterien nach 2.1 und 2.2 
höher zu gewichten als den Aspekt der Zeitdauer, z. B. 
im Verhältnis 60 : 40.  

- Die höchste zu erreichende Punktzahl ist bei einer Zeit-
dauer von maximal 5 Jahren erreicht. 

- Die Gemeinde kann die Ausübung eines Ehrenamts im 
Rahmen der Zeitdauer berücksichtigen (Nr. 2.3). Die 
Punkte für die verstrichene Zeitdauer seit Begründung 
des Erstwohnsitzes und/oder seit der Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit sind entsprechend zu mindern. 

 
3.  Sicherung des Förderzwecks 
 

Wenn der Begünstigte nach dem geförderten Erwerb des 
Grundstücks seinen Erstwohnsitz für weniger als zehn Jahre 
auf diesem Grundstück hat, soll der Begünstigte einen ange-
messenen Teil der Vergünstigung zurückerstatten. Dieser pro-
zentuale Anteil errechnet sich in der Regel aus dem Zeitraum, 
der bis zu einer Nutzung von zehn Jahren fehlt (bei einem Ver-
kauf nach acht Jahren zum Beispiel 20 %). 



Berechnung Baugebiet "Tafelesch" Bauplatzflächen und Verkaufspreis 160 €/m²
Flurstück Nr.: Baupl.fläche m² priv. Grün- Gesamtfl. Geschosse Fläche Beitrags- Summe Wasser

flächen m² m² Faktor m² KuK satz KuK KuK OSG 2,07 €

Bauplatz 1 542 0 542 1 A 542 5,06 € 2.742,52 € 1.121,94 €

Bauplatz 2 616 0 616 1 A 616 5,06 € 3.116,96 € 1.275,12 €

Bauplatz 3 526 0 526 1 A 526 5,06 € 2.661,56 € 1.088,82 €

Bauplatz 4 537 0 537 1 A 537 5,06 € 2.717,22 € 1.111,59 €

Bauplatz 5 538 0 538 1,25 B 672,5 5,06 € 3.402,85 € 1.392,08 €

Bauplatz 6 537 0 537 1,25 B 671,25 5,06 € 3.396,53 € 1.389,49 €

Bauplatz 7 316 0 316 1,25 C 395 5,06 € 1.998,70 € 817,65 €

Bauplatz 8 315 0 315 1,25 C 393,75 5,06 € 1.992,38 € 815,06 €

Bauplatz 9 540 0 540 1,25 B 675 5,06 € 3.415,50 € 1.397,25 €

Bauplatz 10 531 105 636 1,25 B 795 5,06 € 4.022,70 € 1.645,65 €

Bauplatz 11 500 115 615 1,25 B 768,75 5,06 € 3.889,88 € 1.591,31 €

Bauplatz 12 537 126 663 1,25 B 828,75 5,06 € 4.193,48 € 1.715,51 €

Bauplatz 13 511 132 643 1,25 B 803,75 5,06 € 4.066,98 € 1.663,76 €

Bauplatz 14 516 0 516 1,25 B 645 5,06 € 3.263,70 € 1.335,15 €

Bauplatz 15 480 118 598 1,25 B 747,5 5,06 € 3.782,35 € 1.547,33 €

Bauplatz 16 546 104 650 1,25 B 812,5 5,06 € 4.111,25 € 1.681,88 €

Bauplatz 17 322 0 322 1,25 C 402,5 5,06 € 2.036,65 € 833,18 €

Bauplatz 18 306 0 306 1,25 C 382,5 5,06 € 1.935,45 € 791,78 €

Bauplatz 19 313 0 313 1,25 C 391,25 5,06 € 1.979,73 € 809,89 €

Bauplatz 20 345 0 345 1,25 C 431,25 5,06 € 2.182,13 € 892,69 €

Bauplatz 21 600 75 675 1,25 B 843,75 5,06 € 4.269,38 € 1.746,56 €

Bauplatz 22 581 26 607 1,25 B 758,75 5,06 € 3.839,28 € 1.570,61 €

Bauplatz 23 511 0 511 1,25 B 638,75 5,06 € 3.232,08 € 1.322,21 €

Bauplatz 24 534 0 534 1,25 B 667,5 5,06 € 3.377,55 € 1.381,73 €

Bauplatzflächen 11.600 801 12.401 14.946,0 75.626,76 € 30.938,22 €

Erlös Grundstück € 160,-- 12.401 1.984.160,00 €

abzgl. Erschließung lt. Ergebnis Ausschreibung -1.109.185,00 € 12401 135,08 € 1.675.127,08 €

Planungs- und Ingenieurkosten -135.000,00 € Aufwand -1.567.702,59 €

Eingrünung und Erdwall -34.500,00 € Gewinn 107.424,49 €

Spielplatz mit Begrünung ca. geschätzt -75.000,00 € analog Kosten Safranmoos

Vermessung -31.557,61 € Mindestverkaufspreis Bauplatzflächen um Kostendeckung zu erreichen: 135,08 €

Kanal- und Klärbeitrag -75.626,76 €

Wasserversorgungsbeitrag (Obere Schussentalgruppe) -30.938,22 € Eventuell eine Ablösungsvereinbarung mit OSG treffen.

Kalkulatorischer Einkaufspreis Grundstück 5,00 € 15.179 -75.895,00 €

Alle Erschließungskosten -1.567.702,59 €

Nettoerlös 416.457,41 €



Berechnung Baugebiet "Tafelesch" Bauplatzflächen und Verkaufspreis 150 €/m²
Flurstück Nr.: Baupl.fläche m² priv. Grün- Gesamtfl. Geschosse Fläche Beitrags- Summe Wasser

flächen m² m² Faktor m² KuK satz KuK KuK OSG 2,07 €

Bauplatz 1 542 0 542 1 A 542 5,06 € 2.742,52 € 1.121,94 €

Bauplatz 2 616 0 616 1 A 616 5,06 € 3.116,96 € 1.275,12 €

Bauplatz 3 526 0 526 1 A 526 5,06 € 2.661,56 € 1.088,82 €

Bauplatz 4 537 0 537 1 A 537 5,06 € 2.717,22 € 1.111,59 €

Bauplatz 5 538 0 538 1,25 B 672,5 5,06 € 3.402,85 € 1.392,08 €

Bauplatz 6 537 0 537 1,25 B 671,25 5,06 € 3.396,53 € 1.389,49 €

Bauplatz 7 316 0 316 1,25 C 395 5,06 € 1.998,70 € 817,65 €

Bauplatz 8 315 0 315 1,25 C 393,75 5,06 € 1.992,38 € 815,06 €

Bauplatz 9 540 0 540 1,25 B 675 5,06 € 3.415,50 € 1.397,25 €

Bauplatz 10 531 105 636 1,25 B 795 5,06 € 4.022,70 € 1.645,65 €

Bauplatz 11 500 115 615 1,25 B 768,75 5,06 € 3.889,88 € 1.591,31 €

Bauplatz 12 537 126 663 1,25 B 828,75 5,06 € 4.193,48 € 1.715,51 €

Bauplatz 13 511 132 643 1,25 B 803,75 5,06 € 4.066,98 € 1.663,76 €

Bauplatz 14 516 0 516 1,25 B 645 5,06 € 3.263,70 € 1.335,15 €

Bauplatz 15 480 118 598 1,25 B 747,5 5,06 € 3.782,35 € 1.547,33 €

Bauplatz 16 546 104 650 1,25 B 812,5 5,06 € 4.111,25 € 1.681,88 €

Bauplatz 17 322 0 322 1,25 C 402,5 5,06 € 2.036,65 € 833,18 €

Bauplatz 18 306 0 306 1,25 C 382,5 5,06 € 1.935,45 € 791,78 €

Bauplatz 19 313 0 313 1,25 C 391,25 5,06 € 1.979,73 € 809,89 €

Bauplatz 20 345 0 345 1,25 C 431,25 5,06 € 2.182,13 € 892,69 €

Bauplatz 21 600 75 675 1,25 B 843,75 5,06 € 4.269,38 € 1.746,56 €

Bauplatz 22 581 26 607 1,25 B 758,75 5,06 € 3.839,28 € 1.570,61 €

Bauplatz 23 511 0 511 1,25 B 638,75 5,06 € 3.232,08 € 1.322,21 €

Bauplatz 24 534 0 534 1,25 B 667,5 5,06 € 3.377,55 € 1.381,73 €

Bauplatzflächen 11.600 801 12.401 14.946,0 75.626,76 € 30.938,22 €

Erlös Grundstück € 150,-- 12.401 1.860.150,00 €

abzgl. Erschließung lt. Ergebnis Ausschreibung -1.109.185,00 € 12401 135,08 € 1.675.127,08 €

Planungs- und Ingenieurkosten -135.000,00 € Aufwand -1.567.702,59 €

Eingrünung und Erdwall -34.500,00 € Gewinn 107.424,49 €

Spielplatz mit Begrünung ca. geschätzt -75.000,00 € analog Kosten Safranmoos

Vermessung -31.557,61 € Mindestverkaufspreis Bauplatzflächen um Kostendeckung zu erreichen: 135,08 €

Kanal- und Klärbeitrag -75.626,76 €

Wasserversorgungsbeitrag (Obere Schussentalgruppe) -30.938,22 € Eventuell eine Ablösungsvereinbarung mit OSG treffen.

Kalkulatorischer Einkaufspreis Grundstück 5,00 € 15.179 -75.895,00 €

Alle Erschließungskosten -1.567.702,59 €

Nettoerlös 292.447,41 €



Verkaufspreise differenziert Bauplatz- 160,-- € und Grünflächen 80,-- €
Flurstück Nr.: Baupl.fläche m² priv. Grün- Gesamtfl. Verk.preis Verkaufspr. geteilt Differenz

flächen m² m² 160 € gesamt 160 €/80 €

Bauplatz 1 542 0 542 A 86.720,00 € 86.720,00 € 0,00 €

Bauplatz 2 616 0 616 A 98.560,00 € 98.560,00 € 0,00 €

Bauplatz 3 526 0 526 A 84.160,00 € 84.160,00 € 0,00 €

Bauplatz 4 537 0 537 A 85.920,00 € 85.920,00 € 0,00 €

Bauplatz 5 538 0 538 B 86.080,00 € 86.080,00 € 0,00 €

Bauplatz 6 537 0 537 B 85.920,00 € 85.920,00 € 0,00 €

Bauplatz 7 316 0 316 C 50.560,00 € 50.560,00 € 0,00 €

Bauplatz 8 315 0 315 C 50.400,00 € 50.400,00 € 0,00 €

Bauplatz 9 540 0 540 B 86.400,00 € 86.400,00 € 0,00 €

Bauplatz 10 531 105 636 B 101.760,00 € 93.360,00 € -8.400,00 €

Bauplatz 11 500 115 615 B 98.400,00 € 89.200,00 € -9.200,00 €

Bauplatz 12 537 126 663 B 106.080,00 € 96.000,00 € -10.080,00 €

Bauplatz 13 511 132 643 B 102.880,00 € 92.320,00 € -10.560,00 €

Bauplatz 14 516 0 516 B 82.560,00 € 82.560,00 € 0,00 €

Bauplatz 15 480 118 598 B 95.680,00 € 86.240,00 € -9.440,00 €

Bauplatz 16 546 104 650 B 104.000,00 € 95.680,00 € -8.320,00 €

Bauplatz 17 322 0 322 C 51.520,00 € 51.520,00 € 0,00 €

Bauplatz 18 306 0 306 C 48.960,00 € 48.960,00 € 0,00 €

Bauplatz 19 313 0 313 C 50.080,00 € 50.080,00 € 0,00 €

Bauplatz 20 345 0 345 C 55.200,00 € 55.200,00 € 0,00 €

Bauplatz 21 600 75 675 B 108.000,00 € 102.000,00 € -6.000,00 €

Bauplatz 22 581 26 607 B 97.120,00 € 95.040,00 € -2.080,00 €

Bauplatz 23 511 0 511 B 81.760,00 € 81.760,00 € 0,00 €

Bauplatz 24 534 0 534 B 85.440,00 € 85.440,00 € 0,00 €

Bauplatzflächen 11.600 801 12.401 ########### 1.920.080,00 € -64.080,00 €

Erlös Grundstück € 160,-- 11.600 1.856.000,00 € Mindestverkaufspreis Bauplatzfläche, um Kostendeckung zu erreichen: 138,88 €

Erlös priv. Grünflächen  € 80,-- 801 64.080,00 € Mindestverkaufspreis Grünfläche, um Kostendeckung zu erreichen: 80,00 €

Gesamterlös 1.920.080,00 €

abzgl. Erschließung lt. Ergebnis Ausschreibung -1.109.185,00 €

Planungs- und Ingenieurkosten -135.000,00 € 11600 138,88 € 1.611.008,00 €

Eingrünung und Erdwall -34.500,00 € 801 80,00 € 64.080,00 €

Spielplatz mit Begrünung ca. geschätzt -75.000,00 € Erlös 1.675.088,00 €

Vermessung -31.557,61 € Aufwand -1.567.702,59 €

Kanal- und Klärbeitrag -75.626,76 € Gewinn 107.385,41 €

Wasserversorgungsbeitrag (Obere Schussentalgruppe) -30.938,22 €

Kalkulatorischer Einkaufspreis Grundstück 5,00 € 15.179 -75.895,00 €

Kosten gesamt -1.567.702,59 €

Nettoerlös 352.377,41 € Gieger 23.01.2019
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Bürgermeister Matthias Burth Vorlagen-Nr. 10/120/2019 

Sitzung am Gremium Status  Zuständigkeit 

13.05.2019 Gemeinderat Ö Entscheidung   
   
 

 

TOP: 14   Festlegung der Verkaufskriterien für die Grundstücke im 

Baugebiet „Laurenbühl II – 3. Änderung„ 

 

Ausgangssituation: 
Die Stadt Aulendorf hat im Jahr 2013 für alle Kinderspielplätze in der Kernstadt und in den 
Ortsteilen eine Spielplatzkonzeption beschlossen. In der Sitzung des Gemeinderates am 
24.07.2017 hat der Gemeinderat beschlossen, dass der Spielplatz „Heinestraße groß“ 
stillgelegt wird. Die Verwaltung wurde beauftragt, die Änderung des Bebauungsplanes herbei 
zu führen mit dem Ziel, zwei Bauplätze zu erschließen. 
 
Der Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplanes wurde in der 
Gemeinderatssitzung am 26.11.2109 gefasst. In der Gemeinderatssitzung am 13.05.2019 
sollen die Änderungen als Satzung beschlossen werden.  
 
Die zwei Bauplätze im Baugebiet „Laurenbühl II – 3. Änderung“ können nun vermarktet 
werden. Zur Vermarktung der Bauplätze sind die Verkaufskriterien und der Kaufpreis 
festzulegen.  
 
Die Bauplätze umfassen eine Fläche von 650 m² bzw. 635 m². Die veräußerbare Fläche 
beträgt somit 1.285 m². Die Plätze können mit einem Einfamilienhaus bebaut werden. Es 
können jeweils bis zu zwei Wohneinheiten errichtet werden. Die voraussichtlichen 
Erschließungskosten belaufen sich nach einer Kostenschätzung des Ingenieurbüros Kapitel auf 
rd. 95.000 €.  
 
Festlegung der Verkaufskriterien: 
Die Vergabe der Baugrundstücke im Wohngebiet „Safranmoos“ erfolgte anhand von 
Vergabekriterien. Die Vergabekriterien umfassten die Punkte Familiäre Situation, Beziehung zu 
Aulendorf, Wohneigentum und besondere Gründe. Der Kaufpreis wurde mit 180 €/m² 
festgelegt. 
 
Die Festlegung der Vergabekriterien für die Veräußerung der Bauplätze im Baugebiet 
„Tafelesch“ in Zollenreute erfolgt ebenfalls in der Sitzung des Gemeinderates am 13.05.2019. 
Für die Vergabe der Bauplätze im Gebiet „Tafelesch“ wird die Vergabe anhand von 
Vergabekriterien (Soziale Kriterien und Ortsbezugskriterien“ vorgeschlagen. 
 
Aufgrund der zu erwartenden großen Nachfrage nach den Bauplätzen im Baugebiet 
„Laurenbühl II – 3. Änderung“ wird vorschlagen, die beiden Bauplätze im 
Höchstgebotsverfahren zu veräußern.  
 
1. Vergabe gegen Höchstgebot (Bieterverfahren) 
Bei der Vergabe werde alle Angebote von natürlichen Personen berücksichtigt, die zur 
Teilnahme am Bieterverfahren berechtigt sind und die unter Nummer 2 aufgeführten 
Voraussetzungen erfüllen. Zudem können ausschließlich die Angebote berücksichtigt werden, 
die innerhalb der festgesetzten Frist bei der Gemeinde eingehen. 
 
Für die Abgabe eines Angebotes hat schriftlich zu erfolgen. Pro Bieter bzw. Bietergemeinschaft 
darf maximal ein Angebot im Bieterverfahren abgegeben werden. 
 
 
Das Mindestgebot liegt bei 200 €/m². Das Gebot muss in Euro pro Quadratmeter angegeben 
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werden und der Betrag ist auf volle Euro zu runden. 
 
Die berücksichtigungsfähigen Gebote werden zum festgesetzten Zeitpunkt geöffnet und 
anschließend ausgewertet. Es wird eine Rangliste erstellt – je höher das Gebot, desto höher ist 
der Platz in der Rangliste. Den Zuschlag für die Bauplätze erhalten grundsätzlich die Bieter 
bzw. die Bietergemeinschaft, die das höchste Gebot abgegeben haben.  
 
Die endgültige Entscheidung über die Vergabe der beiden Bauplätze fällt der Gemeinderat. 
 
Bei gleichem Gebot entscheidet grundsätzlich das Los. 
 
Nachdem der Gemeinderat die Vergabe des Platzes gegen Höchstgebot beschlossen hat, 
werden die Bieter bzw. die Bietergemeinschaft informiert. Der Bieter bzw. die 
Bietergemeinschaft muss innerhalb einer Frist von 2 Wochen der Stadt Aulendorf eine 
definitive Entscheidung mitteilen, ob der angebotene Platz gekauft wird. Sofern der Bieter 
bzw. die Bietergemeinschaft die Entscheidung nicht innerhalb der Frist mitteilt, geht die Stadt 
davon aus, dass kein Kaufinteresse besteht. 
In diesem Fall kann die Stadt ihr Angebot nicht aufrechterhalten und bietet den Bauplatz dem 
Bieter bzw. der Bietergemeinschaft mit dem nächst niedrigerem Gebot bzw. mit dem Gebot in 
gleicher Höhe an.  
 
 Abgabe eines Angebotes 

Die Abgabe des Angebotes muss schriftlich in einem verschlossenen Umschlag mit der 
Aufschrift „Bieterverfahren Baugebiet Laurenbühl II – 3. Änderung„ erfolgen. Das Angebot 
muss handschriftlich unterschrieben werden.  

 
 Frist zur Abgabe eines Angebotes und Angebotsöffnung 

Die Frist für die Abgabe eines Angebotes endet am ….. um ……. Uhr. Die Festlegung der 
Frist und der genauen Uhrzeit erfolgt durch die Verwaltung im Vorfeld der Ausschreibung. 

 
Es handelt sich um eine Ausschlussfrist, d.h. Gebote, die nach der Frist eingehen 
(maßgebend ist die das Datum und die Uhrzeit des Eingangs bei der Stadtverwaltung 
Aulendorf), können nicht berücksichtigt werden. 

 
Die öffentliche Angebotsöffnung/Bekanntgabe der Angebote findet unmittelbar nach Ablauf 
der festgelegten Frist im kleinen Sitzungssaal des Schlosses Aulendorf, Hauptstraße 35, 
88326 Aulendorf statt.  
 
Bei der Angebotseröffnung werden die eingegangenen Angebote gezählt, geöffnet und die 
Endbeträge der abgegebenen Gebote mitgeteilt.  
 
Es werden keine Namen der Bieter oder Bietergemeinschaften genannt und es wird nicht 
bekanntgegeben, welches das Höchstgebot ist. Die Bekanntgabe des Höchstgebotes erfolgt 
nach Auswertung der Angebote und Entscheidung im Gemeinderat. Der Name des Bieters 
bzw. der Bietergemeinschaft wird auch nach der Entscheidung nicht öffentlich bekannt 
gegeben. Der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft erhält von der Stadtverwaltung Aulendorf 
eine direkte Benachrichtigung. 

 
 Bebauungsplan „Laurenbühl II – 3. Änderung“ 

Für die Bebauung der beiden Bauplätze gelten die Regelungen des Bebauungsplanes 
„Laurenbühl II – 3. Änderung“. Gemäß Bebauungsplan können jeweils ein Einfamilienhaus 
mit zwei Wohneinheiten errichtet werden. Die Festsetzungen des Bebauungsplanes sind 
einzuhalten.  

 
2. Voraussetzungen und Bedingungen 

2.1 Teilnahme am Bieterverfahren  
Beim Bieterverfahren können ausschließlich die Gebote von natürlichen Personen oder als 
Zusammenschluss von natürlichen Personen als Bietergemeinschaft berücksichtigt werden, die 
folgende Voraussetzung erfüllen: 

 Der Bieter bzw. die Personen der Bietergemeinschaft müssen zum Zeitpunkt der 
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Angebotsabgabe volljährig und geschäftsfähig sein. 
 Eine Bietergemeinschaft muss gesamtschuldnerisch haften und einen für die Vertretung 

der Bietergemeinschaft in dem Bieterverfahren bevollmächtigten Vertreter schriftlich 
bestimmen. 

 Der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft müssen bei Zuteilung der Bauplätze die 
Vertragspartner bzw. die Erwerber im Kaufvertrag sein. 

 Pro Bieter bzw. Bietergemeinschaft darf max. 1 Angebot angegeben werden. 
 

2.2 Weitere Bedingungen und Regelungen 
Auch die folgend aufgeführten Bedingungen müssen vom Bieter bzw. der Bietergemeinschaft 
beim Erwerb des Bauplatzes erfüllt werden. Die Sicherung der Bedingungen erfolgt über die 
vertragliche Vereinbarung des Bauplatzes zwischen der Stadt und dem Bieter bzw. der 
Bietergemeinschaft. 
 
 Bebauung, Bauverpflichtung und Frist 

Eine Bebauung der Grundstücke hat entsprechend den Vorgaben des Bebauungsplanes 
„Laurenbühl II – 3. Änderung“ zu erfolgen. 
Der Käufer verpflichtet sich, innerhalb von fünf Jahren ab der Beurkundung des 
Kaufvertrages mit dem Bau eines Wohngebäudes im Rahmen der bestehenden 
Bebauungsvorschriften zu beginnen. Nach Ablauf von weiteren zwei Jahren ab Baubeginn 
muss das Wohngebäude bezugs- bzw. gebrauchsfertig errichtet sein. 

 
Erfüllt der Käufer die Bauverpflichtungen innerhalb der genannten Fristen nicht, steht der 
Gemeinde ein Rückkaufsrecht zu dem im Kaufvertrag vereinbarten Kaufpreis ohne 
Verzinsung zu. Die Kosten und Gebühren der Abwicklung des Rückkaufs gehen zu Lasten 
des der Bauverpflichtung nicht nachgekommenen Käufers. 

 
 Weiterveräußerung 

Das Vertragsgrundstück darf innerhalb von 5 Jahren nach Erwerb nicht weiterveräußert 
werden. Darunter fallen auch Verpflichtungsgeschäfte wie Tausch und Schenkung. 
 
Bei einem Verstoß gegen die Veräußerungsbeschränkung hat die Stadt Aulendorf ein 
Vorkaufsrecht zu dem im Kaufvertrag vereinbarten Kaufpreis ohne Verzinsung zu. Die 
Kosten und Gebühren der Abwicklung des Vorkaufsrechts gehen zu Lasten des der 
Veräußerungsbeschränkung nicht nachgekommenen Käufers. 

 
 Eigennutzung 

Die Antragsteller müssen das Grundstück zum Zweck der wohnungsrechtlichen 
Eigennutzung (Hauptwohnung) mit zu begründetem Erstwohnsitz in der Stadt Aulendorf 
erwerben. Die Erwerber verpflichten sich, für sich und ihre Rechtsnachfolger das 
Wohngebäude für die Dauer von mindestens 5 Jahren, gerechnet ab dem Tag des 
Eigenbezugs, mindestens der Hauptwohnung nach, selbst zu bewohnen. 
 
Alternativ ist eine Vermietung der Hauptwohnung für nachweislich unter 6,75 €/m² 
möglich für einen Zeitraum von 5 Jahren. 
 
Bei einem Verstoß gegen die Eigennutzung und gegen die Ausnahmeregelung der 
Vermietung, insbesondere gegen den festgelegten Mietzins von 6,75 e/m² erhält die Stadt 
eine Nachzahlung von 5.000 € pro Jahr.  
 
Kriterien, unter denen keine Nachzahlung anfällt, sind Todesfall, Scheidung und Eintritt der 
Arbeitslosigkeit während einer Dauer von fünf Jahren. 
 

 Richtigkeit der Angaben 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass alle vom Bieter bzw. der 
Bietergemeinschaft gemachten Angaben richtig und vollständig sein müssen. Falsche oder 
unvollständige Angaben können zum Ausschluss vom Bieterverfahren oder nach der 
Vergabeentscheidung zur Rückabwicklung führen. Die Kosten sind vom Bieter bzw. der 
Bietergemeinschaft zu tragen. 
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 Kaufpreis, Ablösesumme, Beiträge und Kosten 
Die Grundstücke werden voll erschlossen veräußert. Im Kaufpreis enthalten sind die 
Erschließungsbeiträge, Kanal- und Klärbeiträge (mechanisch und biologisch) und der 
Wasserversorgungsbeitrag. 
 
Nicht im Kaufpreis enthalten sind die Kosten für Strom, Gas und 
Telekommunikationsanlagen, die vom jeweiligen Versorgungsträger direkt abgerechnet 
werden. 
 
Sämtliche Kosten, Gebühren und Steuern werden vom Käufer zusätzlich zum Kaufpreis 
getragen, einschließlich Grunderwerbssteuer.  

 
 Ausschluss eines Rechtsanspruchs und rechtliche Hinweise 

Es besteht kein Rechtanspruch auf die Zuteilung der angebotenen Bauplätze. Sämtliche 
Aufwendungen der Bieter bzw. der Bietergemeinschaft im Zusammenhang mit dem 
Bieterverfahren sind selbst zu tragen. 
Es wird kein Maklerauftrag erteilt. Die Stadt Aulendorf übernimmt keine Maklerentgelte. 
 

  
 

 

Beschlussantrag: 
1. Die Bauplätze im Baugebiet „Laurenbühl II – 3. Änderung“ werden im Bieterverfahren 

(Höchstgebotsverfahren) veräußert. 
 

2. Das Mindestgebot wird auf 200 €/m² festgesetzt. Bei gleichem Gebot entscheidet das Los. 
 
3. Den unter 1. (Vergabe gegen Höchstgebot, Bieterverfahren) und 2. (Voraussetzung und 

Bedingungen) genannten Vergabekriterien wird zugestimmt. 
 

 
  
 

  

Anlagen:  
Lageplan 
  
 

 
Beschlussauszüge für   Bürgermeister   Hauptamt 
  Kämmerei    Bauamt   Ortschaft  
Aulendorf, den 03.05.2019 
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Stadtbauamt   Vorlagen-Nr. 40/403/2019 

Sitzung am Gremium Status  Zuständigkeit 

13.05.2019 Gemeinderat Ö Entscheidung   
   
 

 

TOP: 15   Bebauungsplan "Innenstadt- 1. Änderung" - 

Erneute Verlängerung der Veränderungssperre 

 

Ausgangssituation: 
Ausgehend von der Absicht der Sicherung der städtebaulichen Qualität und Entwicklung im 
Bereich der Innenstadt hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 06.06.2016 eine 
Veränderungssperre für den Bereich der Innenstadt Aulendorf erlassen. 
Mit der Veröffentlichung im amtlichen Mitteilungsblatt ist die Veränderungssperre am 
17.06.2016 in Kraft getreten. 
 
Der Geltungsbereich der Veränderungssperre ist mit dem Geltungsbereich des vorgesehenen 
Bebauungsplanes „Innenstadt – 1. Änderung“ identisch. 

 
 

Unter § 5 der Satzung der Veränderungssperre wird die Geltungsdauer wie folgt definiert: 
Die Veränderungssperre tritt nach Ablauf von zwei Jahren außer Kraft (§ 17 BauGB). Wenn 
besondere Umstände es erfordern, kann die Gemeinde die Frist bis zu einem weiteren Jahr 
verlängern (§ 17 Abs. 2).  Die Veränderungssperre tritt mit Ablauf des 16.06.2018 außer 
Kraft. 
 
Das Büro FPZ Zeese wurde in der GR-Sitzung am 24.07.2017 mit einer Stadtbildanalyse 
beauftragt. Die Stadtbildanalyse liegt zwischenzeitlich vor und wurde in der 
Einwohnerversammlung am 12.06.2018 und in der GR-Sitzung vom 23.07.2018 dem 
Gemeinderat vorgestellt.  
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In der Sitzung vom 23.07.2018 wurde das Büro FPZ vom Gemeinderat mit der Ausarbeitung 
einer Erhaltungs- und Gestaltungssatzung sowie eines Rahmenplans beauftragt. 
 
Die Abstimmung der Erhaltungs- und Gestaltungssatzung mit dem Landratsamt wird derzeit 
geführt. 
  

Die Grundlagen der Rahmenplanung wurden vom Büro FPZ erarbeitet. Aufgrund der 
Kommunalwahl ist es derzeit nicht zielführend Beteiligungs- und Abstimmungstermine mit 
dem aktuellen Gemeinderat herbeizuführen. Für die weitere Beschlussfassung des 
Rahmenplanes sind die notwendigen Klausursitzungen mit dem neuen Gemeinderat Anfang 
Juli anzustreben. Im Rahmenplan werden bedeutende städtebauliche Absichten 
festgeschrieben. Diese weitreichenden und langfristigen Entwicklungen der Kernstadt 
Aulendorf sollen vom neuen Gemeinderat getragen und die Entscheidung darüber ihm 
überlassen werden.  
 
Bis zum Erlass der Rahmenplanung und der daraus resultierenden Aufstellung weiterer 
Bebauungspläne muss die Veränderungssperre im Geltungsbereich des vorgesehenen 
Bebauungsplanes „Innenstadt – 1. Änderung“ weiterhin in Kraft bleiben. 
 
Daher schlägt die Verwaltung dem Gemeinderat vor, der Verlängerung der 
Veränderungssperre gemäß § 17 Abs.2 BauGB zuzustimmen. 
  
 

 

Beschlussantrag: 
Der Gemeinderat stimmt einer Verlängerung der Veränderungssperre um 1 Jahr zu. 
  
 

  

Anlagen:  
Satzung und Anlage Geltungsbereich  
  
 

 
Beschlussauszüge für   Bürgermeister   Hauptamt 
  Kämmerei    Bauamt   Ortschaft  
Aulendorf, den 03.05.2019 
 
 



Landkreis Ravensburg 
Stadt Aulendorf 

 
S a t z u n g 

 

über die Verlängerung der Veränderungssperre für das Gebiet 
 

Bebauungsplan „Innenstadt – 1. Änderung“ in Aulendorf 
 

 

Der Gemeinderat der Stadt Aulendorf hat am 13.05.2019 aufgrund von § 16 und § 17 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. I S. 
2414), zuletzt geändert am 03.11.2017 (BGBl. I Nr. 72; 10.11.2017 S. 3634) in 
Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 24.07.2000 (GBI S. 582, berichtigt S. 698) zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 19.06.2018 (GBI. S. 221) die nach § 17 Abs.2 BauGB weitere 
Verlängerung der am 17.06.2016 in Kraft getretenen und durch Satzungsbeschluss am 
25.05.2018 um ein Jahr verlängerte Veränderungssperre für das Gebiet Bebauungsplan 
„Innenstadt – 1. Änderung“ in Aulendorf als folgende Satzung beschlossen:  
 

§ 1 

Gegenstand der Satzung 

Die am 17.06.2016 in Kraft getretene Veränderungssperre für das Gebiet Bebauungsplan 
„Innenstadt – 1. Änderung“ in Aulendorf wird um ein weiteres Jahr verlängert. 
 

 

§ 2 Räumlicher Geltungsbereich 
 

Für den Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes „Innenstadt – 1. 
Änderung“ ist der Lageplan vom 27.05.2016 maßgebend. Der Geltungsbereich der 
Veränderungssperre ist gestrichelt umrandet und mit dem Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes „Innenstadt – 1. Änderung“ deckungsgleich. Der als Anlage beigefügte 
Lageplan vom 27.05.2016 ist Bestandteil dieser Satzung und umfasst den räumlichen 
Geltungsbereich. 
 
 

§ 3 Inhalt und Rechtswirkungen der Veränderungssperre 
 

1. Im räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre dürfen: 
a) Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen 

nicht beseitigt werden 
b) keine erheblichen oder wesentlichen wertsteigernden Veränderungen von 

Grundstücken und baulichen Anlagen, deren Veränderung nicht genehmigungs-
, zustimmungs- oder anzeigepflichtig ist, vorgenommen werden. 
 

2. Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich 
genehmigt worden sind, Vorhaben von denen die Gemeinde nach Maßgabe des 
Bauordnungsrechts Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem 
Inkrafttreten der Veränderungssperre hätte begonnen werden dürfen, sowie 
Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung 
werden von der Veränderungssperre nicht berührt. 

 
3. In Anwendung von § 14 Abs. 2 BauGB kann von der Veränderungssperre eine 

Ausnahme zugelassen werden, wenn keine überwiegenden öffentlichen Belange 
entgegenstehen. Die Entscheidung hierüber trifft die Baugenehmigungsbehörde im 
Einvernehmen mit der Gemeinde. 
 



 
 
 

§ 4 Inkrafttreten 
 

Die Satzung tritt am Tag der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
 
Aulendorf, den 16.05.2019 
 
Matthias Burth, Bürgermeister 
 

 
 
 
(Ort, Datum)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anlage zu: 
S a t z u n g 

über die Verlängerung der Veränderungssperre im Bereich des  
Bebauungsplanes „Innenstadt – 1. Änderung“ in Aulendorf 

Lageplan vom 27.05.2016 
Geltungsbereich der Veränderungssperre 
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Bürgermeister Matthias Burth Vorlagen-Nr. 10/121/2019 

Sitzung am Gremium Status  Zuständigkeit 

13.05.2019 Gemeinderat Ö Entscheidung   
   
 

 

TOP: 16   Änderung der Hauptsatzung 

- Festlegung der Sitzzahlen für die beschließenden Ausschüsse 

 

Ausgangssituation: 
Gemäß § 39 GemO BW kann der Gemeinderat durch die Hauptsatzung beschließende 
Ausschüsse bilden und ihnen bestimmte Aufgabengebiete zur dauernden Erledigung 
übertragen. 
 
Durch die Hauptsatzung der Stadt Aulendorf wurden der Ausschuss für Umwelt und Technik 
und der Verwaltungsausschuss als beschließende Ausschüsse gebildet. 
 
Die beschließenden Ausschüsse bestehen nach § 40 Abs. 1 GemO BW aus dem Vorsitzenden 
und mindestens vier Mitgliedern. Die Mitgliederzahl kann auch ungerade sein. Für die 
ordentlichen Mitglieder eines Ausschusses sind auch jeweils Stellvertreter zu bestellen. 
 
Die Hauptsatzung der Stadt Aulendorf legt in § 5 Abs. 2 fest, dass die beschließenden 
Ausschüsse jeweils aus dem Bürgermeister als Vorsitzendem und sieben weiteren Mitgliedern 
des Gemeinderates bestehen. 
 
Mit der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates im Juli 2019 wird sich die Sitzzahl des 
Gemeinderates von 14 auf 18 Sitze erhöhen. Mit Erhöhung der Sitzzahlen des Gemeinderates 
stellt sich die Frage, ob in diesem Zusammenhang auch die Sitzzahlen für die beschließenden 
Ausschüsse angepasst werden sollen. 
 
In der Vergangenheit war es üblich, dass sich die Größe der Sitzzahlen in den Ausschüssen an 
der Sitzzahl des Gemeinderates orientiert hat. 
 
Von der Verwaltung wird vorgeschlagen, die Sitzzahlen für die beschließenden Ausschüsse von 
sieben auf neun Sitze zu erhöhen. 
 
Nach Auffassung der Verwaltung sollte die Erhöhung der Sitzzahlen zum Anlass genommen 
werden, sich Gedanken darüber zu machen, ob mit der Erhöhung der Sitzzahlen auch die 
Zuständigkeiten und Wertgrenzen der beschließenden Ausschüsse gestärkt werden sollten. 
Von der Verwaltung würde dies befürwortet werden.  
 

 

Beschlussantrag: 
Die Verwaltung wird beauftragt eine Änderung der Hauptsatzung dahingehend vorzunehmen, 
dass die Sitzzahlen für die beschließenden Ausschüsse von sieben auf neun Sitze erhöht 
werden.  
 

  

Anlagen:   
keine   
  
 

 
Beschlussauszüge für   Bürgermeister   Hauptamt 
  Kämmerei    Bauamt   Ortschaft  
Aulendorf, den 06.05.2019 
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Stadtbauamt Günther Blaser Vorlagen-Nr. 40/396/2019 

Sitzung am Gremium Status  Zuständigkeit 

13.05.2019 Gemeinderat Ö Kenntnisnahme   
   
 

 

TOP: 17   Baukostenabrechnungen - Sanierung Schulzentrum Ebene 1 und 

3 und Neubau Flutlichtanlage in Blönried 

 

Ausgangssituation: 
 

1. Sanierung der WC – Anlagen in Ebene 1 und 3 und Brandschutzmaßnahmen in 
Ebene 1 im Schulzentrum in 2018 

 
Die oben angeführten Sanierungsmaßnahmen am Schulzentrum wurden in den Sommerferien 
2018 umgesetzt und konnten bis auf wenige Restarbeiten fristgerecht zum Schuljahresbeginn 
im September abgeschlossen werden. 
 
Die Maßnahme konnte im HH Jahr 2018 abgerechnet werden. 
 
Aus den bewilligten Fördermitteln des kommunalen Sanierungsfonds in Höhe von 357.000,00 
€ wurden für den 1. Sanierungsabschnitt in 2018 bereits 98.000,00 € abgerufen. 
 
Die restliche Fördersumme in Höhe von 259.000,00 € wird nach Umsetzung der 
Sanierungsmaßnahmen in Ebene 0 in 2019 abgerufen. 
 
Kostenfeststellung 

HH Ansatz 1. 2330 500000 335.000,00 € 

Kostenfeststellung 349.748,93 € 

Überschreitung HH Ansatz 14.748,93 € 

 
Die Kostenüberschreitung von 14.748,93 € gegenüber der Kostenschätzung ist der zurzeit 
herrschenden Marktlage und hohen Baupreise geschuldet. 
 
Die Mehrkosten konnten innerhalb der Kostenstelle ausgeglichen werden. 
 

 
2. Neubau Flutlichtanlage am Sportplatz in Blönried 

 
Die oben angeführte Maßnahme konnte im Sommer 2018 umgesetzt, die Anlage in Betrieb 
genommen und bis Ende 2018 abgerechnet werden. 
 
Kostenfeststellung 

HH Ansatz 2. 5620 960000 80.000,00 € 

Üpl. Ausgabe Beschluss GR 05.11.2018 17.500,00 € 

Kostenfeststellung 96.721,41 € 

 
Die Kostenüberschreitung des ursprünglichen HH – Ansatzes um 16.721,41 € kommt 
ausschließlich aus den Mehrkosten bei der aufwändigen Gründung der Fundamente durch den 
schlechten Baugrund. 
 
Die Mehrkosten sind in der beigefügten Einzelkostenaufstellung detailliert dargestellt. 
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Beschlussantrag: 
Die Kostenfeststellungen beider Baumaßnahmen werden zur Kenntnis genommen. 
  
 

  

Anlagen: 
Anlage 1   Kostenaufstellung Sanierungsmaßnahmen im Schulzentrum 2018 
Anlage 2   Kostenaufstellung Neubau der Flutlichtanlage am Sportplatz Blönried      
  
 

 
Beschlussauszüge für   Bürgermeister   Hauptamt 
  Kämmerei    Bauamt   Ortschaft  
Aulendorf, den 03.05.2019 
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Bürgermeister   Vorlagen-Nr. 10/112/2019 

Sitzung am Gremium Status  Zuständigkeit 

13.05.2019 Gemeinderat Ö Entscheidung   
   
 

 

TOP: 18   Oberschwaben Tourismus GmbH (OTG) 

Beitritt der OTG zur Allgäu GmbH (Gesellschafterstatus) 

 

Ausgangssituation: 
Die Oberschwaben Tourismus GmbH (OTG) mit Sitz in Bad Schussenried sieht ab dem 
Geschäftsjahr 2019 eine Gesellschafterbeteiligung bei der Allgäu GmbH mit Sitz in Kempten 
vor. 
 
Die OTG ist die Dachmarketing- und Destinationsmanagementorganisation für das Reisegebiet 
Oberschwaben und Württembergisches Allgäu. Die OTG wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 
28.06.2006 als Zusammenschluss der Tourismusgesellschaft Oberschwaben (TGO) und der 
Zielgebietsagentur Allgäu und Oberschwaben der Internationalen Bodensee Tourismus GmbH 
(IBT GmbH) gegründet. Mit Gründung der neuen Gesellschaft wurde das Ziel verfolgt, die 
übergeordneten touristischen Aufgaben in Oberschwaben und im Württembergischen Allgäu zu 
bündeln und ein entsprechendes Tourismusmarketing aufzubauen und weiterzuentwickeln. Bis 
heute betreut die OTG-Geschäftsstelle das Reisegebiet Oberschwaben und das 
Württembergische Allgäu in Baden-Württemberg und ist für die touristische Vermarktung des 
Kerngebietes der Städte und Gemeinden der Landkreise Ravensburg, Biberach und den 
südlichen Teil des Landkreises Sigmaringen im In- und Ausland zuständig. Gesellschafter der 
OTG sind die drei Landkreise Biberach, Ravensburg, Sigmaringen sowie 65 Städte und 
Gemeinden und der Zweckverband Tourismus Württembergisches Allgäu. Die Stadt Aulendorf 
ist ebenfalls Gesellschafter der OTG. 
 
Die OTG ist zur Stärkung der internationalen touristischen Vermarktung der Region auch 
Gesellschafter bei der Internationalen Bodensee Tourismus GmbH.  
 
Nun besteht zudem die Möglichkeit Gesellschafter bei der Allgäu GmbH zu werden.  
 
Die Allgäu GmbH ist ein Zusammenschluss aus der Allgäu Marketing GmbH und Allgäu 
Initiative GbR, die im Jahr 2011 gegründet wurde. Die Allgäu GmbH bündelt bis heute die 
Wirtschafts- und Tourismusentwicklung im Allgäu unter einem Dach und einer Marke. Das Ziel 
der Allgäu GmbH ist es, gemeinsam mit allen Beteiligten, die Region Allgäu als 
Tourismusdestination und als Wirtschaftsstandort zu etablieren. 
 
Zielsetzung einer gesellschaftsrechtlichen Beteiligung der OTG an der Allgäu GmbH ist, dass 
die OTG als Dachorganisation sowie in Einzelfällen auch die Gesellschafter der OTG in der 
Gebietskulisse Oberschwaben und im Württembergisches Allgäu die Möglichkeit erhalten, 
künftig Kooperationsangebote der Allgäu GmbH direkt in Anspruch zu nehmen und gemeinsam 
neue Kooperationsprojekte im Rahmen der touristischen Vermarktung der Raumschaft mit der 
Allgäu GmbH entwickeln zu können. Diese Grundlagen der Zusammenarbeit sollen im 
Interesse aller Tourismuspartner im Württembergischen Allgäu und in Oberschwaben 
geschaffen werden. 
 
Die Kommunen im Württembergischen Allgäu im Landkreis Ravensburg arbeiten bereits seit 
mehreren Jahren direkt oder über den Zweckverband Ferienregion Allgäu-Bodensee 
projektbezogen und im Bereich der Geschäftsfeldentwicklung unter dem Markendach Allgäu 
mit der Allgäu GmbH zusammen. Der Zweckverband Ferienregion Allgäu-Bodensee beteiligt 
sich bereits seit 2017 mit einem Beitrag in Höhe von 50.000 € jährlich an der Basis-
Finanzierung der Allgäu GmbH. 
Für eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit der Gesamtregion Oberschwaben und 
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Württembergisches Allgäu ist eine gesellschaftsrechtliche Vernetzung der beiden 
Destinationsmanagementorganisationen anzustreben.  
 
Hier ist auch darauf hinzuweisen, dass der Zweckverband Ferienregion Allgäu-Bodensee 
bereits im November 2018 als neue Gesellschafterin der OTG beigetreten ist. Der 
Zweckverband Ferienregion Allgäu-Bodensee (künftig: Zweckverband Tourismus 
Württembergisches Allgäu) ist ein Verbund der 14 Städte und Gemeinden im 
Württembergischen Allgäu. Somit sind ab 2019 sämtliche Kommunen des Württembergischen 
Allgäus, auch die Städte Aitrach, Bad Wurzach und Leutkirch, über den künftigen 
Gesellschafterstatus des Zweckverbandes bei der OTG abgebildet. Auch dies stärkt die 
Grundlagen für die künftige Zusammenarbeit der OTG mit der Allgäu GmbH. 
 
Die Geschäftsführung der Allgäu GmbH hat der OTG eine Gesellschafterbeteiligung an der 
Allgäu GmbH mit einer Einlage in Höhe von 5.000 € am Stammkapital der Allgäu GmbH 
(Stammkapital: 202.000 €) und damit einen Stimmanteil in Höhe von 2,475 Prozent 
angeboten.  
 
Als Grundlage für die weitere Kooperation der Raumschaft Oberschwaben und 
Württembergisches Allgäu mit der Allgäu GmbH ist jährlich ab dem Jahr 2019 ein Betrag in 
Höhe von insgesamt 100.000 € als Anteil zur Basisfinanzierung der Allgäu GmbH zu leisten. 
Davon übernimmt der Zweckverband Tourismus Württembergisches Allgäu, wie bereits in den 
Vorjahren, 50.000 €. 
 
Die weiteren Mittel in Höhe von 50.000 € sind seitens der OTG als Basisfinanzierung an die 
Allgäu GmbH zu zahlen. Die Mittel werden der OTG im Rahmen einer entsprechenden 
Erhöhung des derzeitigen Gesellschafterzuschusses an die OTG vom Landkreis Ravensburg 
übernommen. Der Verwaltungsausschuss des Landkreises Ravensburg hat in seiner jüngsten 
Sitzung am 19.03.2019 dem Beitritt der OTG zur Allgäu GmbH und der Finanzierung der 
Umlage durch den Landkreis Ravensburg zugestimmt. 
 
Weiteres Vorgehen 

Gemäß Gesellschaftsvertrag der OTG ist die Gesellschafterversammlung der OTG für 
Beschlüsse über den Erwerb von Unternehmen und Beteiligungen zuständig und es ist eine 
Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen in der Gesellschafterversammlung 
erforderlich. Der Beschluss über den Beitritt zur Allgäu GmbH ist für die 
Gesellschafterversammlung der OTG am 27.06.2019 terminiert. 
 
Nach Prüfung der Sach- und Rechtslage durch die Kommunalaufsichtsämter der drei 
Landkreise Biberach, Ravensburg und Sigmaringen (Hauptgesellschafter der OTG) handelt es 
sich bei der vorgelagerten verwaltungsinternen Entscheidung des jeweiligen 
Gesellschaftsvertreters um eine sog. „mittelbare Beteiligung“ der Landkreise und Kommunen 
an der Allgäu GmbH um ein zustimmungsbedürftiges Geschäft (Weisungsrecht des Gremiums 
an den Vertreter in der Gesellschafterversammlung der OTG) und nicht um ein Geschäft der 
laufenden Verwaltung. 
 
Gem. § 105 a GemO BW darf die Gemeinde der Beteiligung eines Unternehmens, an dem sie 
mit mehr als 50 % beteiligt ist, an einem anderen Unternehmen nur zustimmen, wenn die 
Voraussetzungen des § 102 Abs. 1 Nr. 1 und 3 GemO BW vorliegen. 
 
Nach § 102 Abs. 1 GemO BW darf die Gemeinde ungeachtet der Rechtsform wirtschaftliche 
Unternehmen nur errichten, übernehmen, wesentlich erweitern oder sich daran beteiligen, 
wenn 
 

1. der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt; 
 

2. das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur 
Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf steht und; 
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3. bei einem Tätigwerden außerhalb der kommunalen Daseinsvorsorge der Zweck nicht 
ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Anbieter erfüllt wird oder erfüllt 
werden kann. 

 
Nach Auffassung der Rechtsaufsichtsbehörden in den Landkreisen Biberach, Ravensburg und 
Sigmaringen liegen die rechtlichen Voraussetzungen des § 105 a Abs. 1 Nr. 1 GemO BW in 
Verbindung mit § 102 Abs. 1 Nr. 1 und 3 GemO BW vor und dem Beitritt kann zugestimmt 
werden. 
 

Finanzielle Auswirkungen 

Mit der Beteiligung der OTG an der Allgäu GmbH sind für die Stadt Aulendorf keine direkten 
finanziellen Auswirkungen verbunden.  
 

 

Beschlussantrag: 
1. Die Stadt Aulendorf stimmt als Gesellschafter der OTG dem Beitritt der OTG als neue 

Gesellschafterin der Allgäu GmbH ab dem Geschäftsjahr 2019 zu. 
 
2. Zur Zahlung der jährlichen Umlage (Gesellschafterzuschuss) der OTG an die Allgäu GmbH 

wird der Gesellschafterzuschuss des Landkreises Ravensburg an die OTG ab dem 
Geschäftsjahr 2019 um 50.000 €/Jahr von 121.500 €/Jahr auf 171.500 €/Jahr erhöht. Der 
Verwaltungsausschuss des Landkreises Ravensburg hat dem Beitritt der OTG zur Allgäu 
GmbH und der Finanzierung der Umlage durch den Landkreis Ravensburg in seiner Sitzung 
am 19. März 2019 zugestimmt. 

  
 

  

Anlagen: 
-0- 
  
 

 
Beschlussauszüge für   Bürgermeister   EB Tourismus 
  Kämmerei    Bauamt   Ortschaft  
Aulendorf, den 03.05.2019 
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